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Aufsätze
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Die digitale Unterstützung der kommuna-
len, räumlichen Entwicklung schreitet vor-
an. Digitalisierte Bauleitpläne können 
zentral auf der XPlanungsplattform des 
Landes abgelegt werden und das digitale 
Bauamt wird erfolgreich getestet. Mit 
diesen zwei zentralen Plattformen wurden 
gute Voraussetzungen für die digitale Un-
terstützung des baulich-räumlichen Be-
reichs geschaffen. Und dennoch gilt es, 
besser zu werden. 

Der erste Ausgangspunkt: 
Startschuss für das digitale Bauamt
Das Verfahren „Digitale Baugenehmi-
gung“, das als „Einer-für-Alle“-Dienst 
(EfA-Dienst) von Mecklenburg-Vorpom-
mern zur Verfügung gestellt wird, wird 
bundesweit als Erfolgsprojekt gefeiert. 
Auch das Land Schleswig-Holstein rollt in 
enger Zusammenarbeit mit dem ITV.SH 
das Produkt nun aus. 
Derzeit befindet sich das Verfahren der 
„Baugenehmigung“ mit einer ersten Ver-
waltungsleistung, dem „vereinfachten 
Baugenehmigungsverfahren“, in der Er-
probung. Parallel zur Erprobung werden 
technisch die Voraussetzungen für die 
Anbindung aller unteren Bauaufsichtsbe-
hörden geschaffen. Weitere Verwaltungs-
leistungen, wie das „umfassende Verfah-
ren“, die „Genehmigungsfreistellung“, 
„Baubeginnsanzeige“, „isolierte Geneh-
migung einer Abweichung“ sind derzeit in 
der Entwicklung und werden im Zusam-
menspiel mit dem technischen Dienstleis-

Die Grundlagen sind gelegt: 
Wie die Digitalisierung die kommunale 
Steuerung der räumlichen Entwicklung 
(zukünftig) stützen kann

Carsten Pieper, ITV.SH

ter kooperativ umgesetzt. Und das Schö-
ne ist: Bislang haben alle Beteiligten Lust 
auf das System. 
Die Grundlagen für die Digitalisierungsun-
terstützung im bauaufsichtlichen Bereich 
sind gesetzt – darauf muss nun jedoch 
aufgebaut werden, wobei verschiedene 
Herausforderungen deutlich werden: 
- Koordination und Umsetzung dauert 
 zu lange: Die Entscheidung zur Nach-
 nutzung wurde von den Kommunalver-
 waltungen bereits in einer Veranstaltung
 im ersten Halbjahr 2020 angeschoben 
 und durch den ITV.SH kommuniziert. 
 Pionierarbeit wurde geleistet, doch bei 
 der Menge der umzusetzenden Prozes-
 se ist diese Dauer mit der Vertragszeich-
 nung, ersten Konfigurationsbeschrei-
 bungen und dem nun anstehenden 
 (noch nicht medienbruchfreien) Roll-
 Outs erster Verwaltungsleistungen 
 nicht zu beschönigen. Dieser Heraus-
 forderung muss sich derweil in allen 
 Digitalisierungsprojekten zur OZG-Um-
 setzung gestellt werden.
- Open-source-Ansatz konsequent an-
 wenden: Die Entwicklung eines techni-
 schen Ökosystems rund um die digita-
 le Baugenehmigung erfordert die Mit-
 wirkung verschiedener Dienstleister. 
 Ungeachtet der Prämisse „public mo-
 ney, public code“ sollte darauf seitens 
 des Landes Mecklenburg-Vorpommern
 hingewirkt werden, dass das System 
 vollständig als open-source-Lösung 
 zur Verfügung gestellt wird. 
- Die Perspektive der Sachbearbeitung 
 muss stärker integriert werden: Die Ver-
 fügbarmachung weiterer Informationen
 im Sinne einer Anbindung an weitere 
 Datenbanken und Webdiensten ist eine
 notwendige Entwicklung. So sollten in 
 einem ersten Schritt die Datenbank 
 „di.BAStAI“ der Architekten- und Ingen-
 ieurkammern und die Plattform des 
 EfA-Projekts zur digitalen Veröffentli-
 chung von Bauleitplänen in Hamburg 
 forciert werden. Dieses ist zwar beab-
 sichtigt, ist jedoch noch nicht konkret 
 projektiert. 

- Die Kosten für die medienbruchfreie 
 Anbindung sind hoch: Die finanzielle 
 Belastung für die Anbindung der Fach-
 verfahren an das digitale Bauamt ist für 
 die kommunale Familie eminent. So er-
 heben Fachverfahrenshersteller hohe 
 Gebühren, um die XBau-Schnittstelle 
 zu implementieren. Ungeachtet hier-
 von wird auch von Mecklenburg-Vor-
 pommern erwartet, dass die Xbau-
 Schnittstelle seitens des EfA-Dienstes 
 noch in diesem Jahr im vollen Umfang 
 zur Verfügung gestellt werden muss.
- Die vollständige Prozesskette muss 
 stärker in den Blick genommen werden: 
 So sollten z.B. Entwurfsverfasser/-in-
 nen ihre Daten medienbruchfrei aus 
 ihrer Fachsoftware übertragen können. 
 Auch die Träger/-innen öffentlicher Be-
 lange sollten eine Möglichkeit erhalten, 
 ihre Fachsysteme und E-Akten-Syste-
 me anzubinden. Weitere Informationen, 
 die zur Bearbeitung eines Bauantrags 
 dienlich sind, sind bereitzustellen. 
- Loslösung vom Papierformat: Im heuti-
 gen Entwicklungsstadium kopiert der 
 Bauantrag stark die Logik von analo-
 gen und formularbasierten Anträgen. 
 So müssen die Bauvorlagen heute noch
 als PDF-Datei hochgeladen werden. 
 Zweifelsohne – bis zum vollständig 
 BIM-basierten Bauantrag ist es, trotz 
 verschiedener Forschungsprojekte, 
 noch ein weiter Weg. Dennoch muss in 
 allen Bereichen daran gearbeitet wer-
 den, sich von der Logik von Papieran-
 trägen zu lösen.  
- Die Nutzerfreundlichkeit sollte auch auf 
 Seiten der Antragsteller/-innen weiter 
 verbessert werden: z.B. durch einen 
 Kartenclienten und einer intelligenten 
 Führung zum richtigen Verwaltungs-
 prozess – mitsamt Vorinformationen 
 über eine grundsätzliche Zulässigkeit 
 des Bauvorhabens – um Akzeptanz 
 und Effizienzgewinne zu erzielen. Pro-
 zesse werden noch nicht verknüpft. Ja, 
 man sollte davon ausgehen, dass Ar-
 chitekt/-innen wissen, welches Verfah-
 ren für das Bauvorhaben notwendig 
 ist. Dennoch – hier bietet die Digitalisie-
 rung Möglichkeiten, die noch nicht ge-
 nutzt werden.
- Daten nutzbar machen: Daten müssen 
 heute z.B. nach erfolgreicher Bauge-
 nehmigung bei der Baubeginnsanzei-
 ge erneut eingegeben werden. Zwar ist 
 dieses datenschutzrechtlich mitunter 
 notwendig, dennoch ist es aus Nutzer-
 perspektive störend. Ungeachtet hier-
 von muss auch diskutiert werden, für 
 welche Zwecke die wertvollen Daten 
 über die räumlich-bauliche Entwick-
 lung genutzt werden können. 
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- Eine ganzheitliche Strategie fehlt: Eine 
 Koordinierung verschiedener Projekte 
 ist bislang nicht zu erkennen. Dieses ist 
 zwar ein Stück weit damit begründet, 
 wie IT-Projekte funktionieren. Das Haus 
 der Digitalisierungsunterstützung des 
 baulich-räumlichen Bereichs wächst 
 Baustein für Baustein (z.B. das digitale 
 Bauamt und die Xplanungsplattform). 
 Wichtig ist jedoch darauf zu achten, 
 dass die Statik passt (Orchestrierung 
 der Bausteine) und Grundrisse indivi-
 duell von den Stakeholdern gestaltet 
 werden können (z.B. Einbindung eige-
 ner Webservices, Onlinedienste, Soft-
 waremodule und Fachverfahren). Hier-
 für braucht es eine Koordination der 
 Bausteine auf übergreifender Ebene. 
 Denn die gemeinsame Vision des Hau-
 ses, die hinter den Entwicklungen 
 steht, ist charmant und lohnenswert: 
 Die baurechtlichen Prüfungen können 
 in Teilen automatisiert werden.

Das digitale Bauamt kann einen ganz 
zentralen Baustein für (teil-) automatisier-
te baurechtliche Prüfungen legen. Ein 
weiterer Baustein daneben ist derweil 
schon entwickelt worden: Die XPlanungs-
plattform mit der Möglichkeit zur zentralen 
Ablage von maschinenlesbaren Bauleit-
plänen im Standard XPlanung. Mit der 
Einführung von digitalen Bauleitplänen 
können Flächenpotentiale besser recher-
chiert werden. Sie sollten in Zukunft 
zudem als Grundlage für bauaufsichtliche 
Prüfung dienen. Die XPlanungsplattform 
(für das Baurecht) und das digitale Bau-
amt (für bauaufsichtliche Verfahren) bie-
ten sodann die Chance, Informationen 
aus beiden Bereichen zu verknüpfen und 
dass ein Abgleich der Bauvorhaben mit 
dem Baurecht auf Basis von Daten mög-
lich ist.  

Der zweite Ausgangspunkt: 
Digitale Bauleitpläne auf der 
XPlanungsplattform 
Zu wissen, wo das Fundament sein soll, 
ist die halbe Miete; ohne Beton ist dieses 
Wissen jedoch kaum hilfreich. Zwar ist die 
Entwicklung der XPlanungsplattform ein 
wesentlicher Bestandteil und die Erstel-
lung von räumlichen Plänen im Standard 
XPlanung wird landesseitig ab dem 
01.02.2023 verbindlich gefordert, doch 
hapert es an der Umsetzung aus zweierlei 
Gründen: 
1) Die Entwicklung von Bauleitplänen im 
 Standard XPlanung erfordert Expertise,
 die derzeit noch nicht im gewünschten 
 Umfang, insbesondere bei externen 
 Planungsbüros, vorhanden ist. 
2) Bauleitplanungsverfahren werden 
 durch die Entwicklung der Pläne im 
 Standard teurer – nur wenige Kommu-
 nalverwaltungen halten dieses derzeit 
 für wirtschaftlich. Zwar wird in der Lan-
 desverordnung zur Einführung der Da-
 tenaustauschstandards XBau und 
 XPlanung im Bau- und Planungsbe-
 reich versprochen, dass Ende 2023 ver-
 handelt wird, ob es ggf. finanzielle Mehr-
 aufwände gegeben hat, eine Sicher-
 heit wird hier jedoch nicht geboten. 

Die Einführung des Standards wird derzeit 
in Schleswig-Holstein nicht strategisch 
gefördert. Anders ist es in anderen Bun-
desländern, wo bereits erkannt wurde, 
dass der Standard nur dann eminente 
Vorteile bietet, wenn alle Bauleitpläne, 
inkl. bestehender Satzungen, digitalisiert 
werden.
In Niedersachsen wurde das Projekt Plan-
Digital eingeführt. Ziel ist hierbei die flä-
chendeckende Digitalisierung aller Flä-
chennutzungspläne im Standard XPla-
nung. Es sollen ebenfalls mittelfristig 
Strukturen für eine einheitliche Digitalisie-
rung entstehen, die auch über das Projekt 
hinaus bestehen.

Im Freistaat Bayern wurde ein Modell-
Projekt zur Förderung der digitalen Pla-
nung entworfen. Zum Projekt zählt die Un-
terstützung der Städte und Gemeinden bei 
der Umsetzung des Standards XPlanung. 
Gesammelte Erkenntnisse sollen staatlich 
sowie kommunal bereitgestellt werden. 
Gefördert werden Beauftragungen exter-
ner Unternehmen zur Aufstellung, Ände-
rung und Digitalisierung von Flächennut-
zungsplänen im Standard XPlanung, die 
Untersuchung von neuen Abstimmungs-
möglichkeiten zur Entwicklung eines Flä-
chennutzungsplans. Es können dabei bis 
zu 30.000 �, aber max. 60% der förderfähi-
gen Kosten, bezuschusst werden. 
In Nordrhein-Westfalen wird das Thema 
durch NRW.Urban, ein hundertprozenti-
ges Beteiligungsunternehmen des Lan-
des, unterstützt. Es wurde ein Rahmen-
vertrag mit spezialisierten Büros ausge-
schrieben und abgeschlossen. Dadurch 
wird den Kommunen ermöglicht, dass 
eine nachträgliche XPlan-konforme Digi-
talisierung von rechtskräftigen Bebau-
ungsplänen unterstützt wird. Kommunen 
können dabei aus einem vorgegebenen 
Pool der Rahmenvertragspartner verga-
befrei wählen und eine Digitalisierung 
beauftragen. Das Ministerium unterstützt 
finanziell die Digitalisierung von beste-
henden Bebauungsplänen und zukünftig 
auch Flächennutzungsplänen mit einem 
Zuschuss in Höhe von 50%. 
In Brandenburg besteht das Angebot, 
kostenfrei Beratung und Unterstützung 
beim Erzeugen xplan-konformer Pläne 
anzufordern. Dieses Angebot bezieht sich 
sowohl auf die Kommunen als auch deren 
Auftragnehmer/-innen.
Auch weitere Bundesländer haben sich 
auf den Weg gemacht, die Digitalisierung 
des Baurechts mitsamt der umwelt-
schutzrechtlichen Belange zu fördern. 
Fördermittel werden in Schleswig-Hol-
stein bislang nicht zur Verfügung gestellt. 
Die Möglichkeit, die Digitalisierung der 
Bauleitplanung konsolidiert durch Ex-
pert/-innen zu unterstützen, bleibt bislang 
ungeachtet. Förderansätze, zum Beispiel 
in Form einer Arbeitshilfe zur Anwendung 
des Standards XPlanung, die gemeinsam 
mit dem Land Schleswig-Holstein und 
dem IT-Verbund Schleswig-Holstein erar-
beitet wurde, bleiben so zwar lobenswerte 
und bundesweit beachtete Initiativen, 
aber lediglich Ansätze zur Förderung. 

Die Fortentwicklung: 
Koordination der Gewerke in einem 
Kompetenzzentrum 
Die Entwicklungen müssen koordiniert 
und für Individualisierungen geöffnet wer-
den. Schließlich ist es ähnlich wie bei 
Bauprojekten: Auch bei Digitalisierungs-
projekten sollen erfahrene Bauleiter/-in-
nen die Entwicklung vorantreiben, aber 
gleichzeitig Eigenleistungen und Kunden-
wünsche erfüllen können.



280 Die Gemeinde SH 11/2022

Das im Koalitionsvertrag der Landesre-
gierung lancierte Kompetenzzentrum für 
„Digitales Bauen und Planen“ kann der-
weil ein Schritt in die richtige Richtung 
sein. So sollen Potentiale gehoben wer-
den, Verfahren transparenter und die 
Städte und Gemeinden auf die Arbeit mit 
digitalen Zwillingen vorbereitet werden. 
Das Kompetenzzentrum soll dabei als 
zentrale Ansprechstelle für die Artikulie-
rung und Koordinierung von Bedarfen der 
Wirtschaft, Planung und Verwaltung die-
nen. Nach Ablauf der Legislaturperiode 
sollen die Erfahrungen und Erkenntnisse 
insbesondere den Kommunalverwaltun-
gen zur Verfügung gestellt werden – ein 
ehrgeiziger, aber dennoch guter Vorsatz! 
Verbunden ist damit der Wunsch, dass es 
für die Einführung von Tools, Plattformen 
und Standards im baulichen Bereich eine 
zentrale Ansprechstelle geben wird. Eine 
zentrale Koordination könnte zudem Stra-
tegien aufzeichnen und Kommunalver-

waltungen so unterstützen. Der ITV.SH, 
als kommunales Kompetenzzentrum für 
Digitalisierung, könnte hierbei eine zentra-
le und zielführende Rolle spielen – 
schließlich soll der ITV.SH laut Errich-
tungsgesetz die Realisierung verwal-
tungsübergreifender Projekte und die 
Entwicklung gemeinsamer IT-Standards 
fördern und eine Kommunikation zwi-
schen seinen Trägern ausbauen. 
Bei der Entwicklung des Kompetenzzen-
trums müssen jedoch zweierlei Sichtwei-
sen betrachtet werden. Erstens: Das 
Kompetenzzentrum sollte übergreifend 
ein Ökosystem entwickeln und Module 
und Maßnahmen verknüpfen; die Be-
trachtung digitaler Gesamtprozesse von 
der Antragsstellung auf Seiten der Ent-
wurfsverfasser/-innen über die Bewertung 
der Anträge bis hin zur Bescheidung 
muss modular aufgebaut und in Varianten 
zur Verfügung gestellt werden. Zweitens: 
das Kompetenzzentrum sollte im Beson-

deren den Kommunalverwaltungen um-
fangreiche, praxisnahe Hilfestellungen 
bei der Nachnutzung, Implementierung 
und Anwendung von Modulen und Stan-
dards zur Verfügung stellen; von der 
Bereitstellung oder Beratung von innovati-
ven Anwendungen (z.B. Tools oder Fach-
verfahren), über die Etablierung von 
Datenmodellen (z.B. über die Entwicklung 
von datengetriebenen Ökosystemen) bis 
hin zur Begleitung und Initiierung von 
technischen Infrastrukturen (z.B. durch 
eine Anforderungsstellung an die Netzin-
frastruktur). Dabei gilt es, iterativ Erfahrun-
gen zu sammeln und zu teilen, zentrale 
Dienstleistungen anzubieten und die 
Kommunalverwaltungen stärker in die 
Lage zu versetzen, ungenutzte Potentiale 
der Daten mittelfristig zu heben. 
Zentral wird sein, dass das Kompetenz-
zentrum operativ die Entwicklungen be-
gleitet und die Sichtweise der Bauauf-
sichtsbehörden forciert. 

1  Verordnung (EU) des Europäischen Parlamentes 
 und des Rates vom 27.04.2016 (ABl. EU L 119/1 
 vom 04.05.2016).
2  Beschluss der Kommission vom 05.02.2010 über 
 Standardvertragsklauseln für die Übermittlung per-
 sonenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in 
 Drittländern nach der Richtlinie 95/46/EG des Eu-
 ropäischen Parlaments und des Rates (ABl. EU L 
 29/5 vom 12.02.2010). 
3  Nach dieser Vorschrift werden von der Wertung 
 ausgeschlossen Angebote von Unternehmen, die 
 die Eignungskriterien nicht erfüllen, und Angebote, 
 die nicht den Erfordernissen des § 53 genügen. Als 
 Regelbeispiel werden in § 57 Abs. 1 Nr. 4 VgV An-
 gebote genannt, bei denen Änderungen oder Er-
 gänzungen an den Vergabeunterlagen vorgenom-
 men worden sind.

Die Vergabe von IT-Leistungen stellt einen 
komplexen Beschaffungsvorgang dar. 
Zusätzliche Herausforderungen ergeben 
sich aus der Datenschutzgrundverord-

1nung  (DSGVO). Der nachfolgend darge-
stellte Fall der Vergabekammer Baden-
Württemberg und des Oberlandesge-
richts Karlsruhe hatte die Frage einer 
Übermittlung von Daten in ein Drittland – 
konkret die USA – zum Gegenstand. 
Während die Vergabekammer einen 
Datenschutz- und damit einen Vergabe-
rechtsverstoß bejahte, lehnte das OLG 
diese Ansicht ab.  

Anforderungen an das 
Datenschutzrecht bei der Vergabe 
von IT-Leistungen 

- Vergabekammer Baden-Württemberg, Beschluss vom 13.07.2022 
– 1 VK 23/22 und OLG Karlsruhe, Beschluss vom 07.09.2022 – 15 Verg 8/22 -

Dr. Benjamin Pfannkuch, Rechtsanwalt bei Wiegert + Partner mbB, Kiel

1. Sachverhalt
Die Auftraggeber hatten die Beschaffung 
von Software ausgeschrieben. In den 
Vergabeunterlagen wurde bezüglich der 
Anforderungen an den Datenschutz Fol-
gendes gefordert: 
- Erfüllung der Anforderungen aus der 
 DSGVO und dem BDSG (...)
- Daten werden ausschließlich in einem 
 EU-EWR Rechenzentrum verarbeitet, 
 bei dem keine Subdienstleister / Kon-
 zernunternehmen in Drittstaaten ansäs-
 sig sind 

Ein Bieter mit Sitz in Deutschland erklärte 
in seinem Angebot, für bestimmte Cloud-
Leistungen einen Unterauftragnehmer 
einzusetzen, der seinen Sitz ebenfalls in 
Deutschland hat und dessen Server, auf 
denen die maßgeblichen Daten gespei-
chert werden sollten, sich ebenfalls in 
Deutschland befinden. Allerdings ist der 
Unterauftragnehmer ein Tochterunterneh-
men einer Gesellschaft mit Sitz in den 
USA. Der Bieter und der Unterauftragneh-
mer hatten eine Vereinbarung über die 
Sicherheit bei der Datenverarbeitung ab-

geschlossen. Deren Inhalt entsprach wohl 
den sogenannten Standardvertragsklau-

2seln  mit Stand 2010, die von der EU-
Kommission seinerzeit zum Zweck der 
rechtssicheren Übermittlung von Daten 
aus der Union in Drittstaaten zur Verfü-
gung gestellt worden waren. 
Ein Konkurrent stellte gegen die beab-
sichtigte Zuschlagserteilung an den Bie-
ter einen Nachprüfungsantrag und be-
gründete diesen im hier interessierenden 
Kontext damit, dass in der Einschaltung 
des Unterauftragnehmers ein „latentes 
Risiko“ einer datenschutzrechtswidrigen 
Übermittlung von Daten in ein (unsiche-
res) Drittland liege, weshalb das Angebot 
auszuschließen sei. 

2. Entscheidung der Vergabekammer
Dieser Ansicht des Antragstellers schloss 
sich die Vergabekammer an. Sie meint, 
das Angebot sei nach § 57 Abs. 1 Nr. 4 

3VgV auszuschließen.  Die hiernach maß-
gebliche Änderung der Vergabeunterla-
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4  OLG Düsseldorf, Beschluss vom 26.07.2018 - 
 Verg 23/18; KG, Beschluss vom 21.11.2014 - Verg 
 22/13. 
5  Hintergrund ist, dass die Übertragung von Daten 
 aus der EU in die USA seit dem Urteil des EuGH 
 vom 16.07.2020 – C-311/18 – „Schrems II“- mit recht- 
 lichen Risiken verbunden ist. In jenem Urteil hatte 
 der EuGH die bis dahin maßgebliche Rechtsgrund-
 lage für eine Datenübermittlung, den Angemessen-
 heitsbeschluss der Kommission zum sog. EU-US-
 Privacy Shield (Durchführungsbeschluss (EU)  2016/
 1250 der Kommission vom 12.06.2016, ABl. EU 
 L 207/1 vom 01.08.2016) für unwirksam erklärt.
6  Dies kommt auch durch die Ausgestaltung der Vor-
 schrift des Art. 6 Abs. 1 DSGVO über die Rechtmä-
 ßigkeit der Datenverarbeitung als Verbot mit Erlaub-
 nisvorbehalt zum Ausdruck.
7  S. die Stellungnahme unter https://www.baden-
 wuerttemberg.datenschutz.de/stellungnahme-
 zum-beschluss-der-vergabekammer-bw/, zuletzt 
 abgerufen am 19.10.2022.
8 Abrufbar unter  https://edpb.europa.eu/system/
 files/2022 04/edpb_recommendations_202001vo.
 2.0_supplementarymeasurestransferstools_de.p
 df, zuletzt abgerufen am 19.10.2022. 
9 Abrufbar unter https://www.bfdi.bund.de/Shared
 Docs/Downloads/DE/EU_UN/Pruefschema-
 Schrems-II.pdf?__blob=publicationFile&v=6, 
 zuletzt abgerufen am 19.10.2022. 

gen liege darin, dass das Angebot das 
Datenschutzrecht verletze. Die Nutzung 
der Dienste des Unterauftragnehmers 
verstoße gegen die DSGVO. Diese stelle 
in ihren Art. 44 ff. Voraussetzungen für die 
Übermittlung von Daten in ein Drittland 
auf, die hier nicht erfüllt seien. Bereits der 
Einsatz des Unterauftragnehmers stelle 
eine „Übermittlung“ dar. Dieser Begriff 
umfasse auch eine „Offenlegung“, die 
wiederum auch dann vorliege, wenn eine 
bloße Zugriffsmöglichkeit bestehe. Die in 
den USA geltende Rechtslage ermögliche 
den Zugriff dortiger Stellen auf Daten des 
Unterauftragnehmers. Dass sich dessen 
Server in Deutschland befinden, sei irrele-
vant. Durch die zwischen dem Bieter und 
dem Unterauftragnehmer verwendeten 
Standardvertragsklauseln werde dieses 
„latente Risiko“ nicht beseitigt. 
Gegen diese Entscheidung der Vergabe-
kammer legte der Antragsteller erfolgreich 
sofortige Beschwerde ein.

3. Entscheidung des OLG Karlsruhe
Nach dem OLG war das Angebot nicht 
gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 4 VgV wegen eines 
Verstoßes gegen Datenschutzrecht aus-
zuschließen. Das OLG führte dazu unter 
Verweis auf die Rechtsprechung anderer 

4Vergabesenate  aus, ein Auftraggeber 
dürfe grundsätzlich davon ausgehen, 
dass ein Bieter seine vertraglichen Zusa-
gen erfüllen wird. Erst wenn sich konkrete 
Anhaltspunkte dafür ergäben, dass dies 
zweifelhaft ist, sei der öffentliche Auftrag-
geber gehalten, durch Einholung ergän-
zender Informationen die Erfüllbarkeit des 
Leistungsversprechens bzw. die hinrei-
chende Leistungsfähigkeit des Bieters zu 
prüfen. Im konkreten Fall habe der Bieter 
durch die Unterzeichnung der von den 
Auftraggebern vorgegebenen daten-
schutzrechtlichen Verträgen erklärt, die 
gemachten Vorgaben einzuhalten, zudem 
die Leistungen beim Einsatz von Dienst-
leistern und im Bereich von Datenschutz 
und IT-Sicherheit im Angebot im Einzelnen 
näher beschrieben und hierbei ein klares 
und eindeutiges Leistungsversprechen 
abgegeben. Ferner habe er erklärt, dass 
der Unterauftragnehmer zugesichert ha-
be, alle Daten in Deutschland zu verarbei-
ten und in der mündlichen Verhandlung 
bestätigt, dass bis zur Angebotsverwirkli-
chung sämtliche intern notwendigen Ver-
träge mit dem Unterauftragnehmer ge-
schlossen würden, die die Zusagen im 
Angebot umsetzen würden. Die Auftrag-
geber hätten diese Erklärungen zutreffend 
als bindende Zusicherung verstanden 
und dürften auf dieses Leistungsverspre-
chen vertrauen. Das Gericht stellt klar, 
dass es nur auf dieses Leistungsverspre-
chen ankomme. Zweifel an diesem müss-
ten die Auftraggeber nicht haben, und 
zwar auch nicht angesichts der Eigen-
schaft des Unterauftragnehmers als Toch-
terunternehmen einer Gesellschaft mit 

Sitz in den USA. Die Auftraggeber müss-
ten nicht davon ausgehen, dass es auf-
grund der Konzernbindung zu rechts- und 
vertragswidrigen Weisungen an das Toch-
terunternehmen kommen wird bzw. das 
europäische Tochterunternehmen durch 
seine Geschäftsführer gesetzeswidrigen 
Anweisungen der US-amerikanischen 
Muttergesellschaft Folge leisten wird.

4. Würdigung
Die Entscheidung der Vergabekammer 
hatte für Beunruhigung gesorgt. Denn an 
die Beschaffung von IT-Leistungen wäre – 
zumal mit Blick auf Cloud-Lösungen, die 
von US-amerikanischen Unternehmen 
angeboten werden – erhebliche, wenn 
nicht gar unerfüllbare Anforderungen ge-

5stellt worden.   
Zweifel an der Entscheidung waren auf-
grund der Einordnung einer bloß theoreti-
schen Zugriffmöglichkeit als „Offenle-
gung“ bzw. „Übermittlung“ angebracht. 
Eine Begriffsbestimmung dieser Vorgän-
ge ist in der DSGVO nicht enthalten. In Art. 
4 Nr. 2 DSGVO wird lediglich als Beispiel 
für eine Datenverarbeitung die „Offenle-
gung durch Übermittlung“ genannt. Dies 
kann dahin verstanden werden, dass für 
das Vorliegen des Tatbestandes ein akti-
ves Element, zumindest ein gezieltes Be-
reithalten von Daten erforderlich ist und 
die bloße Möglichkeit für einen Dritten, auf 
Daten zuzugreifen, nicht ausreicht. Aller-
dings kann aufgrund des Schutzzwecks 
der DSGVO auch ein weites Begriffsver-

6 ständnis vertreten werden.
Bemerkenswert ist indes, dass sogar der 
Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationssicherheit Baden-Württem-
berg Kritik an dem Beschluss der Verga-
bekammer äußerte und die von der Verga-
bekammer vorgenommene Gleichset-
zung eines bloßen Zugriffsrisikos mit einer 

7Übermittlung bemängelte.
Vor diesem Hintergrund war die Entschei-
dung des Oberlandesgerichts mit Span-
nung erwartet worden. Das OLG lehnte 
zwar, wie dargestellt, die Ansicht der Ver-
gabekammer ab. Von einer Klärung der in 
Rede stehenden datenschutzrechtlichen 
Fragestellung sah es allerdings ab. Maß-
geblich für das OLG war ausschließlich, 
ob ein Auftraggeber Zweifel an der Erfüll-
barkeit eines im Angebot abgegebenen 
Leistungsversprechens haben muss. 
Eine Begründung für diese Sichtweise 
gab das OLG nicht. Ob sich daraus fol-
gern lässt, dass das „latente Risiko“ eines 
Datenschutzverstoßes durch eine Daten-
übermittlung in Drittländer ohne Rechts-
grundlage im Stadium der Auftragsaus-
führung keine Zweifel für den Auftragge-
ber begründet, erscheint fraglich. Denn 
der Auftraggeber ist datenschutzrechtlich 
Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 
DSGVO und hat somit nach Art. 5 Abs. 1 
lit. a) DSGVO die Rechtmäßigkeit der Da-
tenverarbeitung – auch bei Einschaltung 

von Unterauftragnehmern gemäß Art. 28 
DSGVO – zu gewährleisten. Das aus 
dieser Verantwortlichkeit resultierende 
Risiko einer unzulässigen Datenübertra-
gung bleibt auch nach dem Beschluss 
des OLG Karlsruhe bestehen. 
Eine Risikobegrenzung bei der Vergabe 
von IT-Leistungen kann zumindest da-
durch erreicht werden, dass für mit der 
Leistungserbringung im Zusammenhang 
stehende Übermittlungen in Drittländer, in 
der Praxis vornehmlich in die USA, aus-
schließlich die Standardver-aktuellen 
tragsklauseln verwendet werden, welche 
die EU-Kommission am 04.06.2021 veröf-

8fentlicht hat.  Die Verwendung dieser 
Klauseln allein reicht indes nicht, um eine 
DSGVO-konforme Übermittlung in Dritt-
länder zu gewährleisten; es sind vielmehr 
die Rechtslage im jeweils betreffenden 
Drittland zu prüfen und ggf. zusätzliche 
Maßnahmen zu ergreifen. Hierzu hat der 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit (BfDI) ein 

9Prüfschema veröffentlicht.  
Für die Vergabe von IT-Leistungen ist fest-
zuhalten, dass die Anforderungen des 
Datenschutzrechts, zumal angesichts 
des hier dargestellten Nachprüfungsver-
fahrens, die Vertragsgestaltung und 
- durchführung nicht leichter machen 
werden. Aber auch bei anderen Lei-
stungsgegenständen sind die Anforde-
rungen der DSGVO zu beachten, denn im 
Rahmen eines Vergabeverfahrens finden 
zahlreiche Datenverarbeitungsvorgänge 
unterschiedlicher Akteure statt. Für all 
diese Vorgänge bedarf es einer daten-
schutzrechtlichen Rechtsgrundlage, 
deren Anwendbarkeit sorgfältig doku-
mentiert werden muss. Dies folgt aus der 
Rechenschaftspflicht des Verantwortli-
chen nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO. 
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Die Anzahl an Schadprogrammen wie 
Viren oder Phishing steigt rasant an. Von 
dieser Bedrohung sind auch Kommunen 
stark betroffen. Insbesondere Ransom-
ware ist dabei eines der größten Proble-
me. Denn mit diesen Schadprogrammen 
können Cyber-Kriminelle Kommunen at-
tackieren und Zugriff auf relevante Daten 
und Systeme erhalten, diese verschlüs-
seln oder schlimmstenfalls ganz lahmle-
gen. In der Praxis zeigt sich oft, dass dann 
nur durch Zahlen eines Lösegeldes eine 
Entschlüsselung möglich ist.
Die Angreifer/-innen bedienen sich dabei 
immer komplexerer Methoden, was die 
Angriffe immer undurchschaubarer macht. 
Sowohl die Menge als auch die Intensität 
von Cyberattacken nehmen enorm zu. Im 
Bereich der Cyberangriffe etwa gab es in 
den zurückliegenden Jahren eine Steige-
rung von 136 Prozent. So belaufen sich die 
Schäden durch Cyberkriminalität auf jähr-
lich ca. 223,5 Milliarden Euro. Im Jahre 
2021 entstanden allein durch den Einsatz 
von Ransomware Schäden von mehr als 
24 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Nur 
zwei Jahre zuvor waren es noch knapp fünf 
Milliarden Euro.

Bedrohungen treffen auf anfällige 
IT-Strukturen in Verwaltungen
Die Zahl bekannter Sicherheitslücken in 
Software hat sich in den letzten Jahren 
nicht nur verdreifacht – sie steigt auch 
kontinuierlich weiter an. Parallel dazu er-
höhen die voranschreitende Digitalisie-
rung sowie IT-Innovationen die Komplexi-
tät der Systeme – und damit auch das 

sind nicht mehr ausreichend. Die Einbin-
dung in Sicherheitsverbünde wie unter 
anderem CERT, die ständige Analyse von 
Bedrohungs- und Sicherheitslagen und 
die daraus abgeleiteten Maßnahmen hel-
fen dabei, die Gefahren von Sicherheitslü-
cken oder Schadsoftware zu minimieren – 
bevor diese weit verbreitet sind.
Aber was bedeutet dies für Kommunen? 
Sie sind aufgefordert, neue Wege zu iden-
tifizieren, um ihre Verwaltungen gegen 
Cyberattacken bestmöglich zu schützen. 
Ohne eine funktionierende IT-Infrastruktur 
und das erforderliche Know-how sind sie 
im Ereignisfall nicht mehr arbeitsfähig. 

IT-sicher und professionell aufstellen
Gleichzeit bringt die fortschreitende Ver-
waltungsdigitalisierung neue Prozesse 
und eine größer werdende Bandbreite an 
neuen Online-Diensten mit sich. Damit 
einher gehen immer komplexer werdende 
Systeme sowie mehr Anforderungen an 
die Digital-Kompetenz von Kommunen. 
An dieser Stelle avanciert der teils gravie-
rende Fachkräftemangel zu einer zusätzli-
chen Herausforderung. Ein Beispiel: Mit 
einem Cyberangriff muss heutzutage je-
der Zeit gerechnet werden. Deshalb 
braucht es für ein professionelles IT-Si-
cherheitsmanagement sehr gut ausgebil-
dete Spezialist/-innen. Allerdings sind 
marktübliche IT-Gehälter mit den Tarifver-

Cyberkriminalität: Die rasante 
Entwicklung erfordert 
hochprofessionelles IT-Sicherheits-
management zum Schutz von 
Kommunen

Fachbeitrag zum Thema IT-Sicherheit von dataport.kommunal

Uwe Störmer, Abteilungsleiter Kommunale Infrastrukturen bei dataport.kommunal

Risikopotenzial. Schon der Befall einer 
einzelnen Komponente kann ein gesam-
tes IT-System ausfallen lassen. Die Sicher-
heit der gesamten Verwaltungs-IT ist ab-
hängig von dem schwächsten Teil – bei-
spielsweise ein schlecht gesicherter PC.
Aktuelle Risiken oder akute Bedrohungen 
erfordern Geschwindigkeit: Im Falle eines 
akuten Vorfalls müssen die erforderlichen 
Maßnahmen sofort und konsequent um-
gesetzt werden. Jeder Verzug kann wert-
volle Zeit kosten und letztlich längeren 
und umfangreicheren Systemausfall be-
deuten. Klassische präventive Maßnah-
men (zum Beispiel ein Virenschutz) allein 

Info-Grafik
Übersicht der Steigerung von Sicherheitslücken in Software und Malware in den 
letzten sechs Jahren:

INFO-BOX

Kontakt
dataport.kommunal ist an sechs Standorten in vier Bundesländern vertreten. Sie 
finden uns außerdem in unseren fünf DigitalHubs in Schleswig-Holstein.

dataport.kommunal @Dataport AöR
Altenholzer Straße 10–14, 24161 Altenholz,  
Telefon: 0431 3295, 
E Mail: poststelle@dataport-kommunal.de   
Internet: www.dataport-kommunal.de
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tragskonstellationen in öffentlichen Ver-
waltungen nur schwer vereinbar. 

Strategie, Beratung und Know-how
Sicherheitsrisiken, Fachkräftemangel, 
Kompetenzaufbau – angesichts umfas-
sender Herausforderungen ist es für Kom-
munen umso wichtiger, sich professionell 
aufzustellen und Vorkehrungen zu treffen. 
Für eine effiziente, moderne und insbe-

sondere sichere IT-Infrastruktur bietet 
dataport.kommunal neben fundierter 
Strategie- und Beratungsexpertise auch 
sicheren IT-Betrieb für kommunale Verwal-
tungen. So können wir die speziell auf 
Kommunen maßgeschneiderte Lösung 
dITBetrieb individuell an die Bedürfnisse 
einzelnen Kommunen anpassen. Die Lö-
sung wird digital souverän und hochsi-
cher in den BSI zertifizierten Rechenzen-

tren von Dataport betrieben. Für Kommu-
nen entsteht so ein passgenaues Paket, 
mit dem sie nicht nur interne Aufwände 
und Ressourcen einsparen können, son-
dern auch die IT-Sicherheit – und damit 
den Schutz vor Cyber-Attacken – deutlich 
steigern.

Scannen Sie den QR-Code (Seite 282) für 
mehr Informationen.

1  ABL. EU (2018), Nr. L 321/36.
2  S. hierzu a. Pressemitteilung der Kommission „Di-
 gitaler Binnenmarkt: EU-Verhandlungsführer er-
 zielen politische Einigung über die Aktualisierung 
 des EU-Telekommunikationsrechts“ vom 06.06.2018  
 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/deta
 il/de/IP_18_4070, Aufruf am 18.11.2022).  
3  S. beispielhaft auch Erwägungsgründe 23, 26, 27, 
 29, 54 und 67.
4  KOM (96) 73 endg., S. 9 f.
5  Als Maßnahme zur Kontaktreduktion sah § 2 Abs. 4 
 der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 
 21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) befristet 
 u.a. vor, dass Arbeitgeber den Beschäftigten im 
 Fall von Büroarbeit anzubieten haben, diese in de-
 ren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingen-
 den betriebsbedingten Gründe entgegenstehen.  
6  BGBl. I 2021, 1857.

I. Hintergrund
Das Telekommunikationsrecht ist ein dy-
namisches Rechtsgebiet, das sich stetig 
wandelnden regulatorischen Rahmenbe-
dingungen ausgesetzt sieht und zudem 
auch den technischen Fortschritt abbil-
den muss. Maßgeblich geprägt wird das 
Telekommunikationsgesetz (TKG) durch 
das europäische Recht, das auch die 
TKG-Novelle 2021 maßgeblich beein-
flusst hat. 
Die Richtlinie über den europäischen 
Kodex für die elektronische Kommunikati-

1on vom 11. Dezember 2018  bildet den 
letzten großen Meilenstein der Europäi-
schen Union in ihrem Bestreben, neben 
Verbesserungen im Verbraucherschutz 
Investitionen in digitale Hochgeschwin-

2digkeitsnetze anzuregen . Als allgemei-
nes Ziel sieht Art. 3 Abs. 2 d) der Richtlinie 
entsprechend vor, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten die Interessen der 
Bürger fördern, indem sie die Konnektivi-

Die TKG-Novelle 2021 und 
erste Umsetzungsschritte aus 
kommunaler Sicht

Daniel Kiewitz, SHGT

tät und breite Verfügbarkeit von Netzen 
(einschließlich Festnetz-, Mobilfunk- und 
Drahtlosnetzen) mit sehr hoher Kapazität 
wie auch Kommunikationsdienste ge-
währleisten, indem sie die größtmögli-
chen Vorteile in Bezug auf Auswahl, Preise 
und Qualität auf der Grundlage eines 
wirksamen Wettbewerbs ermöglichen. 
Damit hält die EU an der grundsätzlichen 

3Marktorientierung des Netzausbaus fest.  
Neben einer Reihe von regulatorischen 
Änderungen hat der Kodex schließlich 
auch zu einer Veränderung der Verpflich-
tung zum Universaldienst geführt. Art. 84 
Abs. 1 Hs. 1 der Richtlinie verpflichtet die 
Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass alle 
Verbraucher in ihrem Gebiet zu einem 
erschwinglichen Preis Zugang zu einem 
verfügbaren angemessenen Breitbandin-
ternetzugangsdienst und zu Sprachkom-
munikationsdiensten haben. Vor dem 
Hintergrund, dass die Kommission bis-
lang die Einbeziehung der Breitbandver-
sorgung in den Universaldienst aus Sorge 
vor der Überforderung des Marktes abge-

4lehnt hatte , mag die getroffene Regelung 
auf den ersten Blick ambitioniert erschei-
nen. Allerdings schränkt Art. 84 Abs. 1 Hs. 
2 der Richtlinie das Zugangsrecht zu den 
genannten Diensten dahingehend ein, 
dass es sich auf die in den Gebieten ange-
gebenen Qualitäten bezieht, die an dem 
jeweiligen (festen) Standort verfügbar 
sind. Damit greift Art. 84 Abs. 1 zwar einen 
angemessenen Breitbandinternetzu-
gangsdienst auf, sichert allerdings nur 
den status quo ab, den die Mitgliedstaa-
ten festgelegt haben.
Art 84 Abs. 3 der Richtlinie verweist auf 
Anhang V der Richtlinie, der ein Mindest-
angebot an Diensten aufzählt, die ein 
angemessener Breitbandinternetzu-
gangsdienst unterstützen können muss. 

Neben klassischen Diensten wie E-Mail 
(Ziff. 1), Online-Einkauf (Ziff. 5) oder Onli-
ne-Banking (Ziff. 8) zählen hierzu auch 
Videoanrufe (Ziff. 11). Gerade diese Dien-
ste, von denen auch Konferenzen mit 
mehreren Teilnehmern erfasst sein dürf-
ten, verlangen selbst in der geforderten 
Standardqualität eine gewisse Datengü-
te. Die Corona-Pandemie sowie die 
erhebliche Zunahme von Arbeitsplätzen 

5im Home-Office  haben zuletzt zu einer 
erheblichen Zunahme von Videoanrufen 
geführt, die die Netze mancherorts an die 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit geführt 
haben.
Mit dem Inkrafttreten wesentlicher Neue-
rungen des Telekommunikationsmoderni-

6sierungsgesetzes am 1. Dezember 2021  
fand eines der umfangreichsten TKG-
Reformvorhaben auf Bundesebene sei-
nen Abschluss. Ziel des Beitrags ist es 
einerseits, den Blick auf wesentliche Ände-
rungen mit kommunaler Relevanz zu rich-
ten und andererseits erste Umsetzungs-
schritte aufzuzeigen. 

II. Vom Universaldienst zum 
„Netz mit sehr hoher Kapazität“
Den die bisherige Fassung des TKG prä-
genden Begriff des Universaldienstes 
sucht man in der novellierten Fassung 
vergebens. Dies dürfte maßgeblich dem 
Umstand geschuldet sein, dass die No-
velle vor allem der Umsetzung der Richtli-
nie über den europäischen Kodex für die 
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7  ABL. EU (2018), Nr. L 321/36.
8  ABL. EU 2002, Nr. L 108/51.
9  Art. 84 ff. RL 2018/1972/ EU; Freund/Mengel, Die 
 TKG-Novelle 2021, NVwZ 2022, 24 ff. (28).
10  BT-Drs. 19/26108 S. 233.
11  S. zu weiteren Erwägungen BT-Drs. 19/26108 S. 
 231 f. 
12  ABL. EU (2018), Nr. L 321/ 196.  
13  Neben klassischen Diensten wie E-Mail (Ziff. 1), 
 Online-Einkauf (Ziff. 5) oder Online-Banking (Ziff. 
 8) zählen hierzu auch Videoanrufe (Ziff. 11).
14  TK-Mindestversorgungsverordnung vom 14. Juni 
 2022 (BGBl. I S. 880).
15  Die Mindestanforderungen an Sprachkommuni-
 kationsdienste liegen gem. § 3 TKMV bei mind. 
 64,0 Kilobit pro Sekunde sowohl im Download als 
 auch im Upload. 
16  BT-Drs. 19/31571 Raumordnungsbericht 2021, S. 
 134.
17  Welche Dienste unter Geltung des TKG a.F. zum 
 Universaldienst gehörten, bestimmte § 78 Abs. 2 
 TKG a.F.: ein Mindestangebot von Diensten und 
 den Anschluss an und den Zugang zu einem öf-
 fentlichen Telekommunikationsnetz einschließlich 
 eines funktionalen Internetzugangs (Nr. 1 und 2), 
 die Verfügbarkeit eines gedruckten Teilnehmerver-
 zeichnisses (Nr. 3), die Verfügbarkeit eines öf-
 fentlichen Telefonauskunftdienstes (Nr. 4), die flä-
 chendeckende Bereitstellung öffentlicher Münz- 
 oder Kartentelefone (Nr. 5) sowie die Möglichkeit, 
 von diesen unentgeltlich Notrufe ausführen zu kön-
 nen (Nr. 6).
18  S. etwa § 12 Abs. 3 Nr. 2 Camping- und Wochenend-
 platzverordnung SH (CWVO) vom 15. Juli 2020; § 3 
 Abs. 4 Nr. 2 Sportboothafenverordnung SH 
 (SpoBoHafVO) vom 21. April 2010.

elektronische Kommunikation vom 11. 
7Dezember 2018  diente, während das 

TKG zuvor u.a. durch das Ziel der Umset-
zung der Universaldienstrichtlinie (Richtli-

8nie 2002/22/EG)  geprägt war. Der 9. Teil 
des novellierten TKG (§§ 156 ff. TKG) 
spricht nunmehr vom Recht der Endnut-
zer, mit Telekommunikationsdiensten 
versorgt zu werden. Die Umbenennung 
hat jedoch keinen inhaltlichen Einfluss auf 
die Regelungsmaterie; auch die europäi-
sche Richtlinie verwendet (weiterhin) den 

9Begriff des Universaldienstes . Die Be-
rücksichtigung dynamischer Entwicklun-
gen kommt im novellierten TKG auch 
durch einen weiteren neuen Begriff zum 
Ausdruck: So findet sich im Abschnitt der 
allgemeinen Vorschriften in § 3 Nr. 33 TKG 
der Begriff der „Netze mit sehr hoher 
Kapazität“, der den Begriff der Hochge-
schwindigkeitsnetze abgelöst hat. Der 
Begriff umfasst zunächst eine technolo-
gieneutrale Versorgung (also auch über 
Kupferleitungen), jedoch stellt die Geset-
zesbegründung klar, dass die Leistungs-
parameter zumindest bis zum Verteiler-
punkt am Ort der Nutzung derjenigen 
eines Glasfasernetzes entsprechen müs-
sen und neben der Datenübertragungsra-
te auch Parameter wie Latenz, Verfügbar-
keit und Zuverlässigkeit gegeben sein 

10müssen.
Neu ist zudem die begriffliche Erfassung 
von Videokonferenzen oder Chatdiensten 
mit dem Begriff der „interpersonellen 
Telekommunikationsdienste“ in § 3 Nr. 24 
TKG. Hierbei handelt es sich ausdrücklich 
um Dienste, die einen direkten interperso-
nellen und interaktiven Informationsaus-
tausch zwischen zwei oder mehreren 

11Personen ermöglichen.  

1. „Recht auf schnelles Internet“
Das TKG 2021 greift den Gedanken des 
Universaldienstes (weiterhin) auf und hat 
ihn weiterentwickelt. § 156 Abs. 1 S. 1 TKG 
gewährt Endnutzern gegenüber dienstver-
pflichteten Unternehmen den Anspruch, 
mit Telekommunikationsdienstleistungen 
nach § 157 Abs. 2 (Verfügbarkeit von 
Sprachkommunikationsdiensten, ein 
schneller Internetzugangsdienst für eine 
angemessene soziale und wirtschaftliche 
Teilhabe sowie Anschluss an ein öffentli-
ches Telekommunikationsnetz) versorgt zu 
werden. Das Erfordernis der Erschwing-
lichkeit des Preises findet sich ausdrück-
lich in § 158 Abs. 1 S. 1 TKG wieder. 
Während sich die Universaldienstver-
pflichtung in der alten Fassung des TKG 
v.a. auf Sprachdienste und einen funktio-
nalen Internetanschluss beschränkte, be-
inhaltet § 156 Abs. 1 S. 1 TKG i.V.m. § 157 
Abs. 2 TKG nunmehr ausdrücklich einen 
Anspruch auf einen schnellen Internet-
dienst („Recht auf schnelles Internet“). 
Der Anspruch des Bürgers richtet sich 
gem. § 156 Abs. 1 S. 1 TKG gegen die für 
das betroffene Gebiet von der Bundes-

netzagentur Dienstverpflichteten (TK-Un-
ternehmen), die ihrerseits den Anspruch 
innerhalb einer von der Bundesnetzagen-
tur gesetzten Frist erfüllen müssen (§ 156 
Abs. 1 S. 2 TKG). Soweit Dienstverpflich-
tete im Rahmen der Umsetzung des 
Rechts auf schnelles Internet im Einzelfall 
hohe Kosten zu tragen haben, dürfen die 
Unternehmen angesichts der zu gewähr-
leistenden Erschwinglichkeit des Preises 
(§ 158 Abs. 1 S. 1 TKG) diese nicht auf die 
Endnutzer umlegen; sie können im Falle 
einer unzumutbaren Belastung einen fi-
nanziellen Ausgleich bei der Bundesnetz-
agentur beantragen (§ 162 Abs. 1 TKG).
Die inhaltliche Ausgestaltung des Anspru-
ches ist nicht statisch, sondern orientiert 
sich gem. § 157 Abs. 3 S. 1 TKG nach 
einer Verordnung des Bundes, die in 
Abhängigkeit überwiegender Bandbrei-
ten und Leistungsstandards im Bundes-
gebiet Standards definiert, die einmal 
jährlich durch die Bundesnetzagentur 
überprüft und ggf. angepasst werden 
(§ 157 Abs. 4 S. 2 TKG). Bzgl. des zu 
gewährleistenden Mindeststandards ver-
weist § 157 Abs. 3 S. 3 TKG auf die in 

12Anhang V der Richtlinie (EU) 2018/1972  
in der jeweils gültigen Fassung aufgeführ-

13ten Dienste , geht über diese jedoch 
nicht hinaus. Mit großer Spannung wurde 
daher der erstmals im März 2022 veröf-
fentlichte Entwurf einer Verordnung über 
die Mindestanforderungen für das Recht 
auf Versorgung mit Telekommunikations-
diensten (TK-Mindestversorgungsverord-
nung (TKMV)) der Bundesnetzagentur er-
wartet. Dieser sah in § 2 („Anforderungen 
an den Internetzugangsdienst“) Band-
breiten im Download von mindestens 10 
Mbit/s und im Upload von zunächst min-
destens 1,3 Mbit/s vor; in der veröffent-

14lichten Fassung vom 14.06.2022  wurde 
der Upload-Wert noch leicht auf 1,7 Mbit/s 

15angehoben.  In der Begründung beruft 
sich der Verordnungsgeber auf einen 
durch ein Sachverständigengutachten er-
mittelten Wert von 7,7 Mbit/s im Downlo-
ad, der erforderlich sei, um die in § 157 
Abs. 3 S. 3 TKG genannten Dienste ge-
währleisten zu können. Damit dürfte der 
Entwurf hinter den Erwartungen vieler 
Nutzer in unterversorgten Gebieten zu-
rückbleiben, zumal die Bundesregierung 
in ihrem 2021 veröffentlichten Raumord-
nungsbericht selbst davon ausgeht, dass 
Gebiete mit einem Versorgungsgrad mit 
weniger als 30 Mbit/s als „unterver-

16sorgt“  zu bewerten sind.
So hat also die TKG-Novelle 2021 ein aus 
Nutzersicht erfreuliches subjektives Recht 
auf (schnelle) Internetversorgung hervor-
gebracht, die den grundlegenden Nutzer-
bedürfnissen Rechnung tragen dürfte. Für 
datenintensivere Nutzungen wie TV-
Streamingdienste dürfte die inhaltliche 
Ausgestaltung des Anspruchs aber nicht 
auskömmlich sein. Umso stärker wird es 
daher darauf ankommen, dass die Bun-

desnetzagentur die in der TK-Mindestver-
sorgungsverordnung vorgesehene Ent-
wicklungsoffenheit des dem Anspruch 
immanenten Versorgungsstandards be-
rücksichtigt und sicherstellt, dass die Dy-
namik der technischen Entwicklung in der 
jährlichen Standard-Überprüfung nach 
§ 157 Abs. 4 S. 2 TKG zukünftig stärker 
nachvollzogen wird.

2. Das Ende von Telefonzelle
und Telefonbuch
Mit Blick auf die konkrete Ausgestaltung 
des Universaldienstes lässt sich zunächst 
feststellen, dass die über Jahre hinweg 
prägende Verfügbarkeit eines gedruckten 
Teilnehmerverzeichnisses sowie die flä-
chendeckende Bereitstellung öffentlicher 

17Münz- oder Kartentelefone  ersatzlos ge-
strichen wurden. Damit ist die Verpflich-
tung der Deutsche Telekom AG zur Sicher-
stellung dieser Universaldienstleistung 
erloschen. Während bislang unwirtschaft-
liche Pflichtstandorte nur mit Zustimmung 
der Belegenheitskommune abgebaut 
werden konnten, ist die Telekom AG nach 
neuer Rechtslage berechtigt, auch ohne 
kommunales Einverständnis ihre öffentli-
chen Fernsprecheinrichtungen zu entfer-
nen. Dies ist mit Blick auf die mittlerweile 
hohe Verfügbarkeit von Mobiltelefonen in 
der Bevölkerung und zahlreichen digitalen 
Auskunftsdiensten grundsätzlich nach-
vollziehbar, auch wenn die Existenz von 
öffentlichen Fernsprechern in einigen 
(auch zum Teil jüngeren) Verordnungen 

18(noch) vorausgesetzt wird.  Zwar wurden 
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19  BT-Drs. 19/26108 S. 329.
20  BT-Drs. 19/26108 S. 329 f.
21  Die Zustimmung zur mindertiefen Verlegung kann 
 nach § 127 Abs. 8 S. 1 TKG mit diskriminierungs-
 freien Nebenbestimmungen versehen werden, um 
 die Interessen der Gemeinden zu wahren (Art und 
 Weise der Errichtung, Sicherheitsaspekte, Doku-
 mentationen). Nach § 127 Abs. 8 S. 3 TKG kann die 
 Zustimmung zudem von einer Sicherheitsleistung 
 abhängig gemacht werden. 
22  Koalitionsvertrag der Landesregierung „Ideen ver-
 binden – Chancen nutzen“, S. 205.

die Standorte der öffentlichen Fern-
sprecheinrichtungen bereits in den letzten 
Jahren erheblich reduziert, jedoch wird 
sich das Erscheinungsbild in den Städten 
und Gemeinden durch den weiteren Rück-
bau abermals verändern.
Zur weiteren Umsetzung hat die Deutsche 
Telekom AG Mitte Oktober die kommuna-
len Spitzenverbände auf Bundesebne 
darüber informiert, dass zunächst die 
Münzbezahlung Mitte November bundes-
weit deaktiviert und im ersten Quartal 
2023 dann auch die Zahlungsfunktion mit-
tels Telefonkarten und somit der gesamte 
Service eingestellt werden soll. Der Rück-
bau des Restbestandes von derzeit noch 
ca. 12.000 öffentlichen Telefonen soll bis 
Anfang 2025 erfolgen. Rund 3.000 Stand-
orte sollen als so genannte „Small Cells“, 
also kleine Antennen für die Verbesserung 
des örtlichen Mobilfunks – ohne öffentli-
che Telefoniefunktion – weiter genutzt 
werden.
Die Telekom hat zugesagt, die betroffenen 
Städte und Gemeinden über jeden bevor-
stehenden Abbau von Münz- oder Karten-
telefonen zu unterrichten.

III. Beschleunigung und 
Kostenreduzierung im Netzausbau
Neben den genannten Neuerungen im 
Bereich des Versorgungsstandards findet 
sich im novellierten TKG eine Reihe von 
Vorschriften, die eine Beschleunigung 
und/oder eine Kostenreduzierung im 
Netzausbau verfolgen.
Im wegerechtlichen Abschnitt ist zu-
nächst § 127 Abs. 3 TKG hervorzuheben. 
Für die Zustimmung von Straßenbaulast-
trägern zur Verlegung von Telekommuni-
kationslinien statuiert § 127 Abs, 3 S. 1 
TKG eine Genehmigungsfiktion nach Ab-
lauf einer Frist von drei Monaten nach 
Eingang eines vollständigen Antrags. Neu 
ist, dass nach § 127 Abs. 3 S. 2 TKG auch 
die Vollständigkeit des Antrages mit 
Ablauf von einem Monat fingiert wird, um 
die Zustimmungsverfahren der Wegebau-

19lastträger zu beschleunigen.
Weiterhin ist § 127 Abs. 4 S. 1 TKG hervor-
zuheben. Demnach müssen geringfügige 
Ausbaumaßnahmen dem Wegebaulast-
träger nur noch vollständig angezeigt wer-
den. Die Vollständigkeit muss innerhalb 
eines Monats geprüft werden, anderen-
falls gilt auch hier die Zustimmung als er-
teilt. Die Beantwortung der Frage, wel-
ches Ausmaß als geringfügig zu bewerten 
ist, überlässt der Gesetzgeber den Wege-
baulastträgern und verweist auf unter-
schiedliche Auswirkungen in städtischen 
oder ländlichen Regionen sowie auf geo-
graphische, technische und demographi-

20sche Faktoren.
§ 127 Abs. 5 S. 1 TKG verfolgt das Ziel, die 
Genehmigungsprozesse zu beschleuni-
gen: Denn mit der Zustimmung des Wege-
baulastträgers müssen auch alle weiteren 
Genehmigungen erteilt werden, etwa aus 

dem Bereich des Naturschutzes, des 
Wasserhaushaltsrechts oder des Denk-
malschutzes. Dies ist zunächst einmal 
eine gemeindliche Herausforderung, da 
die Gemeinden für die genannten Berei-
che überwiegend nicht zuständig sind. 
Vor diesem Hintergrund sollen die Länder 
koordinierende Stellen einrichten (§ 127 
Abs. 5 S. 4 TKG). 
§ 127 Abs. 7 S. 1 TKG ermöglicht als kos-
tensparende Variante des Netzausbaus 
eine im Vergleich zu den anerkannten 
Regeln der Technik mindertiefe Verlegung. 
Die Nutzung einer solchen Verlegemetho-
de bedarf der Mitteilung an den Straßen-
baulastträger und einer Übernahme der-
jenigen Kosten seitens des Antragstellers, 
die durch eine mögliche wesentliche 
Beeinträchtigung des Schutzniveaus 
entstehen oder durch einen möglichen 

21höheren Erhaltungsaufwand.  
§ 128 Abs. 1 TKG beschränkt das Recht 
auf Mitnutzung öffentlicher Versorgungs-
netze auf den Fall, dass der Ausbau durch 
Netze mit sehr hoher Kapazität (s. § 3 Nr. 
33 TKG) erfolgt. Auch die Regelungen der 
Mitverlegung (Möglichkeit der Mitverle-
gung, Pflicht zur Sicherstellung der be-
darfsgerechten Mitverlegung und Aus-
kunftsansprüche, § 146 Abs. 1 - 3 TKG) 
gelten ausschließlich für Netze mit sehr 
hoher Kapazität. 
Um die Synergien durch Mitverlegungen 
weitestgehend zu nutzen, sieht auch die 
neue Fassung des TKG in § 143 ein Recht 
zur Koordinierung von Bauarbeiten vor. 
Während § 143 Abs. 1 TKG Eigentümern 
oder Betreibern öffentlicher Versorgungs-
netze das Recht einräumt, mit Eigentü-
mern oder Betreibern öffentlicher Tele-
kommunikationsnetze Vereinbarungen zu 
schließen, gewährt § 143 Abs. 2 TKG – 
umgekehrt – Telekommunikationsunter-
nehmen das Recht, bei den Eigentümern 
oder Betreibern öffentlicher Versorgungs-
netze die Koordinierung von Bauarbeiten 
zu beantragen.
Zur Verbesserung der Informationslage 
bzgl. des Ausbaus öffentlicher Telekom-
munikationsnetze sieht § 78 Abs. 1 TKG 
den Aufbau einer zentralen Informations-
stelle des Bundes vor, die nach Maßgabe 
der §§ 79 - 83 TKG Hinweise u.a. zur vor-
handenen Infrastruktur, zum geplanten 
Netzausbau, zu Baustellen und zu Lie-
genschaften enthält. Der Umfang und die 
Datengüte der nutzbaren Informationen 
gehen damit deutlich über den bislang in 
den Regelungen der §§ 77a Abs. 1 Nr. 3 
und 77q Abs. 1 TKG a.F. enthaltenen Um-
fang hinaus. 
Im Bereich des geförderten Breitbandaus-
baus dürfte der bedeutsame kommunale 
Ausbau vor allem durch § 155 Abs. 5 S. 1 
TKG eine Stärkung erfahren haben. Die 
Neuregelung schafft eine für die Verwal-
tungspraxis wichtige Verbindlichkeit des 
vorgelagerten Markterkundungsverfah-
rens in der Weise, dass der Richtlinienge-

ber in der jeweiligen Förderrichtlinie vor-
sehen kann, dass Meldungen von Unter-
nehmen in einem Verfahren zur Markter-
kundung nur berücksichtigt werden, so-
weit sich das Unternehmen gegenüber 
der Gebietskörperschaft oder dem Zu-
wendungsgeber, die oder der das Verfah-
ren durchführt oder in Auftrag gegeben 
hat, vertraglich verpflichtet, den gemelde-
ten Ausbau durchzuführen. In der Vergan-
genheit haben auch schleswig-holsteini-
sche Gemeinden mehrfach die Erfahrung 
sammeln müssen, dass im Markterkun-
dungsverfahren artikulierte Ausbauver-
sprechen von Unternehmen nicht einge-
halten wurden und dadurch die kommu-
nalen Ausbauaktivitäten verspätet oder 
nicht im erforderlichen Umfang entfaltet 
werden konnten. 

IV. Fazit
Das novellierte TKG überführt das Tele-
kommunikationsrecht in das digitale 
Zeitalter. Relikte vergangener Tage wie 
gedruckte Teilnehmerverzeichnisse (Tele-
fonbücher) oder öffentliche Münz- und 
Kartentelefone dürften schon in der jünge-
ren Vergangenheit ein Schattendasein 
geführt haben. 
Mit der Novellierung des TKG wurde der 
Weg des vorwiegend marktwirtschaftlich 
geprägten Netzausbaus fortgeführt und 
das zur Verfügung stehende Instrumenta-
rium modernisiert und weiterentwickelt. 
Diejenigen Endkunden, die bislang in  
unterversorgten Gebieten lagen, dürfen 
berechtigte Hoffnung haben, in absehba-
rer Zeit ihren Anspruch auf einen schnel-
len Internetdienst durchsetzen zu können. 
Ob sich dieser Anspruch in der Praxis 
auch praktikabel durchsetzen lässt, wird 
sich erst zeigen müssen. Ein FTTH-
Anschluss mit hochskalierbaren Übertra-
gungsraten ist hiervon zudem ausdrück-
lich nicht umfasst.
Gleichwohl dürfen die schleswig-hol-
steinischen Endkunden weiterhin die be-
rechtigte Hoffnung haben, dass der Netz-
ausbau auch zukünftig vor allem durch 
die Verlegung von hochleistungsfähigen 
Glasfaseranschlüssen erfolgt. Die Lan-
desregierung hat in ihrem Koalitionsver-
trag angekündigt, die bisherige Breit-
bandstrategie fortzuführen und bis 2025 
Glasfaseranschlüsse in allen Regionen 
des Landes sicherzustellen.
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1. Einleitung
Am 13.07.2022 hat das Bundesministeri-
um für Digitales und Verkehr die Gigabit-
strategie der Bundesregierung vorge-
stellt. Ziel der Gigabitstrategie ist es, den 
flächendeckenden Ausbau von hochlei-
stungsfähigen, ökologisch nachhaltigen 
und sicheren digitalen Infrastrukturen wei-
ter zu forcieren. Dabei sollen die eigen-
wirtschaftlichen Ausbauabsichten der 
Privatwirtschaft durch ein Bündel von 
Maßnahmen unterstützt werden und 
gleichzeitig die Förderung für unwirt-
schaftliche Gebiete optimiert werden. 
Neben dem leitungsgebundenen Ausbau 
der Infrastruktur legt die Strategie auch 
einen großen Schwerpunkt auf den Aus-
bau der Mobilfunknetze. Insgesamt wer-
den auf knapp über 60 Seiten 100 Einzel-
maßnahmen dargelegt und in fünf The-
menblöcken zusammengefasst. Darunter 
finden sich zahlreiche „Klassiker“ wie die 
Vereinfachung, Beschleunigung und Di-
gitalisierung von Genehmigungsverfah-
ren, der Einsatz alternativer Verlegeme-
thoden aber auch neue Ansätze wie die 
Erstellung eines Gigabit-Grundbuches. 
Die Maßnahmen reichen von gesetzlichen 
Änderungen, Erstellung von Normen über 
den Ausbau von Kommunikationsmaß-
nahmen bis hin zu Prüfaufträgen. Sämtli-
che Maßnahmen sind dabei mit einer 
Zuständigkeit und einer Zeitplanung für 
die Umsetzung versehen. 
Insgesamt ist die Gigabitstrategie Teil 
bzw. Grundlage der Digitalstrategie der 
Bundesregierung, die am 31.08.2022 
vom Kabinett verabschiedet worden ist. 

2. Ziele der Gigabitstrategie
Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass der 
Bund erkannt hat, dass Bandbreitenziele 
für die Errichtung von Telekommunika-

Die Gigabitstrategie der 
Bundesregierung

Johannes Lüneberg, Geschäftsführer, BKZ.SH e.V.

Inhalte, Maßnahmen, Auswirkungen und Einschätzungen für 
schleswig-holsteinische Kommunen

tionsinfrastrukturen und die Versorgung 
von Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Unternehmen nicht zielführend sind. Wie 
Schleswig-Holstein bereits 2013 ein Infra-
strukturziel ausgegeben hat, setzt nun 
auch der Bund auf die Versorgung mit 
Glasfaseranschlüssen bis ins Haus und 
den neuesten Mobilfunkstandard, „über-
all dort, wo Menschen leben, arbeiten und 
unterwegs sind – auch in ländlichen Ge-
bieten. Diese Ziele sollen bis 2030 erreicht 
werden.“ (vgl. Gigabitstrategie der Bun-
desregierung vom 13.07.2022, S. 11). Als 
Zwischenziel soll bis zum Ende des Jah-
res 2025 die Versorgung mit Glasfaseran-
schlüssen auf 50% aller Haushalte und 
Unternehmen erhöht werden. Für den Mo-
bilfunkbereich soll bis möglichst 2026 die 
unterbrechungsfreie drahtlose Sprach- 
und Datenkommunikation für alle Endnut-
zer flächendeckend erreicht werden. 
Mindestens an Bundesfernstraßen, im 
nachgeordneten Straßennetz und an allen 
Schienen- und Wasserwegen soll ein 
durchgehender, unterbrechungsfreier 
Zugang bei Sprach- und Breitbanddien-
sten für alle Endnutzer erreicht werden. 

3. Einzelmaßnahmen im Überblick
Die Maßnahmen der Gigabitstrategie glie-
dern sich in die Bereiche:
• Mehr Geschwindigkeit und bessere 
 Rahmenbedingungen beim Ausbau 
 der Netze,
• Forcierung des eigenwirtschaftlichen 
 Glasfaserausbaus mit optimierter För-
 derung und Regulierung,
• Flächendeckende Mobilfunkversor-
 gung und Förderung der Innovation in  
 Mobilfunknetzen,
• Steigerung von Sicherheit, Resilienz 
 und Nachhaltigkeit in Telekommunika-
 tionsnetzen,
• Enge Zusammenarbeit mit allen Akteu-
 ren.

3.1. Maßnahmen des Bereiches 
„Mehr Geschwindigkeit und bessere 
Rahmenbedingungen beim Ausbau 
der Netze“
In diesem Bereich finden sich Klassiker 
wie die Vereinfachung und Beschleuni-
gung von Genehmigungsverfahren als 
auch die Digitalisierung von Genehmi-
gungsverfahren. Auf einige Punkte wird 
nachfolgend eingegangen.
Im Rahmen der Vereinfachung und Be-
schleunigung von Genehmigungsverfah-

ren möchte der Bund, die im Rahmen der 
TKG-Novelle vom Dez. 2021 geschaffe-
nen Möglichkeiten voll ausnutzen, evalu-
ieren und bei Bedarf weiter anpassen. Ein-
zelpunkte sind hier insbesondere 
• die bundesweit einheitliche Freistel-
 lung vom Erfordernis der Baugenehmi-
 gung bei der temporären Errichtung 
 mobiler Masten,
• die landesgesetzlich vorgeschriebe-
 nen Anbauverbotsabstände an Stra-
 ßen nach dem Landesrecht sollten 
 vereinheitlicht und verringert werden,
• das Instrument der Rahmenzustim-
 mung statt von Einzelzustimmungen 
 bei einem mehrere Baumaßnahmen 
 umfassenden Ausbaugebiet im Sinne 
 des § 127 Abs. 1 TKG,
• Die Prüfung auf Kampfmittel soll ver-
 einheitlicht werden. 

Das BMDV wird mit allen beteiligten Part-
nern und Institutionen eine Arbeitsgruppe 
einrichten, um das Vorgehen abzustim-
men. Insgesamt liegen die Anpassungen 
der baurechtlichen und wegerechtlichen 
Vorschriften sowie der Verwaltungspraxis 
in der Zuständigkeit der Länder. Die im 
Rahmen der Strategie genannte Zeitpla-
nung bis Ende 2022 ist in Summe sehr 
ambitioniert.
Die Digitalisierung von Genehmigungs-
verfahren ist ein auch jenseits des Aus-
baus von Telekommunikationsinfrastruk-
tur ein hochaktuelles Dauerthema. Hier 
verweist der Bund im Rahmen des EfA-
Prinzips auf den Piloten der Bundesländer 
Hessen und Rheinland-Pfalz bei Anträgen 
nach § 127 TKG (Zustimmung des Wege-
baulastträgers). Schleswig-Holstein hat 
Interesse an der Übernahme dieses 
„Breitbandportals“ angemeldet. Über den 
ITV.SH AöR werden Pilotkommunen in 
Schleswig-Holstein angesprochen. 
Ebenfalls Dauerthema ist die Stärkung 
von alternativen Verlegemethoden. Hier 
kündigt der Bund die Veröffentlichung 
eines Norm-Entwurf des DIN an und die 
Publikation eines FGSV-Merkblattes. Da-
mit wäre eine schriftliche, verbindliche 
Fixierung der anerkannten Regeln der 
Technik in diesem Bereich vorgenommen. 
Gleichzeitig gibt es Überlegungen des 
Bundes das Folgekostenrisiko im Erhal-
tungsaufwand bei mindertiefen Verlege-
verfahren über geeignete Instrumente für 
die Wegebaulastträger abzusichern. De-
tails sind hier aber ebenfalls zu erarbeiten.
Von besonderer Bedeutung ist sicherlich 
die Maßnahme des Bundes ein Gigabit-
Grundbuch zu schaffen. Dieses soll über 
ein zentrales Zugangsportal relevante 
Informationen bereitstellen „- für die Pla-
nung des Infrastrukturausbaus sowie über 
den aktuellen und künftigen Grad der Ver-
sorgung im Bereich der Telekommunikati-
on. … bestehende Geoinformationssyste-
me, insbesondere der Breitbandatlas und 
der Infrastrukturatlas, werden hier zu-
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sammengeführt und dienen als Grundlage 
für die Integration weiterer Datenbestände 
und Funktionalitäten.“ (vgl. Gigabitstrate-
gie der Bundesregierung vom 13.07.2022, 
S. 19). „Der Bund prüft gezielt, welche Da-
tenbestände und Analysemöglichkeiten für 
die Bundesverwaltung, Länder und Kom-
munen bereitgestellt werden können.“ (vgl. 
Gigabitstrategie der Bundesregierung 
vom 13.07.2022, S. 20). 
Die Arbeiten am Gigabit-Grundbuch glie-
dert der Bund in verschiedene Pakete von 
Konsolidierungspaket, Transparenzpaket 
über Förder- und Ausbaupaket bis zu 
Messpaket und Liegenschaftspaket. Alle 
sind mit einem zügigen Umsetzungshori-
zont von Q 3/2022 bis Ende 2023 verse-
hen (vgl. Gigabitstrategie der Bundesre-
gierung vom 13.07.2022, S. 21f). Hier ist 
eine intensive Einbindung der Kommunen 
als Wegebaulastträger und als informa-
tionshaltende über sonstige Versor-
gungsleitungen essentiell.
Das Thema des Fachkräftemangels für 
den Ausbau soll durch stärkere Kommuni-
kation, einen gesamtkonzeptionellen 
Angang und optimierte Zusammenarbeit 
der Akteure bis Ende 2022 angegangen 
werden. 
Insgesamt nehmen verstärkte Informa-
tionskampagnen gerade im Bereich des 

Mobilfunk- und 5G-Ausbaus in diesem 
Bereich einen breiten Raum ein. 

3.2. Maßnahmen des Bereiches 
„Forcierung des eigenwirtschaftlichen 
Glasfaserausbaus mit optimierter 
Förderung und Regulierung“
Im Rahmen einer Projektgruppe des von 
der BNetzA eingerichteten Gigabitforums 
sollen Spezifikationen zu wesentlichen Ge-
schäftsprozessen von Open Access dis-
kutiert und entsprechende Standards fest-
gelegt werden. 
Der Überbau von Glasfasernetzen wird von 
BNetzA und Bundesregierung beobachtet. 
Weiterhin wird in der Strategie von einem 
Infrastrukturwettbewerb als grundlegen-
dem Prinzip gesprochen, dennoch wird 
aus volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
und aufgrund der knappen Ausbaukapazi-
täten für einen kooperativen Ausbau-
prozess geworben und eine Duplizierung 
von tiefbauintensiven Glasfaserinfrastruk-
turen sollte nicht stattfinden. Anfang 2023 
soll dazu eine Bestandsaufnahme stattfin-
den. Regulatorische Maßnahmen schließt 
die Strategie explizit nicht aus.
Der Bund stellt im Vorwege der Förderung 
eine Potentialanalyse auf, welche Gebiete 
sich für einen eigenwirtschaftlichen Glas-
faserausbau eignen würden. Diese Er-

gebnisse werden Ländern und Kommu-
nen zur Verfügung gestellt, um den geför-
derten Breitbandausbau effektiver zu 
gestalten. Die Ergebnisse der Analysen 
sollen für die kommunalen Antragssteller 
aber keine Sperrwirkung bei der Förde-
rung entfalten. 
Im Bereich der Weiterentwicklung der 
Förderung bleibt es bei den bekannten 
Fakten, dass die Aufgreifschwelle zum 
01.01.2023 wegfallen soll. Nicht förderfä-
hig sind dann nur noch Gebiete, die be-
reits über ein FTTB/-H Netz verfügen 
sowie Kabelnetze, die gigabitfähig aufge-
rüstet sind. Insgesamt wünscht der Bund 
eine nicht zu kleinteilige Aufstellung der 
Förderprojekte und räumt dem Betreiber-
modell bei öffentlicher Vollfinanzierung 
Vorrang ein! Die Bündelung der Aus-
schreibung von Betrieb, Planung und Bau 
ist ebenfalls als zeitsparendes Element 
vorgesehen. 
Um den Vorrang des eigenwirtschaftli-
chen Ausbaus durchzusetzen, behält sich 
der Bund ein permanentes Monitoring 
des Förderverfahrens mit Antragszahlen, 
Fördervolumina etc. vor und würde beim 
Eindruck eines Ausbremsens von eigen-
wirtschaftlichem Ausbau durch Förde-
rung auch entsprechende Maßnahmen 
ergreifen. 
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Bekannte Finanzierungsmodelle wie die 
Mittel der KfW sollen fortgesetzt werden. 
Ideen wie die Ausgabe von Vouchern als 
Anreizsystem für den Ausbau der Netz-
ebene 4 werden geprüft. 

3.3. Maßnahmen des 
Bereiches „Flächendeckende 
Mobilfunkversorgung und Förderung 
der Innovation in Mobilfunknetzen“
Um das oben genannte Ziel in der Mobil-
funkversorgung und das Zwischenziel zu 
erreichen, setzt der Bund einerseits auf ein 
frequenzregulatorisches Gesamtkonzept, 
das in den nächsten Jahren freiwerdende 
Frequenzen einer zielgerichteten Nutzung 
zuführen soll. Das Mobilfunkmonitoring 
der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft 
(MIG) soll weiterentwickelt werden. Insge-
samt sollen mit dem durch die MIG abge-
wickelten Mobilfunkförderprogramm der 
Lückenschlüsse im Mobilfunknetz er-
reicht werden und durch regionale An-
sprechpartner die Präsenz der MIG in der 
Fläche erhöht werden. Um die Nachhaltig-
keit von Telekommunikations- und Mo-
bilfunknetzen stärker in den Fokus zu 
rücken, sollen über Studien die Infrastruk-
turbedarfe zukünftiger Mobilfunkstan-
dards eruiert werden und im Rahmen 
eines Ideenwettbewerbs die besten Lö-
sungen für einen möglichst klimaneutra-
len, zuverlässigen und günstigen Betrieb 
eines Mobilfunkmastes gefunden werden. 
Für den Bereich der Verbesserung der 
Mobilfunkversorgung an den Bahnstre-
cken und in den Zügen gilt es die entspre-
chende Mastinfrastruktur an den Trassen 
aufzubauen und zu verdichten, als auch 
an/in den Zügen durch infrastrukturelle 
Maßnahmen wie Mobilfunkverstärker und 
funkdurchlässigen Scheiben die entspre-
chenden Voraussetzungen zu schaffen. 
Um die Akzeptanz des Mobilfunknetzaus-
baus in der Bevölkerung zu erhalten bzw. 
zu steigern soll die Grundlagenforschung 
kontinuierlich gefördert werden, der Ge-
sundheitsschutz bei Normung und Stan-
dardisierung von Mobilfunktechnik ver-
stärkt einbezogen werden und die Kom-
munikation über das Kompetenzzentrum 
Elektromagnetische Felder beim Bundes-
amt für Strahlenschutz sowie bei der 
Initiative Deutschland spricht über 5G ge-
stärkt werden.  
Insgesamt sollen durch Innovationswett-
bewerbe, Blaupausen und Lotsen die 5G-
Potentiale herausgearbeitet und in die 
Fläche getragen werden. Zusätzlich soll 
die Open RAN Technologie weiter er-
forscht und erprobt werden.

3.4. Maßnahmen des Bereiches 
„Steigerung von Sicherheit, 
Resilienz und Nachhaltigkeit in 
Telekommunikationsnetzen“
Die Coronavirus-Pandemie, die Hoch-
wasserkatastrophe im Sommer 2021 in 
Teilen Deutschlands und der Krieg in der 

Ukraine verdeutlichen die Notwendigkeit 
von Sicherheit und Resilienz in den TK-
Netzen und bei den TK-Diensten. Über zu 
erarbeitende Strategiepapiere sollen 
Verbesserungspotentiale identifiziert wer-
den und Handlungsempfehlungen abge-
leitet werden, die Resilienz steigern aber 
auch Nachhaltigkeit bei Netzausbau und 
Betrieb erhöhen.

3.5. Maßnahmen des Bereiches „Enge 
Zusammenarbeit mit allen Akteuren“
Im Rahmen eines Bund-Länder-Aus-
schusses auf Staatssekretärsebene, den 
etablierten Gremien auf Arbeitsebene, 
einem Branchendialog mit Verbänden 
und TK-Unternehmen und ggf. notwendi-
gen Ad hoc Arbeitsgruppen möchte das 
BMDV die Maßnahmen der Gigabitstrate-
gie fristgerecht umsetzen. 

4. Einschätzung der Auswirkungen 
für Schleswig-Holstein, die Kommunen 
und die Breitbandzweckverbände
Insgesamt können die Auswirkungen auf 
den Glasfaser- und Mobilfunkausbau bei 
Umsetzung der Maßnahmen der Gigabit-
strategie auch in SH – trotz des weit fort-
geschrittenen Ausbaus und der über-
durchschnittlichen Versorgung – erheb-
lich sein. 
Deutlich wird aber, dass der Bund in einer 
Bringschuld ist, gerade was den Bereich 
Standardisierung und Normung alternati-
ver Verlegetechniken angeht. Es sind 
nicht die knapp 11.000 Kommunen, die 
als Wegebaulastträger und Zustim-
mungsgeber den Ausbau bremsen, son-
dern fehlende Normen und Standards 
was den aktuellen Stand der Technik im 
Bereich der alternativen und untiefen 
Verlegemethoden angeht. Daraus resul-
tiert zwangsläufig eine gewisse Zurück-
haltung, was die Genehmigung und Zu-
stimmung zu etwaigen Verfahren betrifft, 
da auch die Infrastruktur Straße schüt-
zenswert ist und nicht durch die Verlegung 
von TK-Linien im Erhalt erheblich verteuert 
werden sollte. 
Es sollte im ureigenen Interesse des Bun-
des sein, entsprechende Normungen und 
Standardisierungen unter Einbeziehung 
kommunaler Straßenbauexperten zu eta-
blieren. Ein entsprechendes praxisnah 
und unbürokratisch ausgestaltetes Instru-
mentarium zur Absicherung der Wege-
baulastträger gegenüber Folgekosten bei 
Einsatz mindertiefer Verlegemethoden, 
die nicht dem TK-Unternehmen zugeord-
net werden können, erscheint hier als ein 
zusätzliches probates Mittel.
Insgesamt ist eine umfassende und the-
menübergreifende Kommunikation des 
Bundes mit den Expertinnen und Exper-
ten auf kommunaler Ebene und bei den 
Ländern erforderlich. Das betrifft nicht nur 
die Normierung und Standardisierung, 
sondern auch die zahlreichen Maßnah-
men in Kompetenz der Länder als auch 

die Abstimmung der zahlreichen Prüfauf-
träge, Konzepterstellungen und Informa-
tionskampagnen. Hier sind im Vorwege 
Ziele, Methodik, Zielgruppen und Kom-
munikationswege festzulegen.
Die Einzelmaßnahmen sind nahezu 
durchgehend mit ambitionierten Zeitpla-
nungen versehen worden.
Für den Bereich der Förderung ist die 
Priorisierung des Betreibermodells aus 
Sicht der Kommunen in Schleswig-Hol-
stein als positiv zu sehen. Auch dass es 
hier zu einer Bündelung der Vergabever-
fahren kommen soll, ist zu begrüßen. Da 
die Hauptverfahren in SH aber bereits alle 
abgeschlossen sind, kommen diese 
Maßnahmen für die kommunalen Projekte 
zu spät. Außerdem bleiben die Aussagen, 
wie eine Bündelung rechtlich aussehen 
soll und auch einen praktischen Nutzen 
hat, unpräzise. 
Besonders relevant wird für die Projekte in 
Schleswig-Holstein aufgrund des großen 
Fortschrittes die Maßnahme zur Evaluie-
rung der „Überbauproblematik“. Dass der 
Bund dies als Aufgabe erkannt hat und 
eine Duplizierung von entsprechenden 
Infrastrukturen für ökonomisch subopti-
mal hält, ist ebenfalls positiv. Wie eine 
entsprechende Evaluierung aussehen 
soll und welche Konsequenzen getroffen 
werden könnten, bleibt unklar. Hier wird 
das Einbringen von Erfahrungen aus 
Schleswig-Holstein wichtig sein, da der 
Stand des Glasfaserausbaus in Schles-
wig-Holstein insgesamt 3 - 5 Jahre Vor-
sprung vor dem in anderen Bundeslän-
dern hat. Einige Erlebnisse des Glasfaser-
ausbaus in Schleswig-Holstein müssen 
sich nicht im restlichen Bundesgebiet 
wiederholen und sind auch für die Zukunft 
in Schleswig-Holstein zu vermeiden. Eine 
erneute Anpassung des Telekommunika-
tionsgesetzes (TKG) sollte dies berück-
sichtigen und Netze, die mit öffentlichen 
Geldern finanziert wurden, nicht entwertet 
werden, sondern zukünftig besser ausge-
lastet werden. 
Auch die Ausgestaltung des Gigabit-
Grundbuches sollte aus Schleswig-Hol-
stein eng begleitet werden, wenn der 
Bund diese Möglichkeiten zulässt. Wie 
das Land Hessen mit der Gigamap haben 
auch die Kommunen und das Land 
Schleswig-Holstein mit dem Breitband-
Informationssystem eine sehr gute Daten-
grundlage. Ziel sollte es sein, dass auto-
matisierte Schnittstellen zwischen Giga-
bit-Grundbuch, Förderdatenbanken des 
Bundes und entsprechenden Landespor-
talen wie der Gigamap Hessen oder dem 
BISH (Breitband-Informationssystem 
Schleswig-Holstein) geschaffen werden 
und die Länder, Kommunen und Kompe-
tenzzentren volle Zugriffsrechte zur An-
sicht, Speicherung und Weiterverarbei-
tung der Originaldaten bekommen und 
damit Analysen und Auswertungen durch 
Länder, Länderkompetenzzentren oder 
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Kommunen erfolgen können. Informatio-
nen an Wegebaulastträger als auch 
Eigentümer anderer Versorgungsinfra-
strukturen sind damit ebenfalls möglich. 
Gerade in den Zeiten eines beschleunig-
ten Glasfaserausbaus durch entspre-
chend zur Verfügung stehende private 
Mittel, der Umsetzung in Planung und Bau 
bei anhaltendem Fachkräftemangel, kann 
zu Beschädigungen von sonstigen Ver-
sorgungsinfrastrukturen führen, die im 
besten Fall ärgerlich, bei der Beschädi-
gung von z.B. Gasleitungen aber hoch-
gradig gefährlich werden können. Inso-
fern sind umfassende digitale Auskunfts-
portale und standardisierte Prozesse zu 
Leitungsauskünften ein Weg, Gefahren 
und volkswirtschaftliche Schäden zu mi-
nimieren. 
Mittelfristig ist zu überlegen, ob der ge-
setzliche Weg im TKG zur Ansprache der 
Datenlieferanten direkt von der BNetzA 
zielführend ist. Im Sinne des föderalen 
Aufbaus der Bundesrepublik Deutsch-
land mit der Nähe von Kommunen und 
Ländern und dann zum Bund kann es ef-
fektiver sein, diesen Weg zu wählen. Zahl-
reiche Abfragen, Datenlieferungsver-
pflichtungen etc. der BNetzA ließen sich 
so straffen, zusammenfassen und struk-
turieren. 
Die notwendigen kurzfristigen Gespräche 
über Standards, Schnittstellen und For-
mate mit dem Bund in der Zusammenfüh-
rung der bestehenden Informationsquel-
len zum Gigabit-Grundbuch und zur Wei-
tergabe und Verwendung in den Landes-
portalen sind daher von elementarer Be-
deutung.
Aufgrund der bundesweit führenden Po-
sition beim Glasfaserausbau ist auch das 
Thema des Open Access früher in das 
operative Bewusstsein der Akteure in 
Schleswig-Holstein getreten. Eine direkte 
aktive Gestaltung ist für die Akteure nicht 
möglich, da hier das Gigabitforum bei der 
BNetzA federführend scheint.
Dennoch ist es sinnvoll, dass sich kom-
munale Akteure und Land abstimmen und 
entsprechende Vorbereitungen treffen, 
um nicht von entsprechenden Entwicklun-
gen überrascht zu werden.
Im Bereich der Förderung muss der Bund 
verlässliche und verbindliche Rahmenbe-
dingungen schaffen. Gerade der kurzfris-
tig kommunizierte Stopp der Bundesför-
derung für das Jahr 2022 am 19.10.2022 
rückwirkend zum 17.10.2022 hat zu 
erheblicher Verunsicherung geführt. Län-
der und Kommunen brauchen eine ver-
lässliche Grundlage für die weiteren Aus-
bauplanungen und für die kommunalpoli-
tische Entscheidungsfindung zu Vorge-
hen und ggf. Finanzierung von Eigenan-
teilen. Rechtzeitige Kommunikation, 
Einbeziehung und Abstimmung mit den 
Ländern und kommunalen Spitzenver-
bänden sind dabei nicht nur eine Frage 
des respektvollen Umgangs miteinander, 

sondern auch ein wichtiger Baustein für 
eine erfolgreiche Umsetzung.
Die durch jahrelange Arbeit erreichte 
Spitzenposition des Landes Schleswig-
Holstein und der Kommunen darf bei 
einer Priorisierung von Bundesfördermit-
teln nicht bestraft werden. Eine einseitige 
Priorisierung auf eine hohe Anzahl an 
Hausadressen in weißen oder grauen 
Flecken darf es nicht geben, dann droht 
eine Benachteiligung von Kommunen in 
Schleswig-Holstein. Vielmehr müssen 
andere Möglichkeiten erarbeitet werden, 
um ggf. begrenzte Fördermittel entspre-
chend der regionalen Besonderheiten der 
Bundesländer angemessen zu verteilen. 

5. Fazit
Die Aufgaben und Auswirkungen auf 
Landes- und Kommunalebene werden 
auch in Schleswig-Holstein groß sein, 
einerseits soweit möglich bei der konkre-
ten Ausgestaltung der Maßnahmen als 
auch dann bei der Umsetzung und Durch-
führung. Insgesamt ist die Gigabitstrate-
gie eine Zusammenstellung vieler bereits 
bekannter Ideen und Ansätze. Wirklich 
neue Ansätze finden sich für das Fach-
publikum nur in wenigen Bereichen.
Für das BKZ.SH ergeben sich nach Lektü-
re u.a. folgende Aufgabenschwerpunkte:

• Förderung
Die laufenden Bundes- und Landesför-
derprojekte im Weiße-Flecken-Programm 
werden sich in einigen Projekten bis in das 
Jahr 2024/2025 hinziehen. Diese gilt es 
bei Ausbau und Abrechnung mit dem 
Bund und Land zu begleiten und auch bei 
der Verwendungsnachweiserstellung zu 
unterstützen. 
Mit dem Graue-Flecken-Programm be-
ginnend im Jahr 2021 und der Ausweitung 
ab Anfang 2023 werden weitere Landes-
bereiche Förderprojekte initiieren, um den 
Glasfaserausbau weiter voranzutreiben. 
Diese sind dann auch über die gesamte 
Laufzeit von Antragsstellung, Ausschrei-
bung, Ausbau, Umsetzung und Abwick-
lung bis in die zweite Hälfte des Jahr-
zehnts zu begleiten.

• Eigenwirtschaftlicher Ausbau
Aufgrund des Kapitalzuflusses in den letz-
ten Jahren haben private Investoren den 
Infrastrukturausbau als sichere Anlage-
klasse entdeckt. Ob dies angesichts der 
derzeitigen Situation an den Finanz- und 
Kapitalmärkten auch in den nächsten Jah-
ren so bleibt, ist abzuwarten. Unbestritten 
gilt es, den Ausbau in geographischen 
Regionen, in denen beihilferechtlich keine 
Förderung möglich ist, zu unterstützen 
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und zu moderieren. Die Bedeutung der 
Glasfaserinfrastruktur als Teil der kriti-
schen Infrastruktur ist dabei zu berück-
sichtigen. Ziel muss es sein, den Ausbau 
volkswirtschaftlich sinnvoll zu gestalten 
und direkte und indirekte öffentliche Inves-
titionen nicht zu entwerten. Straßen und 
andere Versorgungsinfrastrukturen sind 
dabei zu schützen. 
Dazu kann das BKZ.SH im Rahmen der 
rechtlichen Möglichkeiten und unter Ein-
beziehung der Landesregierung einen 
Beitrag leisten.

• Mobilfunk
Die Mobilfunkversorgung des Landes SH 
ist als überdurchschnittlich gut zu be-
zeichnen. Dennoch sind weiterhin Mobil-
funklöcher im 4G/LTE-Netz zu verzeichnen. 
Diese sind je nach Anbieter unterschiedlich 
groß. Hier gilt es in den nächsten Jahren 
die Erfüllung der Versorgungsauflagen aus 

den bisherigen Frequenzversteigerungen 
zu begleiten. Neben den Auflagen bis 
Ende 2022 sind auch bis Ende 2023 weite-
re Auflagen zu erfüllen. Auch der weitere 
Ausbau der 5G-Netze, welche von einer 
Flächendeckung in SH noch weit entfernt 
sind, muss begleitet werden und die Kom-
munen in ihrem Dialog mit dem Mobilfunk-
unternehmen bei Standortsuche und Ge-
nehmigungen unterstützt werden. Mit der 
Versteigerung der 800 MHz-Frequenzen 
(ggf. auch ein Frequenztausch auf 900 
MHz) für den 5G Bereich im Jahr 2024 
(Nutzung ab 2026) wird es zu einem weite-
ren Ausbauschub kommen, der ggf. wie-
der mit gewissen Auflagen verbunden sein 
wird. Gerade die Mobilfunknetzbetreiber 
mit einem vergleichsweise „rudimentären“ 
Glasfasernetz sind auf die Vorzüge der 
bisher schon errichteten kommunalen 
Netze hinzuweisen und entsprechende 
Kontakte herzustellen. 

• Kommunikation
Der Kommunikationsaufwand wird sicher-
lich steigen. Einerseits durch den Weiter-
betrieb von Informationssystemen aus 
Datenbanken und Websites mit entspre-
chenden Schnittstellen, andererseits auf-
grund der Vielzahl von Akteuren auf Bun-
desebene (BNetzA, MIG, Gigabitbüro, 
Projektträger) deren Informationen zu 
strukturieren für die Situation in Schles-
wig-Holstein zu bewerten sind. Verände-
rungen des Rechtsrahmens sind auf ihre 
Auswirkungen für die Akteure in SH zu 
analysieren und Anregungen und Hilfe-
stellungen zu geben. Möglichkeiten der 
Intensivierung der Zusammenarbeit sind 
zur prüfen und mit den Akteuren zu entwi-
ckeln. Auch die Kommunikation gegen-
über den Bürgerinnen und Bürgern, die 
Vermittlung von Mehrwerten und das 
Schaffen von digitaler Kompetenz sind 
Aufgaben für die Zukunft. 

Rechtsprechungsberichte

1. BVerfG: 
Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde 
gegen ausnahmsloses Verbot von 
Windenergieanlagen im Wald
Das Bundesverfassungsgericht hat mit 
Beschluss vom 27.09.2022 (Az. 1 BvR 
2661/21) entschieden, dass § 10 Abs. 1 
Satz 2 des Thüringer Waldgesetzes (Thür-
WaldG) mit dem Grundgesetz unverein-
bar und damit nichtig ist. 
Die landesrechtliche Regelung schließt 
die Umwandlung von Waldflächen zur Er-
richtung von Windenergieanlagen aus-
nahmslos und damit faktisch die Wind-
energienutzung auf allen Waldstandorten 
in Thüringen aus. Rund 34 Prozent der 
Fläche des Freistaats Thüringen sind 
Waldflächen. Selbst sogenannten Kala-
mitätsflächen, bei denen eine forstwirt-
schaftliche Nutzung nicht oder nur sehr 
eingeschränkt möglich ist, sind damit 
nicht nutzbar. 
Als Beschwerdeführende hatten sich 
Eigentümer/innen von in Thüringen gele-
genen Waldgrundstücken gegen die 
Vorschrift gewandt. Der Waldbestand auf 
ihren Grundstücken besteht teilweise aus 
Kalamitätsflächen und eine Windenergie-
nutzung war bzw. ist geplant.
Das Bundesverfassungsgericht hat die 
Regelung im Thüringer Waldgesetz als 
verfassungswidrig eingestuft, da es in das 
Eigentumsrecht (Art. 14 Abs. 1 GG) der 
Beschwerdeführenden eingreift. Der Ein-
griff sei nicht gerechtfertigt, weil das 
Gesetz formell verfassungswidrig sei. 
Dem Freistaat Thüringen fehle für die an-

gegriffene Regelung die Gesetzgebungs-
kompetenz. 
§ 10 Abs. 1 Satz 2 ThürWaldG sei dem 
Bodenrecht zuzuordnen. In diesem Be-
reich stehe dem Bund eine ausschließli-
che Gesetzgebungskompetenz zu. Für 
die Zuweisung von Flächen zur Errichtung 
von Windenergieanlagen im Außenbe-
reich habe der Bundesgesetzgeber inso-
weit von dieser Gesetzgebungskompe-
tenz im BauGB Gebrauch gemacht. Eine 
Öffnung, aus der der Landesgesetzgeber 
eine Kompetenz für einen generellen 
Ausschluss von Windenergieanlagen auf 
Waldflächen herleiten könne, enthalte das 
BauGB ausdrücklich nicht. Gegen eine 
Durchbrechung der in § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB geregelten Privilegierung von 
Windenergieanlagen im Außenbereich 
durch pauschale landesrechtliche Verbo-
te von Windenergieanlagen im Wald spre-
che zudem, dass der Ausbau der Wind-
kraft einen faktisch unverzichtbaren Bei-
trag zu der verfassungsrechtlich durch 
Art. 20a GG gebotenen Begrenzung des 
Klimawandels leiste und zugleich die 
Sicherung der Energieversorgung unter-
stütze, so das BVerfG.

Anmerkung des DStGB
Das BVerfG knüpft mit seinem Beschluss 
an seine Rechtsprechung zur verfas-
sungsrechtlich gebotenen Beachtung der 
Einhaltung der Klimaschutzziele an. Der 
Senat unterstreicht, dass der Ausbau der 
Windkraft einen faktisch unverzichtbaren 
Beitrag zur verfassungsrechtlich gebote-

nen Begrenzung des Klimawandels leis-
tet. Um das maßgebliche Klimaschutzziel 
zu wahren, die Erderwärmung bei deutlich 
unter 2,0 °C anzuhalten, müssten erhebli-
che weitere Anstrengungen der Treib-
hausgasreduktion unternommen werden, 
wozu insbesondere der Ausbau der Wind-
kraftnutzung beitragen soll. Zugleich, so 
das BVerfG, unterstütze dieser Ausbau 
die Sicherung der Energieversorgung, die 
derzeit besonders gefährdet sei.
Vergleichbare landesrechtliche Regelun-
gen, die pauschale Verbote von Wind-
energieanlagen im Wald vorsehen, müs-
sen nun überprüft und angepasst werden. 
Derartige Regelungen sind, anders als 
Regelungen im Bereich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege, der Ge-
setzgebungszuständigkeit für das Bo-
denrecht zuzuordnen, von der der Bund 
hier abschließend Gebrauch gemacht 
hat. Damit sind die Länder in diesem 
Bereich von der Gesetzgebung ausge-
schlossen. 
Mit Blick auf die Planungspraxis bleibt es 
indes dabei, dass die ausreichende Be-
reitstellung von Flächen ein wesentlicher 
Baustein für den erfolgreichen Windener-
gieausbau an Land bleiben wird. Im Wald 
können insbesondere Kalamitätsflächen 
als zu entwickelnde Standorte in Betracht 
kommen. 
Nach der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts bemisst sich das 
Genehmigungsverfahren für Waldumwan-
delungen im Übrigen nach den allgemei-
nen Vorgaben des Thüringer Waldgeset-
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zes, welches insbesondere das Schutz-
niveau für besonders geschützte Waldge-
biete miteinbezieht.

2. BayObLG München: 
Nicht jede Vertragsverletzung ist ein 
zwingender Ausschlussgrund im 
Vergabeverfahren
Das Bayerische Oberste Landesgericht 
hat mit – rechtskräftigem – Beschluss vom 
13.06.2022 (Az.: Verg 6/22) festgestellt, 
dass die Verletzung vertraglicher Ver-
pflichtungen dann eine schwere Verfeh-
lung darstellen kann, wenn diese eine 
solche Intensität und Schwere aufweist, 
dass der öffentliche Auftraggeber berech-
tigterweise an der Integrität des Unterneh-
mens zweifeln darf.
In dem zugrundeliegenden Vergabever-
fahren beabsichtigte die Auftraggeberin 
die Vergabe von Versorgungsleistungen 
für Asylsuchende in einer EU-weiten Aus-
schreibung. Die zweitplatzierte Bieterin 
rügte die beabsichtigte Zuschlagsertei-
lung mit der Begründung, dass die erst-
platzierte Bieterin wegen schwerer Verfeh-
lungen hätte ausgeschlossen werden 
müssen.
Die Richter sahen jedoch keine Gründe 
für einen verpflichtenden Ausschluss vom 
Vergabeverfahren wegen einer schweren 
Verfehlung gemäß § 42 Abs. 1 VgV i. V. m. 
§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB.
Schwere Verfehlungen seien erhebliche 
Rechtsverstöße, die geeignet seien, die 
Zuverlässigkeit eines Bewerbers grundle-
gend in Frage zu stellen. Sie müssten 
nachweislich und schuldhaft begangen 
worden sein und erhebliche Auswirkun-
gen haben. Nicht jede ordnungswidrige 
oder mangelhafte Erfüllung eines Vertra-
ges stelle eine schwere Verfehlung dar. 
Zudem müsse eine schwere Verfehlung 
bei wertender Betrachtung vom Gewicht 
her den zwingenden Ausschlussgründen 
des § 123 GWB zumindest nahekommen.
Dies umfasse jedes fehlerhafte Verhalten, 
das Einfluss auf die berufliche Vertrauens-
würdigkeit des betreffenden Unterneh-
mens habe. Eine Verletzung vertraglicher 
Verpflichtungen könne zwar eine schwere 
Verfehlung darstellen, jedoch nur, wenn 
sie eine solche Intensität und Schwere 
aufweise, dass der öffentliche Auftragge-
ber berechtigterweise an der Integrität 
des Unternehmens zweifeln dürfe. Bei der 
Prüfung stehe dem Auftraggeber ein Be-
urteilungsspielraum und auf der Rechts-
folgenseite ein Ermessen zu.
Ausgehend von diesen Grundsätzen sei es 
aus Sicht der Richter in diesem Fall zweifel-
haft, ob überhaupt eine „schwere Verfeh-
lung“ der Auftraggeberin bejaht werden 
könne. Jedenfalls sei die von ihr vorge-
nommene positive Prognoseentschei-
dung, nach welcher die erstplatzierte Bie-
terin die geschuldete Leistung vertragstreu 
erbringen werde, nicht zu beanstanden.

Anmerkung des DStGB
Das Gericht stellt in seiner Entscheidung 
klar, dass eine nicht ordnungsgemäße, 
ungenaue oder mangelhafte Vertragser-
füllung einen zwingenden Ausschluss-
grund im Vergabeverfahren darstellen 
kann. Dies jedoch nur dann, wenn sie eine 
gewissen Intensität und Schwere auf-
weist. Da es sich bei der diesbezüglichen 
Prüfung um eine Bewertung mit prognos-
tischem Charakter handelt, steht dem 
Auftraggeber insoweit ein Beurteilungs-
spielraum zu. Auch das dem Auftragge-
ber zustehende Ermessen ist nur einge-
schränkt gerichtlich nachprüfbar. Daher 
stellt nicht jede Vertragsverletzung einen 
zwingenden Ausschlussgrund im Verga-
beverfahren dar. Es kommt insoweit auf 
eine sorgfältige Einzelfallprüfung und mit-
hin auf eine sachgerechte Ermessens-
ausübung an.

3. VG Ansbach: 
Bürger dürfen Falschparker zum 
Anzeigen fotografieren
Wer Fotos von Falschparkern im Rahmen 
einer Anzeige an die Polizei versendet, 
verstößt damit grundsätzlich nicht gegen 
den Datenschutz. Das Verwaltungsge-
richt Ansbach hat mit am 03.11.2022 be-
kanntgegebenen Urteilen (Az.: AN 14 K 
22.00468 und AN 14 K 21.01431) zwei 
Klagen gegen Verwarnungen des Lan-
desamtes für Datenschutzaufsicht (LDA) 
stattgegeben, mit denen das LDA die 
Ablichtung von Falschparkern rügte. Das 
Urteil ist zunächst nicht bundesweit bin-
dend.
Das Verwaltungsgericht verband die zwei 
Verfahren wegen identischer Fragestel-
lungen zu einer gemeinsamen Verhand-
lung. Gegenstand der Verwarnungen 
waren von den Klägern angefertigte Foto-
aufnahmen von ordnungswidrig gepark-
ten Fahrzeugen, die die Kläger mitsamt 
Anzeigen an die zuständige Polizei über-
sandten. Bei den angezeigten Verstößen 
handelte es sich beispielsweise um Par-
ken im absoluten Halteverbot oder ord-
nungswidrig auf Gehwegen.
Das Gericht hatte darüber zu entschei-
den, ob die Übermittlung der Bildaufnah-
men eine rechtmäßige Datenverarbeitung 
im Sinne des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f 
der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) darstellte. Die Regelung setzt vor-
aus, dass die Datenverarbeitung zur 
Wahrung der berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen oder eines Dritten erfor-
derlich ist. 
Die Beteiligten stritten insbesondere um 
die rechtliche Frage, ob für die Rechtmä-
ßigkeit der Datenverarbeitung eine per-
sönliche Betroffenheit des Anzeigener-
statters durch die Parkverstöße erforder-
lich sei und ob nicht für eine Anzeige die 
bloße schriftliche oder telefonische Schil-
derung des Sachverhalts unter Angabe 

des Fahrzeugkennzeichens genüge, so-
dass eine Übermittlung von Bildaufnah-
men nicht erforderlich sei. Problematisch 
sei nach Ansicht des LDA zudem, dass 
mit den Fotos oft Daten erhoben würden, 
die über den reinen Parkvorgang hinaus-
gingen, zum Beispiel bei Ablichtung ande-
rer Fahrzeuge und Personen.
Die Kläger verwiesen auf die ihnen gegen-
über ergangenen Hinweise der Polizei, 
wonach die Parksituation zum Beweis 
durch Fotoaufnahmen möglichst genau 
dokumentiert werden sollte. Zudem wür-
de die Verfolgung der Ordnungswidrigkei-
ten durch die Anfertigung von Fotos ver-
einfacht.
Die 14. Kammer des Verwaltungsgerichts 
Ansbach gab den Klagen mit Entschei-
dung vom 2. November 2022 statt. Die 
schriftlichen Urteilsbegründungen liegen 
noch nicht vor. Die Entscheidungen sind 
nicht rechtskräftig. 

Anmerkung des DStGB
Im Fokus stand die Frage, ob es sich bei 
der Übermittlung der Fotos um eine recht-
mäßige Datenverarbeitung im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung handelt. 
Demnach muss für das Übersenden der 
Bilder ein berechtigtes Interesse beste-
hen und die Datenübermittlung und 
- verarbeitung muss erforderlich sein. Das 
Gericht hat dies bejaht. Das Urteil hat wo-
möglich Signalwirkung. Es gilt abzuwar-
ten, ob das Landesamt für Datenschutz-
aufsicht in Bayern in Berufung gehen wird. 

4. VG Köln: 
Verbot von Wettbüros in der 
Nähe von Schulen zulässig
Das Verwaltungsgericht Köln hat mit Urteil 
vom 05.10.2022 (Az.: 24 K 1472/21) ent-
schieden, dass es zulässig ist, eine Er-
laubnis für den Betrieb eines Wettbüros zu 
verlangen und Mindestabstände zu Schu-
len festzulegen. Das nordrhein-westfäli-
sche Gesetz zur Umsetzung der Vorga-
ben des Glücksspielstaatsvertrags 2021 
verstößt nicht gegen Unions- oder Verfas-
sungsrecht. 
Weil das deutsche Verfahren zur Erteilung 
von Konzessionen gegen Unionsrecht 
verstieß, war es bis zum Inkrafttreten des 
Glücksspielstaatsvertrags 2021 nicht 
möglich, für den Betrieb eines Wettbüros 
eine Erlaubnis zu erlangen. Nach dem 
Glücksspielstaatsvertrag 2021 ist nun-
mehr eine Erlaubnis für den Betrieb eines 
Wettbüros erforderlich. Das nordrhein-
westfälische Gesetz zur Umsetzung der 
Vorgaben des Staatsvertrags sieht vor, 
dass ein Wettbüro nicht in räumlicher 
Nähe zu öffentlichen Schulen betrieben 
werden darf. Hierbei soll regelmäßig ein 
Mindestabstand von 350 Metern Luftlinie 
zugrunde gelegt werden.
Unter Berufung auf diese Vorschrift lehnte 
es die Bezirksregierung ab, den klagen-
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den Wettbürobetreibern sowie einer Ver-
anstalterin von Sportwetten die beantrag-
ten Betriebserlaubnisse zu erteilen. Die 
Kläger zogen vor Gericht und machten 
geltend, es dürfe schon keine Erlaubnis 
gefordert werden. Nach Ansicht der Klä-
ger verstoße auch das aktuelle Glück-
spielrecht gegen Unionsrecht. Jedenfalls 
aber sei das Erfordernis eines Mindestab-
stands zu Schulen rechtswidrig. Ein Min-
destabstand sei für die Suchtprävention 
sowie den Kinder- und Jugendschutz 
weder geeignet noch erforderlich.
Das Verwaltungsgericht hat die Klagen 

nun abgewiesen. Nach Ansicht der Richter 
schlössen es weder Verfassungsrecht 
noch die unionsrechtliche Niederlas-
sungs- oder Dienstleistungsfreiheit aus, 
eine Erlaubnis für den Betrieb eines Wett-
büros zu verlangen und Mindestabstände 
zu Schulen festzulegen. Auch seien die 
neuen glücksspielrechtlichen Regelungen 
nicht in sich widersprüchlich. Die Annahme 
des Gesetzgebers, durch den grundsätz-
lich erforderlichen Abstand von Wettbüros 
zu Schulen könnten Anreize zum Glücks-
spiel gegenüber Kindern und Jugendli-
chen verringert werden, sei plausibel.

Anmerkung des DStGB
Die gerichtliche Entscheidung ist aus 
kommunaler Sicht zu begrüßen. Durch 
einen Erlaubnisvorbehalt für Wettbüros 
und die Möglichkeit eines Mindestabstan-
des zu Schulen bleibt es den Kommunen 
möglich, Wettbüros im Stadtbild auf ein 
gesellschaftlich vertretbares Maß einzu-
dämmen. Dies gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass das Bundesverwal-
tungsgericht kürzlich die Erhebung einer 
kommunalen Wettbürosteuer für unzuläs-
sig erklärt hat.

Aus der Rechtsprechung

Urteil des BVerwG vom 29.03.2022 -
BVerwG 4 C 6.20

Zulässigkeit eines Feuerwehrgerätehau-
ses als Anlage für Verwaltungen im 
Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO im 
allgemeinen Wohngebiet

Leitsätze:
1. Ein Feuerwehrgerätehaus ist eine 
Anlage für Verwaltungen im Sinne von 
§ 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO.
2. Ein Feuerwehrgerätehaus, das nach 
Größe und Ausstattung maßgeblich 
auch dem effektiven Brandschutz in der 
näheren Umgebung dient, ist im allge-
meinen Wohngebiet gebietsverträglich.
3. Ein Grundstücksnachbar hat keinen 
Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie 
Entscheidung über die Erteilung einer 
Ausnahme nach § 34 Abs. 2, § 31 Abs. 1 
BauGB, § 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO.

BauGB §§ 31 Abs. 1, 34 Abs. 2
BauNVO § 4 Abs. 3 Nr. 3

Aus den Gründen:
I.
Der Kläger zu 3 wendet sich gegen eine 
der Beigeladenen erteilte Baugenehmi-
gung für den Neubau eines Feuerwehrge-
rätehauses in einem faktischen allgemei-
nen Wohngebiet.
Das Vorhabengrundstück A. Straße in B. 
(Gemarkung C., Flur ..., Flurstück ...) liegt 
im unbeplanten Innenbereich. Der Kläger 
zu 3 ist dinglich Berechtigter an dem Nach-
bargrundstück, das mit einem gewerblich 
und zu Wohnzwecken genutzten Gebäu-
dekomplex bebaut ist.
Der Beklagte erteilte der Beigeladenen mit 
Bescheid vom 7. Mai 2015 eine Bauge-
nehmigung für die Errichtung eines Satel-
litenstandorts der Freiwilligen Feuerwehr. 
Dieser soll der Unterbringung von zwei 
Einsatzfahrzeugen dienen und über einen 

Sozialtrakt mit Aufenthalts-, Sozial- und 
Technikräumen verfügen. An dem für den 
Kläger zu 3 maßgeblichen Immissionsort 
darf im Normalbetrieb tags ein Beurtei-
lungspegel von 55 dB(A) nicht überschrit-
ten werden. Für den Einsatz- bzw. Notfall-
betrieb ist die Einhaltung eines Beurtei-
lungspegels von tags 60 dB(A) und 
nachts 45 dB(A) vorgesehen. Außerdem 
sind kurzzeitige Geräuschspitzen von 
tags 100 dB(A) und nachts 80 dB(A) zu-
lässig.
Das Verwaltungsgericht hat die Bauge-
nehmigung aufgehoben. Das Vorhaben 
verstoße gegen das in § 15 BauNVO zum 
Ausdruck kommende Gebot der Rück-
sichtnahme, da die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm zur Nachtzeit für ein allgemei-
nes Wohngebiet überschritten würden. 
Auf die Berufungen des Beklagten und 
der Beigeladenen hat das Oberverwal-
tungsgericht die Klage abgewiesen. Ein 
Feuerwehrgerätehaus sei als Anlage für 
Verwaltungen in einem faktischen allge-
meinen Wohngebiet ausnahmsweise 
zulässig und dort auch gebietsverträglich. 
Das Fehlen einer Ermessensentschei-
dung über die Zulassung einer Ausnahme 
verletze den Kläger zu 3 nicht in eigenen 
Rechten, weil ein Nachbar insoweit keinen 
Anspruch auf fehlerfreie Ausübung des 
Ermessens habe. Die Genehmigung des 
Feuerwehrgerätehauses verstoße auch 
nicht gegen das Gebot der Rücksichtnah-
me. Die Geräuschimmissionen erwiesen 
sich nach einer ergänzenden Prüfung im 
Sonderfall gemäß Nr. 3.2.2 der TA Lärm 
als zumutbar.
Mit seiner Revision verfolgt der Kläger 
sein Begehren weiter. Er ist der Auffas-
sung, ein Feuerwehrgerätehaus sei im 
faktischen allgemeinen Wohngebiet nicht 
gebietsverträglich, da das Ein- und Ausrü-
cken der Einsatzfahrzeuge sowie die An- 
und Abreise der Einsatzkräfte mit dem 
Pkw Immissionen auslösten, die zu ge-

bietsunüblichen Störungen führten und 
Unruhe in das Gebiet brächten. Jedenfalls 
habe er einen Anspruch auf ermessens-
fehlerfreie Entscheidung über die Ertei-
lung einer Ausnahme nach § 34 Abs. 2 i. V. 
m. § 31 Abs. 1 BauGB, um eine sonst dro-
hende schleichende Gebietsveränderung 
abzuwehren.

Beklagter und Beigeladene verteidigen 
das Urteil des Oberverwaltungsgerichts.

II.
Die Revision ist unbegründet. Das Ober-
verwaltungsgericht ist ohne Verstoß ge-
gen revisibles Recht davon ausgegan-
gen, dass die der Beigeladenen erteilte 
Baugenehmigung den Kläger zu 3 nicht in 
seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 
1 VwGO). Insbesondere ist der Gebietser-
haltungsanspruch des Klägers zu 3 ge-
wahrt.
Die Festsetzung von Baugebieten durch 
einen Bebauungsplan hat nachbarschüt-
zende Funktion zugunsten der Grund-
stückseigentümer im jeweiligen Bauge-
biet. Dieser bauplanungsrechtliche Nach-
barschutz beruht auf dem Gedanken des 
wechselseitigen Austauschverhältnisses. 
Weil und soweit der Eigentümer eines 
Grundstücks in dessen Ausnutzung öf-
fentlich-rechtlichen Beschränkungen un-
terworfen ist, kann er deren Beachtung 
grundsätzlich auch im Verhältnis zum 
Nachbarn durchsetzen. Durch Festset-
zungen eines Bebauungsplans über die 
Art der baulichen Nutzung werden die 
Planbetroffenen im Hinblick auf die Nut-
zung ihrer Grundstücke zu einer rechtli-
chen Schicksalsgemeinschaft verbunden. 
Die Beschränkung der Nutzungsmöglich-
keiten des eigenen Grundstücks wird 
dadurch ausgeglichen, dass auch die 
anderen Grundeigentümer diesen Be-
schränkungen unterworfen sind. Im Rah-
men dieses nachbarlichen Gemein-
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schaftsverhältnisses soll daher jeder Plan-
betroffene im Baugebiet das Eindringen 
einer gebietsfremden Nutzung und damit 
die schleichende Umwandlung des Bau-
gebiets unabhängig von einer konkreten 
Beeinträchtigung verhindern können 
(stRspr, vgl. BVerwG, Urteile vom 16. Sep-
tember 1993 - 4 C 28.91 - BVerwGE 94, 
151 <155 ff.>, vom 23. August 1996 - 4 C 
13.94 - BVerwGE 101, 364 <374 f.> und 
vom 6. Juni 2019 - 4C10.18 - Buchholz 
406.11 § 34 BauGB Nr. 224 Rn. 10 m. w. 
N.). In einem faktischen Baugebiet nach 
§ 34 Abs. 2 BauGB besteht ein identischer 
Nachbarschutz (BVerwG, Urteil vom 16. 
September 1993 - 4 C 28.91 - BVerwGE 94, 
151 <156>).
1. Das zur Genehmigung gestellte Feuer-
wehrgerätehaus gehört zu den Anlagen 
für Verwaltungen und ist deshalb in einem 
faktischen allgemeinen Wohngebiet ge-
mäß § 34 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 3 
Nr. 3 BauNVO seiner Art nach ausnahms-
weise zulässig.
„Anlagen für Verwaltungen“ ist ein städte-
baurechtlicher Sammelbegriff, der Anla-
gen und Einrichtungen umfasst, in denen 
oder von denen aus verwaltet wird, sofern 
das Verwalten einem erkennbaren selb-
ständigen Zweck dient (vgl. Stock, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
BauGB, Stand August 2021, § 4 BauNVO 
Rn. 128 ff.; Schimpfermann/Stühler, in: 
Fickert/Fieseler, BauNVO, 13. Aufl. 2019, 
§ 4 Rn. 11 ff.). § 7 Abs. 2 Nr. 1 und § 8 Abs. 
2 Nr. 2 BauNVO, die zwischen Geschäfts-, 
Büro- und Verwaltungsgebäuden unter-
scheiden, machen deutlich, dass Verwal-
tung i. S. d. § 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO nicht 
auf die Erledigung von Verwaltungsaufga-
ben in Bürogebäuden beschränkt ist 
(Stock a. a. O. Rn. 130). Die ausnahms-
weise Zulässigkeit von Anlagen für Ver-
waltungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO 
setzt ausweislich des Wortlauts nicht 
voraus, dass die jeweilige Anlage der 
Gebietsversorgung dient. Ein Feuerwehr-
gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr ist 
daher eine Anlage für Verwaltungen in 
diesem Sinne, nämlich für die Verwaltung 
des landesrechtlich geregelten Brand-
schutzes (ebenso VGH München, Urteil 
vom 16. Januar 2014 - 9 B 10.25 28 - 
NVwZ-RR 2014, 508 <509>; OVG Mag-
deburg, Beschluss vom 23. Juni 2020 - 2 
M 32/20 - NVwZ-RR 2020, 914 <918>; 
Stock a. a. O. Rn. 131; Vietmeier, in: Bön-
ker/Bischopink, BauNVO, 2. Aufl. 2018, 
§ 4 Rn. 86; Schimpfermann/Stühler, in: 
Fickert/Fieseler, BauNVO, 13. Aufl. 2019, 
§ 4 Rn. 12).

2. Das Feuerwehrgerätehaus ist im allge-
meinen Wohngebiet gebietsverträglich.

Die Prüfung der Gebietsverträglichkeit 
rechtfertigt sich aus dem typisierenden 
Ansatz der Baugebietsvorschriften der 
Baunutzungsverordnung. Der Verord-

nungsgeber will durch die Zuordnung von 
Nutzungen zu den näher bezeichneten 
Baugebieten die vielfältigen und oft ge-
genläufigen Ansprüche an die Bodennut-
zung zu einem schonenden Ausgleich im 
Sinne überlegter Städtebaupolitik brin-
gen. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, 
wenn die vom Verordnungsgeber dem 
jeweiligen Baugebiet zugewiesene allge-
meine Zweckbestimmung den Charakter 
des Gebiets eingrenzend bestimmt. Das 
Erfordernis der Gebietsverträglichkeit 
bestimmt dabei nicht nur die regelhafte 
Zulässigkeit, sondern erst recht den vom 
Verordnungsgeber vorgesehenen Aus-
nahmebereich. Zwischen der jeweiligen 
spezifischen Zweckbestimmung des 
Baugebietstypus und dem jeweils zuge-
ordneten Ausnahmekatalog besteht ein 
gewollter funktionaler Zusammenhang. 
Die normierte allgemeine Zweckbestim-
mung ist daher auch für Auslegung und 
Anwendung der tatbestandlich normier-
ten Ausnahmen bestimmend (stRspr, vgl. 
BVerwG, Urteile vom 21. März 2002 -    
4C1.02 - BVerwGE 116, 155 <157 f.>, 
vom 18. November 2010 - 4C10.09 - 
BVerwGE 138, 166 Rn. 18, vom 2. Februar 
2012 -  4C10.10 - BVerwGE 142, 1 Rn. 15 
und vom 20. März 2019 - 4C5.18 - Buch-
holz 406.12 § 4 BauNVO Nr. 21 Rn. 19).
Das allgemeine Wohngebiet dient gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauNVO vorwiegend dem Woh-
nen. Es soll nach Möglichkeit ein grund-
sätzlich ungestörtes Wohnen gewährleis-
ten. Die Gebietsunverträglichkeit beurteilt 
sich für § 4 BauNVO daher in erster Linie 
nach dem Kriterium der gebietsunübli-
chen Störung (BVerwG, Urteil vom 21. 
März 2002 - 4C1.02 - BVerwGE 116, 155 
<159>). Ein Vorhaben ist gebietsunver-
träglich, wenn es aufgrund seiner „typi-
schen Nutzungsweise“ störend wirkt. Aus-
gangspunkt und Gegenstand dieser ty-
pisierenden Betrachtungsweise ist das 
jeweils zur Genehmigung gestellte Vorha-
ben. Entscheidend ist nicht, ob die mit der 
Nutzung verbundenen immissionsschutz-
rechtlichen Lärmwerte eingehalten wer-
den. Die geschützte Wohnruhe ist nicht 
gleichbedeutend mit einer immissions-
schutzrechtlichen Lärmsituation. Bei dem 
Kriterium der Gebietsverträglichkeit geht 
es um die Vermeidung als atypisch ange-
sehener Nutzungen, die den Wohn-
gebietscharakter als solchen stören 
(BVerwG, Beschluss vom 28. Februar 
2008 - 4B60.07 - Buchholz 406.12 § 4 
BauNVO Nr. 19 Rn. 11).
Von dem Feuerwehrgerätehaus geht trotz 
der Unruhe, die von den gelegentlichen 
Einsätzen vor allem zur Nachtzeit ausge-
löst wird, keine gebietsunübliche Störung 
aus. Es dient der Beigeladenen − worauf 
das angefochtene Urteil zutreffend hin-
weist (UA S. 19) − zur Erfüllung der ihr 
gesetzlich zugewiesenen Aufgabe des 
Brandschutzes (vgl. § 2 Abs. 1 des Geset-
zes über den Brandschutz, die Hilfelei-

stung und den Katastrophenschutz − 
BHKG NRW − vom 17. Dezember 2015, 
GV NRW S. 886). Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
BHKG NRW unterhalten die Gemeinden 
für den Brandschutz und die Hilfeleistung 
den örtlichen Verhältnissen entsprechend 
leistungsfähige Feuerwehren als ge-
meindliche Einrichtungen. Diese Aufga-
benzuweisung setzt die Errichtung von 
Feuerwehrhäusern im Gemeindegebiet 
gerade in der Nähe der zu schützenden 
Wohnbebauung voraus. Einer besonders 
engen Anbindung an das Wohnumfeld 
bedarf es wegen des Zusammenhangs 
zwischen Anfahrt- und Ausrückzeiten, 
wenn die Feuerwehr mit Freiwilligen 
besetzt wird (vgl. § 7 Abs. 2 BHKG NRW).
Zugleich dient das Feuerwehrgerätehaus 
einem städtebaulichen Belang, nämlich 
der Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbe-
völkerung nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB. 
Die − ausnahmsweise − Zulässigkeit von 
Feuerwehrgerätehäusern in einem allge-
meinen Wohngebiet ist damit das Ergeb-
nis einer überlegten Städtebaupolitik. Es 
ist nicht Aufgabe der Rechtsprechung, 
von diesem Ergebnis über das Tatbe-
standsmerkmal der Gebietsverträglichkeit 
abzuweichen (vgl. BVerwG, Urteil vom 20. 
März 2019 - 4C5.18 - Buchholz 406.12 § 4 
BauNVO Nr. 21 Rn. 19). Ein Feuerwehrge-
rätehaus, das nach Größe und Ausstat-
tung maßgeblich auch dem effektiven 
Brandschutz in der näheren Umgebung 
dient, ist im allgemeinen Wohngebiet 
daher gebietsverträglich (ebenso VGH 
München, Urteil vom 16. Januar 2014 - 9 B 
10.25 28 - NVwZ-RR 2014, 508 <509>; 
OVG Magdeburg, Beschluss vom 23. Juni 
2020 - 2 M 32/20 - NVwZ-RR 2020, 914 
<918>; Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielen-
berg/Krautzberger, BauGB, Stand August 
2021, § 4 BauNVO Rn. 132; Hornmann, in: 
Spannowsky/Hornmann/Kämper BeckOK 
BauNVO, Stand April 2022, § 4 Rn. 130).

3. Die Zulassung des Vorhabens wahrt 
das von § 31 Abs. 1 und § 34 Abs. 2 
BauGB i. V. m. § 4 Abs. 3 BauNVO voraus-
gesetzte Regel-Ausnahme-Verhältnis.

Dass die in einem Baugebiet der Baunut-
zungsverordnung nur ausnahmsweise 
zulässigen Arten Ausnahmen bleiben 
müssen, legt der Verordnungsgeber 
durch die in §§ 2 ff. BauNVO beziehungs-
weise − über § 1 Abs. 3 Satz 2 BauNVO − 
der Bebauungsplan fest. Gleiches gilt 
nach § 34 Abs. 2 BauGB in einem fakti-
schen Baugebiet. Das Vorliegen einer 
Ausnahme ist daher tatbestandliche Vor-
aussetzung der Ermessensentscheidung 
durch die Genehmigungsbehörde (eben-
so Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/
Krautzberger, BauGB, Stand August 
2021, § 31 Rn. 25; Spieß, in: Jäde/Dirn-
berger, BauGB, 9. Aufl. 2018, § 31 Rn. 9; 
Dürr, in: Brügelmann, BauGB, Stand 
Oktober 2021, § 31 Rn. 20). Ein Vorhaben, 



294 Die Gemeinde SH 11/2022

dessen Zulassung das Regel-Ausnahme-
Verhältnis beseitigt, darf die Behörde 
auch im Ermessenswege nicht zulassen. 
Ein Nachbar kann kraft seines Gebiets-
erhaltungsanspruchs die Wahrung die-
ses Regel-Ausnahmeverhältnisses ver-
langen. Denn er hat einen Anspruch 
darauf, dass die regelhaft zulässigen 
Nutzungsarten ihre prägende Wirkung 
behalten und keine Gemengelage oder 
ein anderes Baugebiet entsteht (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 16. September 1993 - 
4 C 28.91 - BVerwGE 94, 151 <161>; 
Söfker a. a. O.).
Nach den tatsächlichen Feststellungen 
des Verwaltungsgerichts (dort UA S. 12 f.), 
auf die sich das angefochtene Urteil 
stützt, wird die nähere Umgebung des 
Vorhabengrundstücks durch Mehrfami-
lienhäuser mit Wohnnutzung geprägt. 
Auch die daneben vorhandenen Nutzun-
gen stellen sich überwiegend als in einem 
allgemeinen Wohngebiet nach § 4 Abs. 2 
Nr. 2 BauNVO regelhaft zulässige Nut-
zungsarten dar. Anhaltspunkte dafür, 
dass die Zulassung des streitgegen-
ständlichen Vorhabens das nach § 34 
Abs. 2 BauGB maßgebliche Regel-Aus-
nahmeverhältnis des § 4 BauNVO stören 
könnte, bestehen daher nicht.

4. Der Beklagte hat bei der Zulassung des 
Feuerwehrgerätehauses nach § 34 Abs. 
2, § 31 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 3 Nr. 3 
BauNVO kein Ermessen ausgeübt und 
damit ermessensfehlerhaft gehandelt (UA 
S. 13). Dies verletzt kein subjektives Recht 
des Klägers zu 3. Denn ein Grundstücks-
nachbar hat keinen Anspruch auf eine 
ermessensfehlerfreie Entscheidung über 
die Erteilung einer Ausnahme. Dies sieht 
das Oberverwaltungsgericht richtig.
§ 31 Abs. 1 BauGB ist nicht aus sich 

heraus drittschützend (BVerwG, Urteil 
vom 10. Dezember 1982 - 4 C 49.79 - 
Buchholz 406.11 § 31 BBauG Nr. 21 S. 5). 
Der Drittschutz reicht im Falle einer Aus-
nahme daher nicht weiter, als die Festset-
zung, von der die Ausnahme gemacht 
wird, ihn vermittelt. Wie dargelegt, vermit-
teln Gebietsfestsetzungen nach § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 2 ff. BauNVO Plan-
betroffenen im Baugebiet einen Rechts-
anspruch auf Bewahrung der Gebietsart. 
Über § 34 Abs. 2 BauGB gilt in faktischen 
Baugebieten ein identischer Schutz. Ein 
Anspruch auf ermessensfehlerfreie Ent-
scheidung über die Erteilung der Ausnah-
me folgt hieraus nicht. Denn bei Vorliegen 
der tatbestandlichen Ausnahmevoraus-
setzungen der § 34 Abs. 2, § 31 Abs. 1 
BauGB, § 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ist 
bereits sichergestellt, dass das zugelas-
sene Vorhaben den Gebietscharakter 
unangetastet lässt. Zudem beruht der Ge-
bietserhaltungsanspruch auf dem Ge-
danken eines wechselseitigen Aus-
tauschverhältnisses: Weil und soweit der 
Eigentümer eines Grundstücks in dessen 
Ausnutzung öffentlich-rechtlichen Be-
schränkungen unterworfen ist, kann er 
deren Beachtung grundsätzlich auch im 
Verhältnis zum Nachbarn durchsetzen, 
und zwar unabhängig von einer konkreten 
Beeinträchtigung. An dieser gebietswei-
ten Wechselseitigkeit fehlt es aber bei der 
Ermessensentscheidung über die Aus-
nahme. Die Grundentscheidung für die 
regelhafte und ausnahmsweise Zulässig-
keit ist bereits getroffen und darf durch die 
Behörde nicht aus Erwägungen, die für 
das gesamte Gebiet Geltung beanspru-
chen, im Ermessenswege geändert wer-
den (BVerwG, Beschluss vom 1. Juni 2007 
- 4B13.07 - BRS 71 Nr. 156 S. 728). Bei der 
Ermessensentscheidung der Behörde 

spielen daher regelmäßig Fragen des 
konkreten Grundstücks und seiner Situati-
on eine Rolle, so dass es an einem wech-
selseitigen Austauschverhältnis unter den 
Grundeigentümern fehlt.
Etwas anderes folgt auch nicht aus der 
Rechtsprechung des Senats zu § 31 Abs. 
2 BauGB. Danach muss bei einer Befrei-
ung von einer nachbarschützenden Fest-
setzung des Bebauungsplans jeder Feh-
ler bei der Anwendung des § 31 Abs. 2 
BauGB zur Aufhebung der Baugenehmi-
gung führen (BVerwG, Urteil vom 9. Au-
gust 2018 - 4C7.17 - BVerwGE 162, 363 
Rn. 12 sowie Beschlüsse vom 8. Juli 1998 
- 4 B 64.98 - Buchholz 406.19 Nachbar-
schutz Nr. 153 S. 70 und vom 27. August 
2013 - 4B39.13 - ZfBR 2013, 783 Rn. 3). 
Die Erteilung einer Ausnahme nach § 31 
Abs. 1 BauGB und die Erteilung einer 
Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB sind 
insofern aber nicht vergleichbar. Die Aus-
nahme ist planimmanent, es besteht eine 
das Ermessen begrenzende Grundent-
scheidung für die ausnahmsweise Zuläs-
sigkeit (BVerwG, Beschluss vom 1. Juni 
2007 -  4B13.07 - BRS 71 Nr. 156 S. 728). 
Bei der Befreiung wird hingegen an die 
Stelle der festgesetzten eine konkrete 
andere bebauungsrechtliche Ordnung 
gesetzt und damit im Rahmen der Ermes-
sensentscheidung ein anderer Interes-
sensausgleich vorgenommen (BVerwG, 
Urteil vom 19. September 1986 - 4 C 8.84 - 
Buchholz 406.19 Nachbarschutz Nr. 71 S. 
57). Sofern aus dem Urteil vom 23. August 
1996 - 4 C 13.94 - BVerwGE 101, 364 
<366> Anderes folgen sollte, hält der 
Senat hieran nicht fest.

Weitere Verstöße gegen revisibles Recht 
sind weder gerügt noch ersichtlich.
(…)

Aus dem Landesverband

Am Dienstag, den 8. November 2022, 
fand im Haus der kommunalen Selbstver-
waltung die zweite Bürgervorstehertagung 
dieses Jahres statt. Zu dem Themen-
block Wohnungsbau/Quartiersentwick-
lung hatte der Schleswig-Holsteinische 
Gemeindetag Dr. Maik Krüger aus dem 
Ministerium für Inneres, Kommunales, 
Wohnen und Sport (MIWKS) und Gerhard 
Petermann von der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein (IB.SH) als Gäste ein-
geladen. Aus der aktuellen Arbeit des 

Bürgervorstehertagung des SHGT

SHGT berichtete Landesgeschäftsführer 
Jörg Bülow. 
Nach der Begrüßung durch den Landes-
geschäftsführer ergriff Dr. Krüger, der sich 
im Innenministerium unter anderem mit 
dem Bereich Wohnraumförderung be-
fasst, das Wort: „Ich bin froh, heute in 
dieser Runde sein zu dürfen und mit Ihnen 
einen Blick auf die Wohnraumförderung 
zu werfen.“ Neben all den aktuellen Krisen 
sei auch Wohnraumförderung immer 
noch eines der Topthemen. Das Land ha-

be in den vergangenen vier Jahren eine 
Milliarde Euro in die aktive Wohnraumför-
derung investiert. Er wagte einen Blick in 
die Zukunft: Um zusätzlich Entspannung 
in den Wohnungsmarkt zu bringen, solle 
der Ankündigung im Koalitionsvertrag 
folgend  wieder eine Kappungsgrenze für 
Mieterhöhungen eingeführt werden. Er 
halte dies für ein sinnvolles Instrument 
und wirksamer als eine Mietpreisbremse. 
Sein Referat sei zudem damit beauftragt, 
eine Landesentwicklungsgesellschaft zu 
gründen und aufzubauen. Wie Krüger 
weiter erläuterte, konzentriere sich Soziale 
Wohnraumförderung auf Mietwohnungs-
neubau, Sanierung/Modernisierung, 
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Erwerb von Zweckbindungen, Genossen-
schaftsförderung, studentisches Woh-
nen, Konzepte – Pilot- und Modellprojek-
te, besondere Bedarfsgruppen sowie die 
Programme „Neue Perspektive Wohnen“ 
und „Baulandfonds SH“. Für die Wohn-
raumförderung werden Bauwillige, aber 
auch Grundstücke sowie Finanzierungs-
wege gebraucht. Beim Mietwohnungs-
neubau werde bezüglich der Investitions-
kosten zum 1. Januar 2023 ein Angebot 
geschnürt, das sich für alle lohnen werde: 
Krüger stellte unter anderem in Aussicht, 
dass der Investitionszuschuss von 1.000 

2 auf 1.500 �/m bei einer Miet- und Bele-
gungsbindung von 35 Jahren angehoben 
werde, was auf ein positives Echo bei den 
Sitzungsteilnehmern stieß. 

Maßgeschneiderte Lösungsansätze 
unter Nutzung des gesamten 
Förderinstrumentariums 
Besonders interessant für die Runde 
waren die neuen Programme „Neue Per-
spektive Wohnen“ und „Baulandfonds 
SH“, die Gerhard Petermann von der 
IB.SH in seinem anschließenden Vortrag 
unter anderem näher erläuterte. Der Fach-
mann verdeutlichte, welch Vielzahl von 
Aspekten bei der Wohnquartiersentwick-
lung beachtet werden müsse und wie 
viele unterschiedliche Förderprogramme 
es für einzelne Aspekte wie etwa im 
Bereich Wohnen, öffentliche Infrastruktur, 
Verkehr, soziale Aspekte und technische 
Infrastruktur gebe. Das Ziel der IB.SH sei 
es, maßgeschneiderte Lösungsansätze 
für das jeweilige Projekt unter Nutzung 
des gesamten Förderinstrumentariums 
zu entwickeln. Mit ihrer Wohnungsmarkt-
beobachtung liefere die IB.SH wohnungs-
wirtschaftlichen und politischen Akteuren 

nützliche Informationen zu den Entwick-
lungen an den Wohnungsmärkten in 
Schleswig-Holstein (https://www.ib-sh.
de/produkt/wohnungsmarktbeobachtun
g-fuer-schleswig-holstein/). Im Rahmen 
des Programms „Energetische Stadtsa-
nierung – KfW 432“ gebe es Zuschüsse 
für die Erstellung integrierter Quartiers-
konzepte für energetische Sanierungs-
maßnahmen und Zuschüsse für ein Sa-
nierungsmanagement, das die Planung 
sowie die Realisierung der in den Konzep-
ten vorgesehenen Maßnahmen begleite 
und koordiniere. Das Sonderprogramm 
„Neue Perspektive Wohnen“ unterstütze 
Kommunen bei der Planung und Gestal-
tung von Wohngebieten mit dem Ziel, 
innovative und qualitativ hochwertige 
Siedlungen mit besonderen architektoni-
schen, städtebaulichen und sozialen 
Qualitäten zu fördern, mit denen zukunfts-
fähige Wohnformen für alle Lebenssitua-
tionen verwirklicht werden. Wie Peter-
mann erläuterte gebe es eine Zuschuss-
förderung von bis zu 50.000 � für die 
Gemeinden bzw. den Vorhabenträger 
bzw. jeweils 6.000 �/Wohneinheit für Woh-
nungseigentümer. Der Experte für Wohn-
quartiersentwicklung und Städtebauför-
derung verwies in seinem Vortrag zudem 
darauf, dass im Koalitionsvertrag der 
neuen Landesregierung die Aufstockung 
des Baulandfonds festgehalten sei. Im 
Rahmen dieses zweistufigen Programms, 
das neben der Erstellung einer Potential-
analyse eine kombinierte Zuschuss- und 
Darlehensförderung beinhalte, unterstüt-
ze das Land Kommunen bei der Entwick-
lung von Bauland, welches in erster Linie 
für Wohnbebauung genutzt werden solle. 
Die IB.SH begleitet und berät die Gemein-
den individuell. Mehr Informationen und 

Kontaktdaten zu Ansprechpartnern finden 
sich auf https://www.ib-sh.de/unser-
angebot/fuer-kommunen/. 

Aktuelle Themen des SHGT
„Das sind wirklich sehr gezielte Instrumen-
te“, resümierte Landesgeschäftsführer 
Bülow und dankte den beiden Gästen für 
ihre spannenden Vorträge, bevor er den 
Bürgervorstehern aus der aktuellen Arbeit 
des SHGT berichtete. Zu den Themen, die 
die Geschäftsstelle intensiv beschäftigen, 
gehören weiterhin – wie bereits in der ers-
ten Bürgervorstehertagung dieses Jahres 
Ende März – die Folgen des russischen 
Angriffskriegs auf die Ukraine. Neben der 
Unterbringung und Integration von Flücht-
lingen sei die Energie- und Gasmarktkrise 
eine der großen Herausforderungen die-
ser Zeit. Schule sei ein weiterer riesiger 
Komplex, ebenso wie Kinderbetreuung 
und Kitafinanzierung. Bülow betonte, dass 
sich der SHGT in allen Belangen gegen-
über dem Land weiter vehement für die 
Gemeinden einsetze. Dass der SHGT dies 
erfolgreich schon seit vielen Jahren tue, 
darauf verwies Bernd Carstensen, der als 
Vertreter der schleswig-holsteinischen 
Bürgervorsteher im Landesvorstand des 
SHGT sitzt. Er dankte Bülow und allen 
Mitarbeitern für den unermüdlichen Ein-
satz der Geschäftsstelle. Das nächste Mal 
aus der Arbeit des SHGT wird der Landes-
geschäftsführer den Bürgervorsteherin-
nen und Bürgervorsteher im kommenden 
Frühjahr berichten, wenn diese noch 
einmal vor der Kommunalwahl am 14. Mai 
2023 in der aktuellen Besetzung zusam-
menkommen. 
     

Danica Rehder

Anzeige



296 Die Gemeinde SH 11/2022

Am Dienstag, den 9. November 2022, 
haben sich die Mitglieder des SHGT-
Zweckverbandsausschusses in Bad Se-
geberg beim Wegezweckverband der 
Gemeinden des Kreises Segeberg (WZV) 
getroffen. Nach Eröffnung der Sitzung 
und Begrüßung durch die Ausschussvor-
sitzende Heike Mews, hat der Segeberger 
Verbandsvorsteher Peter Axmann die 
Sitzungsteilnehmer begrüßt und seinen 
Verband sowie aktuelle Themen beim 
WZV vorgestellt, bevor die Geschäftsstel-
le in die weitere Tagesordnung einstieg.
Wie Peter Axmann erzählte, basierte die 
Gründung des WZV vor mehr als 65 Jah-
ren auf der klassischen Idee der kommu-
nalen Kooperation. Ursprünglich sei der 
WZV für den Ausbau des Wirtschaftswe-
genetzes gegründet worden. Mittlerweile 
umfasse der Verband als kommunales 
Dienstleistungsunternehmen 94 Mitglie-
der (Städte und Gemeinden des Kreises 
Segeberg), rund 330 Mitarbeiter und hat 
einen Jahresumsatz von 60 Mio. Euro. Ne-
ben Abfallwirtschaft, kommunalen Dien-
sten, Abwassermanagement und Breit-
bandversorgung gebe es immer wieder 
neue Herausforderungen und Aufgaben-
felder. Der WZV habe einen erweiterten 
Bauhof für alle Mitglieder. Der Kreis ko-
operiere mit dem WZV, sei aber kein Mit-
glied. Zurzeit sei der Verband dabei, ein 
neues Abfallgebührenmodell einzufüh-
ren, das über ein vorgegebenes Mindest-
volumen hinaus nach individueller Nut-
zung abrechnet. Es solle quasi eine Art 
„Mitmachmüllabfuhr“ entstehen, die sich 
sowohl für die Umwelt lohne als auch für 
die Bürger, die ihren Müll gut trennen. 

Mehr Flexibilität im PV-Bereich
Nach den interessanten Einblicken in die 
Entwicklung und Arbeit des WZV hat 
SHGT-Referent Daniel Kiewitz den Aus-
schussmitgliedern wesentliche Punkte 
aus den Bereichen Wasser, Umwelt, Kli-
ma und Energie, die im Koalitionsvertrag 
der neuen Landesregierung festgehalten 
sind, vorgestellt. Er nannte zunächst die 
Attraktivierung von Contracting-Modellen 
im Bereich Photovoltaik, die für mehr 
Flexibilität sorgen sollen. Dass diese 
zwingend erforderlich ist, machte der 
nachfolgende Austausch deutlich: Die 
unteren Naturschutzbehörden der Kreise 
verzögern und erschweren demnach in 
der Praxis oftmals die Planung und 
Umsetzung von PV-Anlagen. Andreas 
Betz, Amtsdirektor des Amtes Hüttener 
Berge, betonte in dieser Debatte, dass in 
seinem Amtsgebiet die kommunale 
Selbstverwaltung im PV-Bereich mit ei-
nem auf Amtsebene entwickelten Kon-

Herbstsitzung des 
Zweckverbandsausschusses

zept im besten Sinne funktioniere. Diese 
Beispiele belegen, dass die Entschei-
dung, den Gemeinden zu überlassen, ob 
sie PV-Anlagen aufstellen oder nicht, 
absolut richtig sei. 

Zukunftsstrategie „Niederungen 2100“ 
Referent Kiewitz nannte unter anderem 
als weiteren wesentlichen Punkt im Koali-
tionsvertrag, dass die Treibhausgasneut-
ralität statt bis 2045, wie im EWKG vorge-
sehen, nun bereits 2040 erreicht werden 
sein soll. Zudem sei bei der Windkraft an 
Land eine Evaluation aller Kriterien mit 
Ausnahme der Abstände zur Wohnbe-
bauung geplant. Zudem sehe die Landes-
regierung Wasserstoff als Schlüsselin-
strument für Klimaschutz und wirtschaftli-
che Entwicklung. Ferner sei geplant, eine 
Zukunftsstrategie „Niederungen 2100“ 
unter Berücksichtigung ökonomischer 
sowie klimaschutzrelevanter Aspekte zu 
entwickeln und das E-Ladesäulenpro-
gramm des Landes fortzuführen. Im Be-
reich Breitband und digitale Infrastruktur 
sei laut Koalitionsvertrag weiterhin eines 
der Ziele, Glasfaseranschlüsse in allen 
Regionen des Landes bis 2025 verlegt zu 
haben. Ferner sei der LoRaWan-Infra-
strukturausbau zur Nutzung des Digitali-
sierungspotenzials im ländlichen Raum 
festgehalten, was die Ausschussmitglie-
der begrüßten.
Der Zweckverbandsausschuss befasste 
sich zudem mit den Themen Gasmarktkri-
se und Auswirkungen auf die Kommunen 
und mit der Umsatzbesteuerung nach 
§ 2b UstG. Landesgeschäftsführer Jörg 
Bülow berichtete, dass sich die Kommu-
nalen Landesverbände (KLV) frühzeitig 
mit einem Ministerschreiben an das Land 
gewandt haben, um insbesondere auf die 
Situation der kommunalen Stadtwerke 
aufmerksam zu machen. Auch, wenn sich 
die Lage durch den Wegfall der zunächst 
geplanten Gasumlage und den bundes-
weit komplett gefüllten Gasspeichern et-
was entspannt hat, bleiben die Preise auf 
einem hohen Niveau, wie auch in dieser 
Runde deutlich wurde. Das Land habe mit 
dem 8-Punkte-Entlastungspaket weitere 
Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg 
gebracht, erläuterte Bülow. 

Steuerschätzung mit Vorsicht 
zu betrachten
Der Landesgeschäftsführer nahm kurz 
Stellung zur aktuellen Steuerschätzung im 
November, die Land und Kommunen 
mehr Geld verspreche als noch die Steu-
erschätzung im Mai. Allerdings müsse 
unter anderem beachtet werden, dass bei 
den Einkommenssteueranteilen noch zu 

berücksichtigen sei, dass in die Schät-
zung noch nicht alle Entlastungsmaßnah-
men des Bundes einfließen konnten. Zu-
dem werden sich die Auswirkungen der 
derzeitigen Krisen in der Tiefe voraus-
sichtlich vor allem ab 2023 zeigen. Ferner 
betrachte die Steuerschätzung system-
bedingt nur die Einnahmen. Auch die Aus-
gaben unterlägen der hohen Inflation. Für 
die Gesamtfinanzsituation der Kommu-
nen werden sich 2022 und insbesondere 
2023 vor allem die Ausgabensteigerun-
gen auswirken. 

Offene Fragen bei Umsetzung 
von § 2b UStG
Der Landesgeschäftsführer berichtete im 
Ausschuss von den weiter bestehenden 
Problemfeldern bezüglich der Umsetzung 
des § 2b UStG zum 01.01.2023. So seien 
weiter viele Fragen offen: Die Finanzver-
waltungen von Bund und Ländern haben 
sich bisher nur auf wenige BMF-Schrei-
ben oder sonstige Hilfsangebote zu den 
vielen offenen Auslegungsfragen verstän-
digen können, die allenfalls einen kleinen 
Bruchteil der offenen Anwendungsfragen 
abdecken, wie Bülow sagte. Darüber 
hinaus beantworteten die Finanzämter 
derzeit nur selten Anfragen auf verbindli-
che Auskünfte zu § 2b UStG mit Bezug auf 
den Hinweis, dass zuvor noch wichtige 
Anwendungsfragen auf Bund-Länder-
Ebene geklärt werden müssten. „Viele of-
fene Fragen betreffen vor allem die – 
kommunalwirtschaftlich ausdrücklich ge-
wollte – interkommunale Zusammenar-
beit“, betonte Bülow. Die Sicherstellung 
der anforderungsgemäßen Umsetzung 
des § 2b UStG könne insbesondere durch 
die Implementierung eines innerbetriebli-
chen Kontrollsystems (sog. Tax Compli-
ance Management System (TCMS)) erfol-
gen, welchem die Finanzverwaltung bei 
der Beurteilung strafrechtlicher Folgen 
eine hohe Bedeutung zuweise. 
Als weiteres brandaktuelles Thema stan-
den bei der Herbstsitzung des Zweckver-
bandsausschusses die Lieferengpässe 
bei Fällmitteln für Kläranlagen auf der 
Tagesordnung. Wie Kiewitz betonte, führe 
die aktuelle Energiekrise dazu, dass die 
Lieferbarkeit von Fällmitteln für die Phos-
phorelimination bei Kläranlagen z. T. deut-
lich eingeschränkt sei. Vor diesem Hinter-
grund habe das Ministerium für Energie-
wende, Klimaschutz, Umwelt und Natur 
(MEKUN) in einem Erlass vom 7. Septem-
ber 2022 an die Unteren Wasserbehörden 
Hinweise zum Umgang mit Lieferengpäs-
sen veröffentlicht. Beim Austausch in der 
Runde wurde die Knappheit der Fällmittel 
bestätigt: So sagte etwa Christine Me-
sek, Verbandsvorsteherin des Abwasser-
zweckverbandes Südholstein: „Wir fahren 
auf Sicht und strecken mit Aluminiumsul-
faten.“ Sie sehe die Knappheit bei Poly-
meren allerdings noch kritischer. Wie 
Kiewitz berichtete, seien die Problemla-
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gen vor Ort bundesweit zum Teil sehr 
unterschiedlich. Tendenziell habe sich 
gezeigt, dass größere Anlagen über grö-
ßere Vorräte verfügen als kleinere Anla-
gen. Das Bundesumweltministerium und 
das Bundeswirtschaftsministerium tau-
schen sich aktuell mit Herstellern aus zu 
möglichen Lieferszenarien und Alternati-
ven. Bei der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
(DWA) sei eine Taskforce eingerichtet 
worden, die die Lage in den unterschiedli-
chen Bundesländern dokumentiere und 
auswerte. Mit Ergebnissen sei kurzfristig 
zu rechnen.

Entwurf einer 
EU-Kommunalabwasserrichtlinie
Kiewitz berichtete abschließend von dem 
Entwurf einer Nationalen Wasserstrategie, 

die insbesondere Fragen des Gewässer-
schutzes und der Priorisierung der Nut-
zung von Leitungswasser behandeln soll. 
Der Entwurf befinde sich derzeit in Res-
sortabstimmung. Zudem habe die EU-
Kommission kürzlich den Entwurf einer 
EU-Kommunalabwasserrichtlinie vorge-
stellt. Demnach sollen alle Kläranlagen-
betreiber ab einer Größenordnung über 
100.000 Einwohnergleichwerten bis Ende 
2035 verpflichtet werden, eine 4. Reini-
gungsstufe einzuführen. Bis 2040 sollen 
Anlagen ab einer Größenordnung von 
10.000 EW bis 100.000 EW eine 4. Reini-
gungsstufe errichten, wenn im Einzugs-
bereich höhere Mikroschadstoff-Konzen-
trationen ein Risiko für die Gesundheit 
oder die Umwelt darstellen sollten. Darü-
ber hinaus seien Monitoringpflichten vor-
gesehen sowie Regelungen zur Energie-

neutralität: Bis 2030 sollen 50% aller Anla-
gen energieneutral betrieben werden, bis 
2040 sollen alle Anlagen energieneutral 
betrieben werden. Wie der SHGT-Referent 
betonte, sei die Realisierbarkeit der vorge-
sehenen Maßnahmen noch völlig offen 
beziehungsweise ungeklärt.  
Die Mitglieder des Zweckverbandsau-
schusses müssen sich derzeit vielen gro-
ßen Herausforderungen stellen, die sich 
aus dem Angriffskrieg Russlands auf die 
Ukraine ergeben. Umso wertvoller sind 
der regelmäßige Austausch und die Arbeit 
der Geschäftsstelle, die die Belange der 
Zweckverbände und Kommunen immer 
im Blick hat und gegenüber Land, Bund 
und EU vertritt. Die nächste Sitzung des 
Zweckverbandsausschusses wird bereits 
mit Spannung erwartet.  

Danica Rehder

Am 16. November 2022 sind rund 160 
Interessierte der Einladung der Auftrags-
beratungsstelle Schleswig-Holstein 
(ABST SH) und der Kommunalen Landes-
verbände (KLV) gefolgt, um am 13. Verga-
berechtstag Schleswig-Holstein im „Haus 
der Wirtschaft“ der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) zu Kiel teilzunehmen. 
Das zentrale Thema der diesjährigen Ver-
anstaltung, bei der SHGT-Referent Daniel 
Kiewitz ein Grußwort sprach, lautete „Ver-
gabespagat zwischen Nachhaltigkeitsan-
forderungen und Ukraine-Krise“. 
Nach der Begrüßung durch die Moderato-
rin Dr. Sabine Lenschow von Drees & 
Sommer SE und Dr. Julia Körner, stellver-
tretende Geschäftsführerin der IHK zu Kiel 
und 1. Vorsitzende der ABST SH, ergriff 
der SHGT-Referent das Wort: „Dass der 
Vergaberechtstag hier im Hause der IHK 
zu Kiel eine Institution ist, belegt wieder 
einmal die große Resonanz“, sagte Kie-
witz und unterstrich damit das Interesse 
der zahlreichen Teilnehmer aus kommu-
nalen Beschaffungsstellen und weiteren 
Interessierten aus Fachkreisen. Der Ver-
gaberechtstag versuche in diesem Jahr 
insbesondere, Perspektiven und Lösun-
gen für die aktuellen Krisen zu liefern. 
„Herausforderungen gab es schon im-
mer, selten waren sie aber so groß wie 
heute“, betonte Kiewitz und zählte auf: 
„Corona, Flüchtlingsunterbringung, die 
Gasmarktkrise, Baustoffknappheit, Preis-
steigerungen in fast allen Bereichen und 

„Vergabespagat zwischen 
Nachhaltigkeitsanforderungen und 
Ukraine-Krise“
13. Vergaberechtstag Schleswig-Holstein bot spannende Vorträge und Workshops 

Fachkräftemangel.“ All das seien die ak-
tuellen Krisen-Facetten, die auch erhebli-
chen Einfluss auf das Beschaffungsge-
schäft in den Kommunen und damit auf 
das Vergaberecht haben. 

Dringlichkeitsvergabe 
hat Hochkonjunktur
Dass es auf Ausschreibungen von Strom- 

SHGT-Referent Daniel Kiewitz hielt in diesem Jahr das Grußwort für die kommunalen 
Landesverbände.        Foto: Danica Rehder

und Gasverträgen einmal keine Angebote 
geben werde, sei bis vor Kurzem kaum 
vorstellbar gewesen – nun aber vielerorts 
Realität mit der Folge, dass Kommunen 
und ihre Einrichtungen zum Teil in die 
Grund- bzw. Ersatzversorgung rutschen. 
Wenn es doch Angebote gebe – dann nur 
mit kurzen Bindungs- und Zuschlagsfris-
ten. Das Instrument der Dringlichkeitsver-
gabe habe aktuell Hochkonjunktur. Ob die 
geplanten Strom- und Gaspreisbremsen 
für Entspannung auf den Märkten sorgen, 
bleibe abzuwarten. 
Mit der Schutzsuchenden-Vergabever-
ordnung vom 23. März 2022 habe das 
Land auf die Folgen des russischen An-
griffskrieges reagiert und Beschaffungen 
und Aufträge im Zusammenhang mit der 
Bewältigung der Flüchtlingskrise durch 
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erhöhte Wertgrenzen zeitlich befristet er-
leichtert (bis 30. Juni 2023). „Im Zuge die-
ser Vergabeverordnung wurden darüber 
hinaus Vergaben zugunsten von Baulei-
stungen vereinfacht, die – generell – 
Wohnzwecken dienen“, betonte Kiewitz 
und verwies auf den Impulsvortrag von 
York Burow aus dem schleswig-holsteini-
schen Wirtschaftsministerium, der darauf 
mit seinem Beitrag „Schutzsuchenden-
VO-SH, Sanktions-VO der EU (Russland) 
sowie Entwicklungen im Vergaberecht in 
Schleswig-Holstein“ näher eingehe. 
Darüber hinaus habe das Innenministerium 
mit der Veröffentlichung eines Vergabever-
merk-Musters für die Kommunalverwaltun-
gen eine ganz praktische Hilfestellung 
veröffentlicht, um dringend notwendige 
Beschaffungen zur Flüchtlingsversorgung 
dokumentieren zu können, berichtete Kie-
witz den Teilnehmern und betonte aus-
drücklich, dass Alexander Böttcher von der 
Vergabeprüfstelle im Innenministerium 
nahezu täglich in Kontakt mit Kommunen 
stehe, um sie bei der Ausschreibung von 
Bauleistungen zu beraten und damit mo-
mentan besonders wertvolle Arbeit leiste. 
„Herr Böttcher, ich möchte mich an dieser 
Stelle stellvertretend für die gesamte kom-
munale Familie ganz herzlich für Ihren in-
tensiven Einsatz bedanken! Die aktuelle 
Situation zeigt auch, wie wichtig Ihre Stelle 
ist. Ich freue mich besonders, dass wir Sie 
heute als Referenten gewinnen konnten“, 
sagte Kiewitz. 
Der SHGT-Referent ging in seiner Anspra-
che noch auf Maßnahmen des Bundes 
ein, die unterstützend wirken sollen wie 
etwa das Rundschreiben zu vergabe-
rechtlichen Anforderungen an dringliche 
Vergaben im Zusammenhang mit dem 

Ukraine-Krieg vom 13. April 2022. Aller-
dings betrachteten „die Kommunen aktu-
ell ‚vereinzelte' politische Bestrebungen, 
das Vergaberecht erneut mit zum Teil nicht 
erfüllbaren sozialpolitischen und ökologi-
schen Standards zu überfrachten – Stich-
wort TTG – mit Sorge“, berichtete Kiewitz. 
Die Position der KLV hierzu sei klar: Die 
Gemeinden müssten unbürokratisch in 
der Lage sein können, auch in Krisenzei-
ten und in Zeiten zunehmenden Fachkräf-
temangels dringende Beschaffungen 
praktikabel vornehmen zu können. Noch 
nie sei der Beschaffungsmarkt so heraus-
fordernd gewesen wie derzeit; einige 
Beschaffungen in bestimmten Bereichen 
seien unmöglich, sagte er und nannte 
Fällmittel für Kläranlagen als Beispiel. 
„Zudem bestehen mit dem Bundesmin-
destlohngesetz, dem Arbeitnehmerent-
sendegesetz und dem eingeführten Wett-
bewerbsregister beim Bundeskartellamt 
Regelungen, die eine landesrechtliche 
Regelung entbehrlich machen“, betonte 
Kiewitz. „Dass es kein Tariftreue- und Ver-
gabegesetz (TTG) braucht, um nachhaltig 
zu beschaffen, zeigt im Übrigen der Erfolg 
des Kompetenzzentrums für nachhaltige 
Beschaffung und Vergabe (KNBV)“, sagte 
der SHGT-Referent und verwies auf den 
Vortrag von Marret Bähr vom KNBV, so 
Kiewitz abschließend.

Handlungsempfehlungen für die 
Kommunen
Für eine spannende Tagung sorgten die 
nachfolgenden renommierten Referenten 
mit ihren informativen Vorträgen und dem 
Austausch mit den Veranstaltungsteilneh-
mern. So hat Alexander Böttcher von der 
Vergabeprüfstelle im Innenministerium 

dem Fachpublikum mit seinem Beitrag 
„Bauindustrie unter Druck, vergaberecht-
liche Wegbereitung für kommunale Maß-
nahmenumsetzungen“ zahlreiche Hand-
lungsempfehlungen an die Hand gege-
ben. Neben dem Impulsvortrag von York 
Burow aus dem Wirtschaftsministerium zu 
den Themen Schutzsuchenden-VO SH, 
Sanktions-VO der EU (Russland) und Ent-
wicklungen im Vergaberecht in Schles-
wig-Holstein, hat Dr. Jan Peter Scharf, 
Partner und Fachanwalt für Vergaberecht 
bei der Kanzlei GÖRG Partnerschaft von 
Rechtsanwälten, einen weiteren Impuls-
vortrag zu Nachhaltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit gehalten. Zu den Fokusthemen 
mit anschließender Diskussion zählte ne-
ben „Beschaffung und Vertragsanpas-
sung in Krisensituationen“ (Dr. Jan Peter 
Scharf und Dr. Henning Wendt, beide von 
der Kanzlei GÖRG) und „ESG – Perspekti-
ven für die Zukunft der Vergabe“ (Björn 
Jesse, Partner bei Drees & Sommer SE) 
auch „Kommunen können Nachhaltig-
keit“ – Marret Bähr vom KNBV hat aufge-
zeigt, wie sozial faire und ökologische Be-
schaffung in Schleswig-Holstein erfolg-
reich gelingen kann. Weitere spannende 
Beiträge zu Auswirkungen der veränder-
ten Marktsituation auf die Vergabe in der 
Praxis (Stephanie Stürholdt, Leiterin Ver-
gabestelle Zweckverband Ostholstein 
und Sabine Tauber, Geschäftsführerin 
ABST SH) und zu „Aufhebung von Verga-
beverfahren“ (Prof. Dr. Marius Raabe, 
(Fachanwalt für Verwaltungsrecht und 
Vergaberecht – WEISSLEDER EWER) 
rundeten die informative Veranstaltung 
ab.                                            

   
Danica Rehder

Infothek

SHGT nimmt kritisch Stellung zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung 
von Tariftreue und Sozialstandards 
sowie für fairen Wettbewerb 
Der SHGT hat gemeinsam mit dem Städ-
teverband Schleswig-Holstein und dem 
Schleswig-Holsteinischen Landkreistag 
eine kritische Stellungnahme zu dem 
Entwurf eines Gesetzes von SPD und 
SSW zur Sicherung von Tariftreue und 
Sozialstandards sowie für fairen Wettbe-
werb (Tariftreue- und Vergabegesetz 
Schleswig-Holstein – TTG, Drs. 20/69) 
abgegeben.
Die Kommunalen Landesverbände (KLV) 
weisen in ihrer Stellungnahme darauf hin, 
dass sich das neue Tariftreue- und Verga-
begesetz SH in der Entwurfsfassung aus 
Sicht der KLV nicht für eine Umsetzung 

aufdränge, da bereits zielgenaue(-re) 
Regelungen im Bundesmindestlohnge-
setz, Arbeitnehmerentsendegesetz und 
diversen Gesetzen und Verordnungen 
des Vergaberechts auf Bundesebene 
existierten. Hervorzuheben sei etwa auch 
das jüngst eingeführte Wettbewerbsregis-
ter beim Bundeskartellamt, das den Auf-
traggebern ermögliche, zu prüfen, ob ein 
Unternehmen wegen bestimmter Wirt-
schaftsdelikte von dem Vergabeverfahren 
auszuschließen sei oder ausgeschlossen 
werden könne.
Fernern betonen die KLV in ihrer Stellung-
nahme, dass die Neuauflage des TTG SH 
erneut einen bürokratischen Mehrauf-
wand mit sich bringen würde, verbunden 
mit Mehrkosten für die Allgemeinheit und 
die Verwaltung. Sämtliche Unzulänglich-

keiten des TTG SH aus 2013, die in den 
Jahren seiner Gültigkeit kritisiert wurden 
und die letztlich zur Abschaffung geführt 
haben, seien (wieder) im neuen Entwurf 
aufgenommen worden. Außerdem seien 
einige neue, in der Vergabepraxis eben-
falls nicht umsetzbare Vorgaben, ergänzt 
worden. 
Wie die Kommunalen Landesverbände in 
ihrer Stellungnahme betonen, sei jedoch 
wesentlich, dass das TTG aus dem Jahre 
2013 nicht kompensationslos gestrichen 
wurde: Denn mit der Errichtung des Kom-
petenzzentrums für nachhaltige Beschaf-
fung und Vergabe (KNBV) Anfang 2020 
sei ein wirksames Unterstützungsange-
bot für kommunale Beschaffungsstellen 
geschaffen worden, das die Kommunen 
bei der Berücksichtigung nachhaltiger 
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und sozialer Aspekte konkret unterstütze 
und berate. Das KNBV helfe, gute Be-
schaffungsbeispiele und Strategien im 
Land bekannt zu machen und zur Nach-
ahmung anzuregen. Der jüngst veröffent-
lichte Jahresbericht des KNBV für das 
Jahr 2022 belege dabei eine stetig wach-
sende Beratungstätigkeit sowie ein stetig 
wachsendes kommunales Interesse an 
nachhaltigen Beschaffungsmöglichkei-
ten. Insofern sei es konsequent, dass sich 
die Landesregierung in ihrem Koalitions-
vertrag klar für die Verstetigung der Arbeit 
des KNBV ausgesprochen habe.
Der SHGT und die weiteren KLV heben in 
ihrer gemeinsamen Stellungnahme her-
vor, dass sich die Kommunen durch die 
aktuellen Krisen, aber auch durch die 
Krisen der letzten Jahre, in einem zuneh-
mend herausfordernden Beschaffungs-
markt befänden, der elementare Beschaf-
fungen zum Teil unmöglich mache. Es sei 
daher schlicht praxisfremd, schablonen- 
und formelhaft für alle Beschaffungen die 
Berücksichtigung der im Gesetzentwurf 
geforderten Standards und Kriterien 
einzufordern. Vielmehr müssten die Kom-
munen (überhaupt) in der Lage sein, auch 
in Krisenzeiten ihre dringenden Bedarfe 
unbürokratisch zu decken.
Wie die KLV abschließend betonen, wei-
sen sie in ihrer gemeinsamen Stellung-
nahme der Vollständigkeit halber darauf 

hin, dass der Gesetzentwurf den Kommu-
nen an verschiedenen Stellen neue Auf-
gaben und Verpflichtungen zuweise, die 
nach dem Konnexitätsprinzip auszuglei-
chen wären.

Bundeskabinett beschließt 
Moorschutzstrategie
Das Bundeskabinett hat am 09.11.2022 
die vom Bundesumweltministerium 
(BMUV) vorgelegte Nationale Moor-
schutzstrategie beschlossen, die Teil des 
Aktionsprogramms Natürlicher Klima-
schutz ist. Damit soll ein Beitrag zur Errei-
chung der Klimaschutzziele der Bundes-
regierung geleistet sowie die für Moorge-
biete typische Artenvielfalt besser ge-
schützt und wiederhergestellt werden. Mit 
diesen Maßnahmen soll die Nationale 
Moorschutzstrategie auch den Folgen 
der Klimakrise entgegenwirken und eine 
nachhaltige Bewirtschaftung von Moor-
böden unterstützen.
Die Nationale Moorschutzstrategie knüpft 
an die im Herbst 2021 beschlossene 
Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Kli-
maschutz durch Moorbodenschutz an. 
Sie bildet die dortigen Ziele und Maßnah-
men für die Bereiche der Land- und Forst-
wirtschaft ab. Wie die Bund-Länder-
Zielvereinbarung baut die Strategie auf 

eine enge Kooperation mit den Landnut-
zer/innen und setzt stark auf finanzielle 
Anreize für Wiedervernässungsmaßnah-
men und angepasste Bewirtschaftungs-
formen sowie den Aufbau von Wertschöp-
fungsketten. Weitere Informationen finden 
sich unter: www.bmuv.de

NachhaltigkeitsAWARD 2023 für 
kommunale Unternehmen
Die Zeitschrift für Kommunalwirtschaft 
(ZfK) lobt den Nachhaltigkeits AWARD 
aus. Damit will die ZfK die Anstrengungen 
kommunaler Unternehmen für den Klima-, 
Umwelt- und Ressourcenschutz heraus-
stellen. Dieses Engagement soll einer 
breiten Öffentlichkeit präsentiert und ent-
sprechend gewürdigt werden. Die Bewer-
bungsfrist läuft bis zum 22. Januar 2023.
Mit der Preisverleihung sollen Vorzeige-
projekte in den Fokus gerückt werden. Sie 
sollen auch andere kommunale Unter-
nehmen motivieren, diese Schritte zu 
gehen, und zeigen, wie Nachhaltigkeit 
schon heute für wirtschaftliche und wett-
bewerbliche Vorteile stehen kann. Dabei 
lehnt sich die Auswahl der Projekte an die 
globalen Sustainable Development Goals 
(SDG) der Vereinten Nationen an. An den 
17 Zielen orientiert sich auch der Rat für 
Nachhaltige Entwicklung, der in Deutsch-
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land nachhaltige Projekte fördert sowie 
überprüft, dass das Prinzip der Nachhal-
tigkeit in der Arbeit der Bundesregierung 
angewendet wird.
Dieses Jahr werden wieder zwölf Leser-
preise vergeben. Die Kategorien sind 
„Energie“, „Entsorgung“, „Mobilität“ und 
„Wasser/Abwasser“. Je Kategorie gibt es 
den Preis in Gold, Silber und Bronze. 
Zusätzlich wird es erstmals einen Preis in 
einer fünften Kategorie geben: „Digitali-
sierung“. Prämiert wird damit ein Projekt, 
bei dem der Einsatz digitaler Technik di-
rekt und maßgeblich zu mehr Nachhaltig-
keit beiträgt. Diese Auszeichnung wird 
von der Deutschen Kreditbank (DKB) 
überreicht. Zudem vergibt die ZfK-Re-
daktion, wie in jedem Jahr, einen „Preis 
der Redaktion“.
Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 22. 
Januar 2023. Die Siegerehrung findet 
erstmalig im Rahmen einer neuen, eigens 
dafür konzipierten Veranstaltung statt: der 
ZfK-Nachhaltigkeits-Konferenz in Berlin. 
Diese ist datiert auf den 11. Mai 2023. 
Mehr Informationen unter https://www.zfk.
de/services/nachhaltigkeitsaward. 

Pilotprojekte gesucht: 
Ausschreibung „Ganztag und Raum“ 
Mit dem Projekt „Ganztag und Raum“ 
verbindet die Montag Stiftung Jugend und 
Gesellschaft die beiden Handlungsfelder 
„Pädagogische Architektur“ und „Inklusi-
ve ganztägige Bildung“. Der Ansatz ist, 
Ganztagsschulen im Primarbereich auf 
ihrem Weg zu einer neuen Praxis im Um-
gang mit Raum und Fläche im Bestand 
und im Quartier zu unterstützen und 
gleichzeitig Ganztagsentwicklung zu för-
dern, um qualitätsvolle verzahnte Bildung 
über den ganzen Tag zu ermöglichen. Ziel 
der Ausschreibung der Projektstandorte 
ist es, motivierte Akteur/-innen aus Schu-

le, Ganztag, Jugendhilfe, Kommune und 
Schulaufsicht zu finden, die sich gemein-
sam auf den Weg zu einer qualitätsvollen 
ganztägigen Bildung machen. Interes-
sierte Kommunen und Schulen können 
sich ab sofort für die Teilnahme am Projekt 
„Ganztag und Raum“ bewerben.
Gesucht werden vier neue Pilotprojekte, 
die im Schuljahr 2023/2024 in einem maß-
geschneiderten Prozess begleitet und be-
raten werden. Ziel ist es, jeweils ein inte-
griertes Nutzungskonzept zu entwickeln, 
das die additiven Strukturen von „Schule 
(Bildung)“ und „Jugendhilfe (Betreuung)“ 
sowohl pädagogisch als auch räumlich 
auflöst. Auf dieser Basis erfolgen organisa-
torische sowie Umbau- und Ausstattungs-
maßnahmen. Die inklusive ganztägige 
Bildung aller Kinder als gemeinschaftliche 
Aufgabe von Schule und Jugendhilfe steht 
hierbei im Vordergrund. Prozess, Ergeb-
nisse und Umsetzung der Maßnahmen 
werden dokumentiert, aufbereitet und 
veröffentlicht, damit weitere Kommunen 
bundesweit von den Lösungsansätzen 
profitieren können. Nach einer grundsätzli-
chen Interessensbekundung bewerben 
sich Vertreter/-innen aus Verwaltung, Schu-
le und Jugendhilfe gemeinsam. Alle Infor-
mationen sowie die Ausschreibung fin- 
den sich unter: www.montag-stiftungen.de

Tag der Städtebauförderung 
am 13. Mai 2023
Am 13. Mai 2023 sind bundesweit alle 
Städte und Gemeinden herzlich eingela-
den, sich am Tag der Städtebauförderung 
zu beteiligen, um ihre Städtebauförde-
rung vor Ort erlebbar zu machen und ihre 
Projekte, Planungen und Erfolge einer 
breiten Öffentlichkeit vorzustellen. 
Der bundesweite Aktionstag ist eine ge-
meinsame Initiative des Bundesbauminis-
teriums, des Deutschen Städte- und Ge-

Termine:

06.12.2022: Landesvorstand des 
SHGT

22.02.2023: Landesvorstand des 
SHGT

11.03.2023: Aktion „Unser sauberes 
Schleswig-Holstein“

31.03.2023: Amtsvorstehertagung 
des SHGT

Änderungen durch das Corona-
virus vorbehalten

meindebunds und des Deutschen Städte-
tags zur Stärkung der Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger bei Vorhaben der 
Städtebauförderung. Um den Tag der 
Städtebauförderung auch im kommen-
den Jahr zu feiern, sind erneut Städte und 
Gemeinden gefragt, sich aktiv an der 
Gestaltung der Veranstaltung zu beteili-
gen. Möglich sind hierbei die verschie-
densten Formate wie Veranstaltungen 
und Aktionen in Präsenz, wie etwa Stadt-
spaziergänge, Baustellenbegehungen, 
Workshops, Stadtrallyes, Tage der offe-
nen Tür, Ausstellungen und Stadtteilfeste. 
Auch virtuelle Aktionen sind willkommen. 
Inspirierende Ideen finden sich unter: 
www.tag-der-staedtebaufoerderung.de/
service/veranstaltungen-und-aktionsideen. 
Zur Vorbereitung einer Veranstaltung und 
bei Fragen können sich Städte und Ge-
meinden auch in diesem Jahr den Service 
der betreuenden Agentur für den Tag der 
Städtebauförderung zunutze machen: 
Sbca, Katzlerstraße 5, 10829 Berlin 
Tel. 030 / 695 37 08-14 
kontakt@tag-der-staedtebaufoerderung.de 
www.tag-der-staedtebaufoerderung.de

Mitteilungen des DStGB

„Die heute veröffentlichten Zahlen der 
Steuerschätzung zeigen nur ein Zerrbild 
der zu erwartenden dramatischen Ent-

Pressemitteilung vom 28.10.2022

Herbst-Steuerschätzung –
Trügerische Ruhe vor dem Sturm

Steuerschätzung zeigt – noch – nicht die dramatische Entwicklung der 
öffentlichen Finanzen!

wicklung der öffentlichen und nicht zuletzt 
kommunalen Finanzen. Wir stehen sehr 
wahrscheinlich vor der größten Finanzkri-

se der Städte und Gemeinden seit Beste-
hen der Bundesrepublik Deutschland“, so 
Dr. Gerd Landsberg, der Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes (DStGB) in Berlin. 
„Es ist eine trügerische Ruhe vor dem 
Sturm. Der Bund muss gemeinsam mit 
den Ländern daran gehen, ein rasch 
umsetzbares Konzept zur Absicherung 
der finanziellen Handlungsfähigkeit der 
Kommunen auszuarbeiten.“
Die Steuerschätzung prognostiziert für die 
Gemeinden Steuereinnahmen in Höhe 
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von 132,4 Mrd. Euro für das laufende Jahr. 
Für die kommenden Jahre wird, auch 
inflationsbedingt, ein robustes Steuer-
wachstum erwartet. Die Steuerschätzung 
blickt allerdings nicht auf die Ausgaben-
seite, die extreme Mehrkosten haben 
wird.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukrai-
ne bedeutet auch eine Zeitenwende für 
die Kommunalfinanzen, die durch explo-
dierende Energiepreise, steigende So-
zialausgaben, massive Investitionsbedar-
fe und rückläufige Steuereinnahmen der 
Kommunen geprägt sein werden. „Es wird 
schon sehr bald klar sein, dass die Finanz-
situation der Kommunen prekär und die 
Handlungs- und Investitionsfähigkeit der 
Kommunen massiv gefährdet ist“, so 
Landsberg. 
Die Städte und Gemeinden steuern auf 
eine enorme Finanzkrise zu. Die Kommu-
nen haben bisher jährliche Kosten für 

Energie von etwa 5 Mrd. Euro bezahlt, 
diese drohen sich auf 15 bis 20 Milliarden 
Euro oder sogar mehr zu vervielfachen. 
Weitere und teils zweistellige Milliarden-
Mehrbelastungen kommen auf die Kom-
munen zu. Die Tarifforderungen würden 
die kommunalen Haushalte mindestens 
weitere 15 Milliarden Euro mehr kosten. 
Hinzu kommen die allgemeine Inflation, 
eine absehbar tiefgreifende Rezession 
mit einem deutlichen Rückgang der Steu-
ereinnahmen und zugleich steigenden 
Sozialausgaben für die kommunalen Kas-
sen. Oder auch die Finanzierung der 
Entlastungspakete, die die Gemeinden 
mit milliardenschweren Steuerverlusten 
mitbezahlen.
In den Städten und Gemeinden werden 
Haushaltslöcher nie dagewesenen Aus-
maßes geschlossen werden müssen. 
„Der Staat muss daher nun prüfen, welche 
staatlichen Leistungsversprechen wirklich 

notwendig und auch erfüllbar sind. Es ist 
dringend erforderlich, in der Konsequenz 
Leistungsversprechen der öffentlichen 
Hand zu priorisieren und möglicherweise 
auch zu revidieren“, so Landsberg.
Gerade in der Krise erwarten Bürgerschaft 
und Wirtschaft handlungsfähige Kommu-
nen. Dies schließt die Möglichkeit zur 
Tätigung von Investitionen ein. „Der ohne-
hin schon besorgniserregend hohe kom-
munale Investitionsrückstand von zuletzt 
159 Mrd. Euro darf, gerade auch mit Blick 
auf die Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse, nicht noch weiter anwachsen. 
Die Länder und der Bund stehen daher in 
der Pflicht, die Investitionsfähigkeit der 
Kommunen aufrechtzuerhalten. Durch 
eine notgedrungen bröckelnde kommu-
nale Infrastruktur darf der Wirtschafts-
standort Deutschland nicht noch weiter 
gefährdet werden“, so Landsberg ab-
schließend.

Personalnachrichten

Am 30. Oktober 2022 waren rund 12.300 
Wahlberechtigte in der Gemeinde Hals-
tenbek zur Bürgermeisterwahl aufgeru-
fen. Dabei konnte Jan Krohn (CDU) 66,8 
Prozent der Stimmen auf sich vereinen 
und setzte sich damit gegen den Amtsin-
haber Claudius von Rüden (SPD) durch, 
der 33,2 Prozent der Stimmen erhielt. Die 
Wahlbeteiligung lag bei rund 46 Prozent. 
Der SHGT gratuliert Jan Krohn herzlich zur 
Wahl und wünscht für das neue Amt viel 
Erfolg!

Jan Krohn zum neuen Bürgermeister 
von Halstenbek gewählt

Thorben Brackmann wird neuer 
Bürgermeister in Lauenburg

Am 6. November 2022 waren in Lauen-
burg etwa 9.000 Wahlberechtigte zur 
Bürgermeisterwahl aufgerufen. CDU-
Kandidat Thorben Brackmann erhielt im 
ersten Wahlgang 58,3 Prozent der Stim-
men und konnte sich damit gegen seine 
drei weiteren Mitbewerber Anne-Marie 
Hovingh (SPD, 32,2 Prozent), Einzelbe-
werber Patric Hoffmann (6,1 Prozent) und 
Niclas Fischer (LWG, 3,4 Prozent) durch-
setzen. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,1 
Prozent. 
Der SHGT gratuliert Thorben Brackmann 
herzlich zur Wahl und wünscht für das 
neue Amt viel Erfolg!

Sven Radestock wird neuer 
Bürgermeister in Eutin

Nachdem am 23. Oktober 2022 keiner der 
sechs Kandidaten die erforderliche Mehr-
heit erhielt, waren die rund 14.500 Wahl-
berechtigten in Eutin am 13. November 
2022 zur Stichwahl aufgerufen. Dabei 
konnte sich Sven Radestock (Grüne) mit 
59,7 Prozent der Stimmen gegen seinen 
Mitbewerber Sascha Clasen (CDU, 40,3 
Prozent) durchsetzen. Die Wahlbeteili-
gung lag bei knapp 40 Prozent.
Der SHGT gratuliert Sven Radestock 
herzlich zur Wahl und wünscht für das 
neue Amt viel Erfolg! 
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Buchbesprechungen

PRAXIS DER
KOMMUNALVERWALTUNG
Landesausgabe Schleswig-Holstein
Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kom-
munalpolitiker und der Bediensteten in 
Gemeinden, Städten und Landkreisen 
(Loseblattsammlung incl. 3 Online-Zu-
gänge I auch auf DVD-ROM erhältlich)

Herausgegeben von:
Jörg Bülow, Dr. Jürgen Busse, Dr. Jürgen 
Dieter, Werner Haßenkamp, Prof. Dr. 
Hans-Günter Henneke, Dr. Klaus Klang, 
Prof. Dr. Hubert Meyer, Prof. Dr. Utz 
Schliesky, Prof. Dr. Gunnar Schwarting, 
Prof. Dr. Christian 0. Steger, Hubert Stu-
benrauch, Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, 
Johannes Winkel und Uwe Zimmermann.

KOMMUNAL- UND SCHUL-VERLAG, 
65026 Wiesbaden

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
610. Nachlieferung (Februar 2022, Preis 
89,00 �) enthält:

J 3 SH - Kinder- und Jugendhilfe in 
Schleswig-Holstein
Begründet von Oberamtsrat a.D. Georg 
Bendrien, fortgeführt von Karsten Egge, 
Referatsleiter im Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Familie, Jugend und Senio-
ren, und Oberamtsrat Hartmut Schüler, 
weiter fortgeführt von Agnes Dümchen, 
leitende Kreisverwaltungsdirektorin, Ge-
schäftsbereichsleitung Familie, Gesund-
heit und Soziales beim Kreis Dithmarschen
Der Beitrag wurde umfassend überarbei-
tet und wieder auf den aktuellen Stand 
gebracht.

K 8 - Bundesmeldegesetz (BMG)
Der Textbeitrag wurde aktualisiert, die letz-
ten Gesetzesänderungen wurden einge-
fügt.

L 11 - Gesetz zur Ordnung des 
Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
Von Rechtsanwältin Susanne Rache/ 
Wellmann, Hauptreferent für Umweltrecht 
beim StGB NRW und Geschäftsführer der 
Kommunal Agentur NRW Dr. jur. Peter 
Queitsch und Rechtsanwalt Klaus-D. 
Fröhlich, Lehrbeauftragter
Die Überarbeitung des Kommentars be-
rücksichtigt vor allem die zwischenzeitlich 
erfolgten gesetzlichen Änderungen und 
neue Rechtsprechung. Zugleich finden 
auch die inzwischen erlassenen Bundes-
Rechtsverordnungen zum Wasserhaus-
haltsgesetz Eingang in die Kommentie-
rung, wie beispielsweise die Grundwas-

ser-Verordnung und die Oberflächenge-
wässerverordnung. Ausgeliefert wird zu-
nächst die Kommentierung bis einschließ-
lich § 49 WHG. Die restliche Kommentie-
rung ist Bestandteil einer weiteren Liefe-
rung.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
611. Nachlieferung (Februar/März 2022, 
Preis 89,00 �) enthält:

E 4 SH - Förderprogramme für 
Kommunen in Schleswig-Holstein
Von Christof Gladow, Dipl.-Volkswirt
Mit dieser Lieferung wurden neue Förder-
programme aufgenommen, u.a. Zuwen-
dungen aus dem Programm „Klima-
schutz für Bürgerinnen und Bürger“, För-
derung der Errichtung von Landstroman-
lagen in gewerblichen Häfen, Förderung 
von Batteriespeichern im Rahmen des 
Programms „Klimaschutz für Bürgerinnen 
und Bürger“, Förderung der Digitalisie-
rung der sozialen Infrastruktur, Förderung 
der Prävention gegen HIV, Aids, sexuell 
übertragbare Infektionen und Hepatitis C 
sowie zur Beratung und Unterstützung 
von Menschen mit HIV und Aids, Finanz-
hilfen aus der Zusatz-Verwaltungsverein-
barung „Administration“ zum Digital Pakt 
Schule, Aufholung der durch die Corona-
Pandemie bedingten Einschränkungen in 
der motorischen, sprachlichen, kogniti-
ven und sozial-emotionalen frühkindli-
chen Entwicklung (KiTa-Aktionspro-
gramm 2021 bis 2023), Förderung von 
Antidiskriminierungs- und Bildungspro-
jekten zum Themenkomplex „Vielfalt ge-
schlechtlicher und sexueller Identitäten“, 
Investitionspakt zur Förderung von Sport-
stätten, Gewährung von Zuschüssen für 
die Investitionskosten an Altenpflege-
schulen bzw. bisherigen Altenpflegeschu-
len, Förderung von Jugendberufsagentu-
ren, Ausgleich des umstellungsbedingten 
gesteigerten Mehraufwands aufgrund der 
Umsetzung der Kita-Reform, Förderung 
von Investitionen in Frauenberatungsstel-
len, Förderung der digitalen Transforma-
tion in Kultureinrichtungen - Förderpro-
gramm Umsetzung digitaler Masterplan 
Kultur, Zuweisungen für Theater und Or-
chester. Weitere Programme wurden auf 
den neuesten Stand gebracht.

K 2e SH - Spielhallengesetz 
Schleswig-Holstein
Von Sabine Weidtmann-Neuer
Mit der Überarbeitung des Beitrags wurde 
die aktuelle Rechtsprechung berücksich-
tigt. Der Staatsvertrag zur Neuregulierung 
des Glücksspielwesens in Deutschland 
(Glücksspielstaatsvertrag 2021-GlüStV 

2021) wurde als Text in den Anhang aufge-
nommen.

K 6a - Lebensmittelrecht
Begründet von Detlef Prinz, Lebensmittel-
kontrolleur, fortgeführt von Holger Stra-
ßenburg, Lebensmittelkontrolleur Verwal-
tungsfachwirt, Fachbereich: u. a. Lebens-
mittelrecht
Mit dieser Überarbeitung wurde die letzte 
Gesetzesänderung eingearbeitet sowie 
kleinere inhaltliche Ergänzungen und Ak-
tualisierungen vorgenommen, z. B. zur 
Bezeichnung von vegetarischen und ve-
ganen Lebensmitteln, zur Deutschen Le-
bensmittelbuch-Kommission, zum Daten-
schutz etc.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
612. Nachlieferung (März 2022, Preis 
89,00 �) enthält:

E 3c - Staatliche Förderung 
kommunaler Aktivitäten
Von Professor Dr. Gunnar Schwarting, 
Deutsche Universität für Verwaltungswis-
senschaften Speyer, Geschäftsführer des 
Städtetages Rheinland-Pfalz a. D.
Der neue Beitrag befasst sich mit den För-
dermitteln, welche für die Kommunen in 
Frage kommen können und listet über-
blicksmäßig Fördergeber und Förderemp-
fänger, einzelne Fördermittel, Förderinstru-
mente, Förderverfahren und Zuwendun-
gen im Kommunalhaushalt. Für die Kom-
munen kommt es zunächst darauf an her-
auszufinden, welche Fördermöglichkeiten 
für sie überhaupt in Betracht kommen.

J 11 SH - Landesbetreuungsgesetz 
Schleswig-Holstein
Von Dr. Philipp Kersting, Richter am Amts-
gericht Elmshorn
Der Beitrag wurde vollständig überarbei-
tet und auf den aktuellen Stand gebracht.

K 23 SH - Gesetz über die 
Notfallrettung und den 
Krankentransport
(Rettungsdienstgesetz - RDG) für Schles-
wig-Holstein
Begründet von Rechtsanwalt Dr. Carl-
August Conrad, ehem. Geschäftsführen-
des Vorstandsmitglied des Schleswig-
Holsteinischen Landkreistages und 
Bernd Regorz, Leiter des Ordnungsamtes 
des Kreises Ostholstein, fortgeführt von 
Susanne Hanitzsch, Oberrechtsrätin bei 
der Hansestadt Lübeck, Bernd Neumann, 
Ltd. Branddirektor a. D. bei der Hanses-
tadt Lübeck und Nina Rahder, Leitende 
Kreisverwaltungsdirektorin beim Kreis 
Nordfriesland
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In dieser Lieferung stehen die Änderun-
gen durch das Badesicherheits- und 
Wasserrettungsgesetz sowie durch das 
Landeskrankenhausgesetz im Fokus; die 
letzten Gesetzesänderungen werden 
sowohl in den Text als auch in die Kom-
mentierung eingearbeitet und die Anhän-
ge sind wieder auf dem aktuellen Stand. In 
den Anhang neu aufgenommen wird das 
Gesetz zur Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit im· Badewesen und zur 
Wasserrettung (Badesicherheits- und 
Wasserrettungsgesetz).

L 12 SH - Straßen- und Wegegesetz des
Landes Schleswig-Holstein (StrWG)
Von Richter am OVG Schleswig Reinhard 
Wilke, Bürgermeister Günther Gröller, 
Richter Dr. Alexander Behnsen, tätig am 
Verwaltungsgericht Hamburg, Rechtsan-
walt Dr. Bernd Hoefer und Richter am 
Verwaltungsgericht Dr. Christian Stein-
weg, weiter fortgeführt von Rechtsanwalt 
Dr. Bernd Hoefer, Dr. Johanna Litten, 
Ministerialrätin im Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus und Natalie John, Regierungs-
rätin im Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur
Mit dieser Lieferung wird der Gesetzestext 
auf den aktuellen Stand gebracht sowie 
die Kommentierungen zu den §§ 48-55 
StrWG. Auch die Anhänge sind wieder auf 
dem aktuellen Stand.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
613. Nachlieferung (April 2022, Preis 
89,00 �) enthält:

A 20 SH - Landesverordnung zur 
Bestimmung der zuständigen 
Behörden für die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
(Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeits-
verordnung - OWi-ZustVO)
Das Zuständigkeitsverzeichnis (Anlage) 
wurde aktualisiert und auf den Stand der 
letzten Änderung gebracht.

K 5 - Immissionsschutzrecht
Begründet von Dr. Dieter Engelhardt, 
Ministerialdirigent a. D. und Christine 
Hergott, Regierungsdirektorin, fortgeführt 
von Dr. Dieter Engelhardt, Ministerialdiri-
gent a. D. und Rainer Lehmann, Ministeri-
alrat, weiter fortgeführt von Rainer Leh-
mann, Ministerialrat, Bay. Staatsministeri-
um für Umwelt und Gesundheit, weiter 
fortgeführt von Dr. Alfred Scheidler, Regie-
rungsdirektor, Landratsamt Neustadt an 
der Waldnaab
Zahlreiche Urteile zu den Dieselfahrverbo-
ten wurden neu aufgenommen. Die Geset-
zesgrundlage ergibt sich u.a. aus § 47 Abs. 
4a BlmSchG, der neu eingeführt wurde.

K 22 SH - Gesetz über den Katastro-
phenschutz in Schleswig-Holstein
Von Ministerialrat a. D. Gerhard Wenzel, 

Regierungsdirektor Helmut Preugschat, 
Diplom-Verwaltungswirt (FH) Axel Fritz 
Speth, Assessorin Ute Bebensee-Biede-
rer, fortgeführt von Diplom-Verwaltungs-
wirt Axel Fritz Speth und Landrat a. D. 
Torsten Wendt
Die Flutkatastrophe vom Juli 2021 sowie 
die neuesten Entwicklungen in der Coro-
na-Pandemie wurden eingearbeitet. Es 
wurden zahlreiche neue Anhänge aufge-
nommen, u. a. die Landesverordnung zur 
Bekämpfung des Coronavirus SARS-
CoV-2 (Anhang 46a), eine Checkliste für 
Krankenhäuser zur Vorbereitung und 
Überprüfung der Maßnahmen in einer 
Pandemie (Anhang 47d), Arbeitsschutz-
maßnahmen in Kindertageseinrichtungen 
im Hinblick auf eine Ansteckung mit Coro-
navirus (SARS-CoV-2) (Anhang 47h), 
Überprüfung der Vorläufigen Bewertung 
des Hochwasserrisikos (Art. 4) und Be-
stimmung der Gebiete mit potenziell sig-
nifikantem Hochwasserrisiko (Art. 5) 
Schleswig-Holstein (Anhang 470) und 
viele weitere. Für einige Anhänge ist aus 
Umfanggründen nur der Link abgedruckt.
Wegen des hohen Umfangs musste der 
Beitrag aus technischen Gründen geteilt 
werden. Mit dem ersten Teil (Stand Febru-
ar 2022) erhalten Sie die Änderungen im 
Gesetzestext, die Überarbeitung der 
Kommentierung und der Anhänge bis 
Anhang 46e.
Mit dem zweiten Teil (Stand März 2022) 
erhalten Sie den neuen Anhang 47.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
614. Nachlieferung (April/Mai 2022, Preis 
89,00 �) enthält:

C 13 SH - Landesdisziplinargesetz 
(LDG) für Schleswig-Holstein
Begründet von Anouschka N. Benz, fort-
geführt von Oberamtsrat m.Z. Alexander 
Frankenstein, LL.M., Innenministerium 
Schleswig-Holstein
Die Kommentierung wurde umfassend 
überarbeitet und durch aktuelle Recht-
sprechung und Literatur ergänzt, u. a. zu 
den Themen Erscheinungsbild von Beam-
ten, Gesunderhaltungspflicht im Zusam-
menhang mit der Pandemie, Bewährung 
in der Probezeit, Verfassungstreue, Sitt-
lichkeitsdelikte, Beweiswürdigung, Infor-
mationsweitergabe und Datenaustausch, 
Verhältnis zum Dienstherrn und Suspen-
dierung.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
615. Nachlieferung (Mai 2022, Preis 
89,00 �) enthält:

G 1 SH - Schleswig-Holsteinisches 
Schulgesetz (SchulG)
Von Ministerialdirigent a. D. Klaus Karpen 
und Ministerialrat Jens Popken, Ministeri-
um für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein, unter 
Mitarbeit von Oberamtsrat Holger Bracks, 

Unabhängiges Landeszentrum für Daten-
schutz, Ministerialrat Dr. Sönke Gantz, 
Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
des Landes Schleswig-Holstein, Ministe-
rialrat Hauke Grundmann, Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur des 
Landes Schleswig-Holstein, Regierungs-
direktorin, Liana Jorch, Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur des 
Landes Schleswig-Holstein, Oberregie-
rungsrat Thore Kalinka, Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur des 
Landes Schleswig-Holstein, Dr. Fiete 
Kalscheuer, Rechtsanwalt, Kiel, Ministeri-
alrätin a. D. Claudia Schiffler, begründet 
von Ministerialdirigent a. D. Klaus Karpen 
und Ministerialrat a. D. Uwe Lorentzen 
Mit dieser Lieferung werden die §§ 26, 28, 
33-40 und 69-87 SchulG überarbeitet; die 
§§ 114-118, 138 und 140 erstmalig kom-
mentiert. Der Anhang wurde vollständig 
aktualisiert.

L 11 - Gesetz zur Ordnung des 
Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
Von Rechtsanwältin Susanne Rache/ 
Wellmann, Hauptreferent für Umweltrecht 
beim StGB NRW und Geschäftsführer der 
Kommunal Agentur NRW Dr. jur. Peter 
Queitsch und Rechtsanwalt Klaus-D. 
Fröhlich, Lehrbeauftragter
Mit dieser Lieferung wird die Überarbei-
tung und Ergänzung der Kommentierung 
des WHG weiter fortgesetzt. Sie erhalten 
die Kommentierung bis einschließlich § 71 
WHG.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
616. Nachlieferung (Juni 2022, Preis 
89,00 �) enthält:

D 3 - Kommunales Energierecht
Begründet von Prof. Dr. jur. Hans-Günter 
Henneke, Geschäftsführendes Präsidial-
mitglied des Deutschen Landkreistages 
und Vizepräsident des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverbandes, fortgeführt 
von Dr. Klaus Ritgen, Referent beim Deut-
schen Landkreistag 
Der Beitrag wurde aktualisiert. Zum einen 
wurde die umfassende Novellierung des 
energiewirtschaftlichen Wegerechts (§§ 
46 ff. EnWG) aufgenommen, zum ande-
ren wurden die einschlägigen Richtlinien, 
bedingt durch das Legislativpaket „Sau-
bere Energie für alle Europäer“, berück-
sichtigt.

E 10 - Beteiligung der Kommune am 
Insolvenzverfahren
Begründet von Dr. Hubert Lentz, Rechts-
anwalt, fortgeführt von Prof. Dr. Jens M. 
Schmittmann, Rechtsanwalt und Steuer-
berater, FOM Hochschule für Oekonomie 
und Management, Essen
Mit der Überarbeitung des Beitrags wurde 
die Restrukturierungsrichtlinie der EU 
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umfassend dargestellt, die innerhalb der 
nächsten zwei Jahre von den nationalen 
Gesetzgebern umzusetzen ist. Weiterhin 
sind die landesrechtlichen Vorschriften 
auf den neuesten Stand gebracht worden 
sowie die Rechtsprechung auf den Stand 
Oktober 2019.

L 11 - Gesetz zur Ordnung des 
Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
Von Rechtsanwältin Susanne Rache/ 
Wellmann, Hauptreferent für Umweltrecht 
beim StGB NRW und Geschäftsführer der 
Kommunal Agentur NRW Dr. jur. Peter 
Queitsch und Rechtsanwalt Klaus-D. 
Fröhlich, Lehrbeauftragter
Mit dieser Lieferung wird die Überarbei-
tung und Ergänzung der Kommentierung 
des WHG abgeschlossen

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
617. Nachlieferung (Juni/Juli 2022, Preis 
89,00 �) enthält:

D 8 SH - Das Fischereirecht in 
Schleswig-Holstein
Begründet von Regierungsfischereidirek-
tor Marlin Franz und Dipfom-Verwaltungs-
wirt Michael Schwabe, fortgeführt von Di-
plom-Verwaltungswirt Michael Schwabe
Neben der aktualisierten Kommentierung 
der geänderten BiFVO, KüFO und 
LFischG-DVO wurden auch die Anhänge 
zum Urlauberfischereischein, zum rechts-
konformen Betrieb von Angelteichen 
sowie die Allgemeinverfügung zur Zulas-
sung von Ausnahmen nach § 22 Landes-
verordnung über die Ausübung der Fi-
scherei in den Küstengewässern Schles-
wig-Holsteins überarbeitet und auf den 
neuesten Stand gebracht. Auch die Ein-
führung wurde entsprechend aktualisiert.

F 2 SH - Landesplanungsgesetz 
Schleswig-Holstein
Landesentwicklungsplan Schleswig-Hol-
stein 2021
Von Dr. Johannes Hömicke, Ministerium 
für Inneres, ländliche Räume, Integration 
und Gleichstellung
Die Kommentierung zum LaplaG wurde 
überarbeitet. Dies betrifft die§§ 1-5, 5a, 7-
13, 13a, Vor §§ 14-17, 14-18, 22, Vor §§ 24-
30 und 24. Darüber hinaus wurde eine 
Kurzkommentierung zum Gesetz zur Er-
richtung einer Clearingstelle Windenergie 
aufgenommen.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
618. Nachlieferung (Juli 2022, Preis 
89,00 �) enthält:

C 13 SH - Landesdisziplinargesetz 
LDG) für Schleswig-Holstein
Begründet von Anouschka N. Benz, fort-
geführt von Oberamtsrat Alexander Fran-
kenstein, LL.M., Innenministerium Schles-
wig-Holstein

Die Kommentierung wurde umfassend 
überarbeitet und durch aktuelle Recht-
sprechung und Literatur ergänzt, u. a. zu 
den Themen Erscheinungsbild von Beam-
ten, Gesunderhaltungspflicht im Zusam-
menhang mit der Pandemie, Bewährung 
in der Probezeit, Verfassungstreue, Sitt-
lichkeitsdelikte, Beweiswürdigung, Infor-
mationsweitergabe und Datenaustausch, 
Verhältnis zum Dienstherrn und Suspen-
dierung.
Wegen des hohen Umfangs musste der 
Beitrag geteilt werden. Sie erhalten hiermit 
die Kommentierung von § 18 bis § 47 und 
das Stichwortverzeichnis.

K 2g - Prostituiertenschutzgesetz 
(ProstSchG)
Von Sabine Weidtmann-Neuer
Die Kommentierungen zu den §§ 2-5, 8-
17, 23, 25, 26, 30, 33, 34, 37 ProstSchG 
wurden überarbeitet.
Die Kommentierung zu § 34 (Datenverar-
beitung; Datenschutz), die aufgrund der 
aktuellen Datenschutzregelungen geän-
dert werden muss, erfolgt mit der folgen-
den Lieferung.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
619. Nachlieferung (Juli/August 2022, 
Preis 89,00 �) enthält:

C 17 - Beamtenstatusgesetz 
(BeamtStG)
Von Prof. Dr. jur. Karin Metzler-Müller, Dr. 
jur. Reinhard Rieger, Leitender Regie-
rungsdirektor a. D., Erich Seeck, Ministeri-
alrat a. D., Renate Zentgraf, Regierungsdi-
rektorin
Die Neuauflage berücksichtigt die aktuel-
le Rechtsprechung, vor allem die Ent-
scheidung des BVerfG zum Streikverbot 
für Beamte, sowie Literatur mit dem Stand 
Juli 2019. Die Änderungen des Beamten-
statusgesetzes wurden eingearbeitet und 
die Anhänge auf den aktuellsten Stand 
gebracht. 
Aufgrund des hohen Umfangs dieses 
Komplettaustauschs musste die Lieferung 
geteilt werden. Mit dem ersten Teil erhalten 
Sie die Kommentierung bis einschließlich 
§ 31.

K 4a - Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP)
Von Dr. Wolfgang Sinner, Vors. Richter am 
Bayerischen Verwaltungsgericht Mün-
chen, Prof. Dr. Ulrich M. Gassner, Mag. rer. 
publ., M. Jur. (Oxon.), Professor für Öffent-
liches Recht mit Schwerpunkt europäi-
sches und nationales Umweltrecht an der 
Universität Augsburg (bis Dezember 
2014), Dr. Joachim Hartlik, Inhaber des 
Büros für Umweltprüfungen und Quali-
tätsmanagement, Lehrte, sowie Dr. Julia-
ne Albrecht, wissenschaftliche Mitarbeite-
rin am Leibniz-Institut für ökologische 
Raumentwicklung in Dresden
Diese Lieferung widmet sich im Schwer-

punkt nochmals den Neuerungen, die das 
„Gesetz zur Modernisierung des Rechts 
der Umweltverträglichkeitsprüfung“ - 
UVPModG - mit sich bringt. Erste Praxiser-
fahrungen werden aufgegriffen, die im 
Zuge des UVPModG geänderte 9. 
BlmSchV erläutert und Tendenzen einge-
ordnet, die sich in der Rechtsprechung 
abzeichnen.
Das UmwRG 2017 wird behandelt, die 
Rechtsprechung ist aktualisiert, wichtige 
Entscheidungen sind mit Anmerkungen 
versehen. Die Neubearbeitung des 
Rechts der Strategischen Umweltprü-
fung auf der Grundlage des UVPModG 
wird fortgeführt. Der Methodikteil ist neu 
geschrieben worden. Hier liegt der 
Schwerpunkt bei der Erläuterung zu 
neuen Schutzgütern.

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 
620. Nachlieferung (August 2022, Preis 
89,00 �) enthält:

C 17 - Beamtenstatusgesetz 
(BeamtStG)
Von Prof. Dr. jur. Karin Metzler-Müller, Dr. 
jur. Reinhard Rieger, Leitender Regie-
rungsdirektor a. D., Erich Seeck, Ministeri-
alrat a. D., Renate Zentgraf, Regierungsdi-
rektorin
Die Neuauflage berücksichtigt die aktuel-
le Rechtsprechung, vor allem die Ent-
scheidung des BVerfG zum Streikverbot 
für Beamte, sowie Literatur mit dem Stand 
Juli 2019. Die Änderungen des Beamten-
statusgesetzes wurden eingearbeitet und 
die Anhänge auf den aktuellsten Stand 
gebracht. Aufgrund des hohen Umfangs 
dieses Komplettaustauschs musste die 
Lieferung geteilt werden. Hiermit erhalten 
Sie den zweiten Teil der Kommentierung 
ab § 32 bis Stichwortverzeichnis.

F 2 - Raumordnungsgesetz (ROG)
Von Dr. jur. Juliane Albrecht, Leibniz-
Institut für ökologische Raumentwicklung, 
Dresden, Anke Schumacher, Dipl. Biol., 
Institut für Naturschutz und Naturschutz-
recht, Tübingen, Linda Schumacher, Ref. 
jur., Forschungsstelle für Europäisches 
Umweltrecht, Universität Bremen, Jochen 
Schumacher, Ass. Jur., Institut für Natur-
schutz und Naturschutzrecht, Tübingen 
und Prof. Klaus Werk, Dipl.-lng Hochschu-
le RheinMain, Fachbereich Geisenheim
Die Kommentierung wurde umfassend 
überarbeitet, was vor allem eine Berück-
sichtigung der aktuellen Rechtsprechung 
und Literatur einschließt. Dies betrifft ins-
besondere die umfangreiche Rechtspre-
chung zur raumordnerischen Steuerung 
von Windenergieanlagen, die in § 7 ROG 
dargestellt ist.
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